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Synopse des Anhörungsverfahrens, Stand 31.05.2023 

Institution Institution II 
Eingangs-

datum 

Bezug (Kapi-

tel / Seite) 
Themenfeld Stellungnahme Umgang Erläuterung 

Städte und 

Gemein-

den 

              

Gemeinde 

Freigericht 

Ordungs-

amt 
31.03.2023 7.1.2.1 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Die von der Gemeinde Freigericht in den Regionalkonferenzen 

eingebrachten Vorschläge zur Steigerung der Attraktivität für 

die ÖPNV Nutzer wurden bis auf einen Punkt berücksichtigt. 

Hierbei handelt es sich um eine fehlende Verbindung zwischen 

dem Ortsteil Horbach und dem auf bayerischer Gemarkung 

liegenden Ort Geiselbach. Die Anregung kam von Bürgern der 

Gemeinden Freigericht und Geiselbach und wurde meinerseits 

in der letzten Regionalkonferenz vorgetragen. Der Hinweis 

sollte auch dem Aufgabenträger ÖPNV des Landkreises 

Aschaffenburg bekannt sein. Ich bitte Sie, die Möglichkeit ei-

ner direkten Verbindung zwischen den beiden Gemeinden in 

Ihren zukünftigen Planungen zu berücksichtigen 

Kenntnisnahme 

Die benannte Verbindung 

ist im Prüfauftrag zur Fort-

führung (flexibler) Be-

darfsverkehre im Main-

Kinzig-Kreis enthalten 

(Kap. 7.1.2.2). 

Gemeinde 

Flörsbach-

tal 

  06.04.2023 
7.1.2.1. / 

S.222 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Mit der vorgesehenen Einrichtung einer neuen Direktbuslinie 

MKK-86 Bad Soden – Salmünster – Bad Orb – Lohrhaupten – 

Partenstein wird (endlich wieder) eine Verbindung über die 

Landesgrenze nach Bayern geschaffen. Darüber hinaus wird 

eine Anbindung an den Bahnhof Partenstein hergestellt. Diese 

überaus sinnvolle neue Linie wird von der Gemeinde Flörs-

bachtal ausdrücklich begrüßt und befürwortet. 

Kenntnisnahme   
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7.1.2.2 / 

S.242 

Prüfaufträge 

Netz und 

Angebot 

Ebenso begrüßt werden die Verdichtung des Bedienungsan-

gebots nach Pfaffenhausen, Verschiebung der Fahrplantakt-

lage für verbesserte Anschlüsse in Pfaffenhausen und Um-

wandlung AST-Fahrten auf reguläre Busfahrten auf der Linie 

MKK-64A. Allerdings erhebt die Gemeinde Flörsbachtal die For-

derung, diese Maßnahme nicht nur als Prüfauftrag im Nahver-

kehrsplan zu verankern, sondern als möglichst kurzfristig umzu-

setzende Maßnahme.  

Keine Berück-

sichtigung 

Für die Umwandlung der 

AST-Fahrten auf reguläre 

Busfahrten sind noch wei-

tergehende Untersuchun-

gen auch hinsichtlich ei-

nes möglichst wirtschaft-

lich optimierten Umset-

zungskonzeptes vorzu-

nehmen. Da diese Unter-

suchungen erst nach Be-

schluss des NVP erfolgen 

können, ist diese Verbes-

serung als Prüfauftrag for-

muliert. 

7.1.2.1 / 

S.224 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Die Umbenennung der Linie MKK-80 in MKK-88 ist schlüssig und 

wird befürwortet. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.2 / 

S.251 

Prüfaufträge 

Netz und 

Angebot 
Die Beibehaltung des Angebots der Linie MKK-64 wird als 

nachvollziehbar zur Kenntnis genommen. 

Kenntnisnahme   

5.1.5 / S.115 
Schulver-

kehr 

Für den Schülerverkehr wird die bekannte Forderung erhoben, 

die Fahrzeuge so einzusetzen, dass sie der Anzahl der zu beför-

dernden Passagiere entspricht. 

Kenntnisnahme 

Anforderungen an die Be-

förderungskapazitäten im 

Schulverkehr sind in Kap. 

5.1.5  dargestellt. 

Geeinde 

Schöneck 
  18.04.2023   Allgemein Nach Durchsicht können wir Ihnen mitteilen, dass wir gegen 

den Entwurf keine Einwände vorbringen. 
Kenntnisnahme   

Gemeinde 

Nieder-

dorfelden 

  21.04.2023   Allgemein Der Gemeindevorstand der Gemeinde Niederdorfelden hat 

keine Einwände dazu. 

Kenntnisnahme   

Gemeinde 

Roden-

bach 

  27.04.2023   Allgemein 

seitens der Gemeindeverwaltung bestehen im Rahmen des 

Anhörungsverfahrens nach §14 Abs. 5 des Hessischen ÖPNV-

Gesetzes bis dato keine weiteren Anmerkungen zum Entwurf 

des Nahverkehrsplans des Main-Kinzig-Kreises 2023 – 2028. 

Kenntnisnahme   

Stadt Erlen-

see 
  27.04.2023   

Netz und 

Angebot 

Durch veränderte Wegeführungen, der in Erlensee verkehren-

den Linien, die nun im Entwurf des Nahverkehrsplans einge-

plant sind, ist ein weiterer Baustein zur Erfüllung dieses Ziels ge-

setzt. 

Kenntnisnahme   
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5.2.1.6 / S. 

122 

Fahrradmit-

nahme 

In Gesprächen mit Bürgern ist oftmals der Wunsch auf einen 

unbegrenzten Anspruch zur Fahrradmitnahme aufgekommen. 

Diesen Wunsch könne man den Fahrgästen wohl nicht immer 

entsprechen. Somit wäre ein uneingeschränkter Anspruch da-

rauf auch im Busverkehr im Abschnitt 5.2.1.6 des Entwurfs auch 

außerhalb des Schienenverkehrs wünschenswert gewesen. 

Keine Berück-

sichtigung 

Ein unbegrenzter An-

spruch auf Fahrradmit-

nahm kann aufgrund der 

begrenzten Kapazitäten 

und weiteren Anforderun-

gen an die Mitnahme z. B. 

von Rollstühlen oder Kin-

derwagen nicht als Anfor-

derung aufgenommen 

werden. 

4.2.3 / S.131 Haltestellen 

Dafür ist aber die Kategorisierung der Haltestellen durchaus 

wertvoll. In Vorgesprächen zum Nahverkehrsplan war u. a. an-

gedacht, einen Mitarbeiter der KVG als zuständige Person für 

Angelegenheiten rund um die Haltestellen einzusetzen. Dies 

hätte den Vorteil, erstmals einen konkreten Ansprechpartner 

für zukünftig geplante Änderungen an den Haltestellen zu ha-

ben und entsprechend den Ausbauzustand zielgerichtet ver-

bessern zu können. Die nächste Stufe diesen Ausbauzustand in 

Erlensee zu verbessern wäre der Aufbau von digitalen Fahrgas-

tinformationstafeln insbesondere an den Umsteigehaltestellen 

Leipziger Straße. Limeskreisel. Die KVG signalisierte bereits vor 

einigen Jahren die Kostenübernahme, sofern die Stadt die 

Stromversorgung an die Haltestellen heranführt. Dies wurde 

mittlerweile durch die Stadt umgesetzt, so dass wir in erwar-

tungsvoller Haltung dem Aufbau der Fahrgatsinformationsta-

feln entgegensehen. 

Kenntnisnahme   

Stadt 

Wächters-

bach 

  27.04.2023 

  Allgemein Dem Entwurf des Nahverkehrsplans (NVP des Main-Kinzig-Krei-

ses 2023 -2028) wird zugestimmt 

Kenntnisnahme   

7.1.2.2 / 

S.244 

Prüfaufträge 

Netz und 

Angebot 

Es wird darum gebeten, die Prüfung für die Einrichtung eines 

Ortsbusverkehres Wächtersbach zur verbesserten Erschließung 

von Wächtersbach, Aufenau Ost, der Hauptachsen, sowie zur 

Anbindung der Spielberger Platte beschleunigt durchzuführen 

und umzusetzen. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / S. 

217 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

In den Liniensteckbriefen zu den Linien MKK 72 und MKK 73 ist 

mit aufzunehmen, dass die Haltestelle im ehemaligen Brauerei-

gelände (Schloss/Ärztehaus) für den Citaro Stadtbus K mit ei-

ner Fahrzeuglänge von 10.633 m dimensioniert sind. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 
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  Allgemein Wir dürfen Sie um Mitteilung bitten, inwieweit unsere Anregun-

gen Ihrerseits berücksichtigt werden konnten. 
Kenntnisnahme   

Gemeinde 

Bieberge-

münd 

  03.05.2023 

  Allgemein 

Der Gemeindevorstand erhebt keine Einwände gegen den 

vorliegenden Entwurf des Nahverkehrsplans des Main-Kinzig-

Kreises 2023-2028. 

Kenntnisnahme   

  
Netz und 

Angebot 
Jedoch wird weiterhin eine direkte Anbindung von Breiten-

born-Lützel via Linsengericht nach Gelnhausen gewünscht. 

Berücksichti-

gung 

Der Prüfauftrag zur Fortfüh-

rung (flexibler) Bedarfs-

verkehre im  Main-Kinzig-

Kreis wird um diese Rela-

tion ergänzt (Kap. 7.1.2.2). 

Gemeinde 

Jossgrund 
  10.05.2023 

7.1.2.2 / 

S.252 

Netz und 

Angebot 

Die bisherigen Linien MKK 82 (im Uhrzeigersinn) und MKK 83 

(gegen den Uhrzeigersinn) bleiben im Angebot wie es von der 

ehemaligen Arbeitsgruppe Mobilität der Ideenschmiede vor-

geschlagen und von der Gemeinde umgesetzt wurde. Vor ei-

niger Zeit wurden die Angebote in der Mittagszeit den aktuel-

len Erfordernissen der Schüler angepasst. 

Kenntnisnahme   

  
Fahrgastin-

formation Die ebenfalls mit der Ideenschmiede imitierten Displays der ak-

tuellen Fahrzeiten sind in Oberdorf und Pfaffenhausen in Be-

trieb und haben sich bewährt. Es wäre zu klären, ob die Dis-

plays für Lettgenbrunn und Burgjoß wieder aufgestellt werden 

können. 

Kenntnisnahme 

Die KVG MK erarbeitet ein 

Konzept zur Umsetzung 

von DFI-Anlagen sowie 

die Einrichtung digitaler 

Möglichkeiten zur An-

zeige und Ansage von 

Fahrplaninformationen. In 

diesem Zusammenhang 

werden auch die genann-

ten Standorte betrachtet. 

5 / S.97 ff 

Sauberkeit, 

Zustand / 

Fahrgastin-

formation 

Natürlich muss darauf geachtet werden, dass die im Fahrplan 

angegebenen Zeiten eingehalten werden und die Qualität 

der Busse und der Fahrer erhalten bleibt. Weiterhin ist bei den 

Papierfahrplänen an den Haltestellen auf gute Lesbarkeit und 

Sauberkeit zu achten. 

Kenntnisnahme 

Entsprechende Anforde-

rungen sind in Kap. 5.4.2.2 

dargestellt. 

  Ticketkauf 

Der Kauf der Tickets ist auf verschieden Weise möglich und 

fortschrittlich. In Zukunft sollten wir darauf achten, dass auch 

für Senioren ohne Handy ein einfacher Zugang möglich ist. 

Kenntnisnahme   

7.4.2 / S. 267 Tarif 

Bei den Tarifen haben wir zurzeit mit dem 49 Euro-Ticket einen 

Umbruch. Es wird aber weiterhin Fahrgäste mit Einzelfahrten 

geben. Hier war bei den Preisen schon vor 5 Jahren eine RMV 

Tarifreform angekündigt, aber bis heute nicht durchgeführt. 

Kenntnisnahme 

Die KVG MK setzt sich 

auch weiterhin in den 

Gremien des RMV für eine 
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Das Ziel war, das Ungleichgewicht zwischen den Metropolen 

und dem ländlichen Raum auszugleichen. Der Einzelpreis in-

nerhalb der Jossgrund Dörfer ist im Vergleich zu den Stadttei-

len in Frankfurt eindeutig zu hoch. D.h. die Tarifanderung mit 

den geänderten Waben, steht noch aus. 

kundenfreundliche Ge-

staltung des RMV-Tarifs 

ein. 

7.1.2.1 / S. 

222-223 

Netz und 

Angebot 

Die Einrichtung der neuen Linien MKK-86, MKK-87, berühren 

auchJossgrund und ermöglichen neue Ziele. Dabei sind die 

Kosten im Auge zu behalten, insbesondere ob die angrenzen-

den Gemeinden mitmachen.  

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / S. 

241 

Netz und 

Angebot 
Das Ergebnis des Prüfauftrages zur neuen Linie MKK-64A sollte 

weiter beobachtet werden. 
Kenntnisnahme   

  Service 

Die ÖPNV Mobilitätsberatung ist installiert. Falls noch nicht ge-

schehen, kann man die Anfragen statistisch auswerten und für 

den nächsten NVP nutzen. Der hessisch finanzierte Energiebe-

rater ist in der Lage, auch Beratungen in Bezug zur individuel-

len Mobilität (Pkw) durchzuführen. Es ist zu empfehlen, diese 

Chance in Zeiten der Mobilitätswende zu nutzen und damit in 

die Öffentlichkeit zu gehen. 

Kenntnisnahme   

  Allgemein 

Insgesamt nimmt der neue NVP die früheren Ideen und Anfor-

derungen auf und ermöglicht nun auch landkreis- und länder-

übergreifende Mobilität sowie eine bessere Anpassung an die 

Bedürfnisse der Schüler. Zusätzlich sind verbesserte Umsteige-

möglichkeiten geschaffen. Die neue Struktur bietet nun mehr 

Möglichkeiten, aber auch der Individualverkehr hat seine Be-

rechtigung. Wenn noch eine Motivation der möglichen Fahr-

gäste hinzukommt, besteht die Chance einer Verlagerung hin 

zum klimaschonenden ÖPNV. 

Z.B. könnte die öffentlich wirksame Nutzung des ÖPNV durch 

VIPs ein gutes Vorbild ergeben. 

Kenntnisnahme   

Gemeinde 

Ronneburg 
  10.05.2023 

7.1.2.1 / S. 

207 

Netz und 

Angebot 

Die Gemeinde Ronneburg begrüßt:  MKK 55: Die Wiederein-

richtung einer direkten Verbindung zum Hanauer Freiheitsplatz, 

welche auch die Erschließung des Hanauer Westbahnhofs 

(perspektivisch mit der Nordmainischen S-Bahn) sicher stellt. 

Kenntnisnahme   

  
Netz und 

Angebot 

Die Gemeinde Ronneburg begrüßt: X95: Die neue Schnellbusli-

nie von Büdingen zum Hessencenter und zurück. Diese Verbin-

dung ist ein Gewinn für die Region und bedarf weiterer Bewer-

Kenntnisnahme   
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bung und Öffentlichkeitsarbeit aller Beteiligten, ob vom berufli-

chen Pendelverkehr bis hin zur touristischen Nutzung und Nah-

erholung. 

7.1.2.1 / S. 

208 

Netz und 

Angebot 

Die Gemeinde Ronneburg begrüßt:MKK 56: Die Beibehaltung 

der direkten Möglichkeit den Langenselbolder Bahnhof zu er-

reichen. 

Kenntnisnahme   

  
Netz und 

Angebot 

Die Gemeinde Ronneburg begrüßt: Stündliche Taktung: Die 

Beibehaltung einer hohen Taktung wird ebenfalls als klarer Vor-

teil gewertet, weitere ÖPNV-Nutzer*innen zu motivieren und zu 

gewinnen. 

Kenntnisnahme   

  
Fahrzeugei-

nsatz 

Prüfung bzgl. größerer Busse: Gerade zu den Stoßzeiten im Be-

rufs- und Schülerverkehr sind die Busse sehr ausgelastet. Die 

Busse, die zum momentanen Zeitpunkt lediglich 30 Sitzplätze 

aufweisen, fahren teilweise über die Autobahn 66 und Bundes- 

und Landesstraßen, da sollte das Stehen für Nutzerinnen und 

Nutzer die Ausnahme und nicht die Regel sein. Diese Proble-

matik ist im Schulbusverkehr und ebenso im Linienverkehr zu 

prüfen. 

Kenntnisnahme 

Die Bemessung des Fahr-

zeugeinsatzes berück-

sichtigt verschiedene Kri-

terien, u.a. die Anforde-

rungen an die benötigten 

Kapazitäten im Schul- und 

im Jedermannverkehr, 

aber auch die Anforde-

rung einer möglichst wirt-

schaftlichen Bedienung 

im Tagesverlauf. Bei fest-

gestellten Überlastungen 

wird zeitnah geprüft, wel-

che Verbesserungsmög-

lichkeiten für die Fahr-

gäste umgesetzt werden 

können.  

7.1.2.1 
Netz und 

Angebot 

Anbindung an die Kreisstadt und Kreisverwaltung in Gelnhau-

sen: Die Möglichkeit die Stadt Gelnhausen sowie die Nachbar-

kommune Gründau zu erreichen ist für Ronneburger Bürgerin-

nen und Bürger weiterhin schwer möglich. 

Berücksichti-

gung 

Der Prüfauftrag zur Fortfüh-

rung (flexibler) Bedarfs-

verkehre im  Main-Kinzig-

Kreis wird um diese Rela-

tion ergänzt (Kap. 7.1.2.2). 

7.1.2.1 
Netz und 

Angebot 

Anbindung an das interkommunale Gewerbegebiet Ham-

mersbach: Die Möglichkeit die Nachbarkommune Hammers-

bach und deren Arbeitsplätze im Gewerbegebiet zu erreichen 

ist für Ronneburger Bürgerinnen und Bürger weiterhin schwer 

möglich und könnte mit Möglichkeiten des Wetteraukreises im 

Bereich der Stadt Büdingen geprüft werden. 

Berücksichti-

gung 

Der Prüfauftrag zur Fortfüh-

rung (flexibler) Bedarfs-

verkehre im  Main-Kinzig-

Kreis wird um diese Rela-

tion ergänzt (Kap. 7.1.2.2). 
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  Fahrzeit 

Fahrtzeiten/Dauer der ÖPNV-Nutzung: Die Dauer der Nutzung 

des ÖPNV ist ein entscheidendes Kriterium für dessen Nutzung 

und Frequentierung. Die bisherigen Verbindungen von Ronne-

burg zu Endhaltestellen liegen bei + 40 Min Fahrtdauer. Dies ist 

bei der weiteren Nutzung von Anschlussverbindungen schwer 

vermittelbar und gerade für Ältere ohne sanitäre Möglichkei-

ten im Umfeld ein K.0.-Kriterium. Wir bitten bei der Fahrtzeiten-

Planung stets um Beachtung unter einer Fahrtzeit von 40 Minu-

ten zu verbleiben. 

Kenntnisnahme 

Die maximalen Fahrzeiten 

zu den wichtigen Ziel-

punkten m Main-Kinzig-

Kreis (u.a. der relevanten 

Pendlerrelationen nach 

Hanau Freiheitsplatz/Hbf.) 

liegen im Mittel der Ron-

neburger Ortsteile bei 40 

bis 45 Minuten Fahrzeit 

(u.a. auch durch die Ein-

führung der direkten Linie 

MKK-55). 

4.2.3 / S.88-

89 

Sauberkeit, 

Zustand / 

Fahrgastin-

formation 

Fahrpläne: Die Fahrplan-Hoheit und deren Erneuerung bzw. 

Pflege an den Bushaltestellen zu zentralisieren. Ob Vandalis-

mus, Witterung oder UV-Strahlung, die Fahrpläne bedürfen ei-

ner Pflege und nicht jede/r Nutzer/in nutzt ein Smartphone und 

das Internet zur Recherche. 

Kenntnisnahme 

Die KVG MK prüft ein stan-

dardisiertes Verfahren für 

die Erstellung und den 

Aushang der Fahrplanin-

formationen bzw. die 

Pflege und der jeweiligen 

Zuständigkeiten. 

  
Verknüp-

fung 

Umsteigepunkte und -zeit: Die Umsteigezeiten sind oft zu 

knapp bemessen und entsprechen nicht den örtlichen Gege-

benheiten (Beispiel Haltestelle „Lamboy"). Die Gemeinde Ron-

neburg bittet um Einplanung der Umsteigezeiten, so dass diese 

auch unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen einzuhal-

ten sind. 

Keine Berück-

sichtigung 

Im Kap. 5.1.3 sind Anfor-

derungen an Übergangs-

zeiten an Verknüpfungs-

punkten benannt (diffe-

renziert nach Punkten mit 

und ohne nennenswerten 

Fußweg). Diese werden je 

nach spezifischen Um-

stiegssituation konkret in 

den Fahrplänen umge-

setzt; jedoch kann auf un-

terschiedliche Betriebsbe-

dingungen nicht immer 

eingegangen werden. 

  Vergabe 

Vergabeverfahren: Die Vergabe sollte immer an örtliche Bus-

unternehmen gehen und auch die Planung sollte von diesen 

durchgeführt werden, da die die Gegebenheiten am besten 

kennen. Eine Verzerrung des Wettbewerbs ist durch geeignete 

Auswahlkriterien zu vermeiden. Hintergrund: Eine Wiederho-

lung der Via-Bus-Vergabe und deren Ergebnisse des Jahres 

Kenntnisnahme 

Durch rechtliche Vorga-

ben ist eine Vergabe im-

mer an örtliche Busunter-

nehmen nicht möglich. 
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2018 (und der entstandenen Schäden) muss auf jeden Fall 

künftig vermieden werden. 

  
Fahrradmit-

nahme 

Fahrradmitnahme: Die Busfahrer*innen benötigen Schulungen 

im Bereich klarer Regeln zur Mitnahme von Fahrrädern. Es lie-

gen Beschwerden vor, dass in einem durchschnittlich überlas-

teten Bus im Berufsverkehr weiterer Platz für die Mitnahme von 

Fahrrädern reserviert wird. Hier gilt es mit zusätzlichen Maßnah-

men (zusätzlicher Fahrradträger, andere Innenaufteilung) das 

Problem proaktiv zu beheben. 

Kenntnisnahme 

In Kap. 7.2.2 ist ein Prüf-

auftrag zur verbesserten 

Fahrradmitnahme bzw. 

Fahrradnutzung im multi-

modalen Verkehr darge-

stellt. 

  
Schulver-

kehr 

Schulbusverkehr/Schulen in Stadt Büdingen: Die Erreichbarkeit 

der Büdinger Schulen hat sich von den möglichen Fahrtzeiten 

zum Unterrichtsbeginn und -ende verschlechtert (ca. 40 Minu-

ten Wartezeit zu Unterrichtsbeginn und nochmals ca. 40 Minu-

ten bei Unterrichtsende). Es wird um Prüfung und Anpassung 

der Fahrtzeiten gebeten. Zusätzlich ergibt sich ein Kapazitäts-

problem, weshalb eine Prüfung eines größeren Gelenkbusses 

für dringend erforderlich erachtet wird. 

Kenntnisnahme 

Die Prüfung der genann-

ten Punkte erfolgt im ope-

rativen Geschäft der KVG 

MK. 

  Personal 
Personal: Immer wieder werden telefonierende Fahrer*innen 

bemängelt. Ob im Schulbus- oder im regulären Linienverkehr 

werden Sicherheitsrisiken hierdurch befürchtet. 

Berücksichti-

gung 

In Kap. 5.4.3 wird eine 

entsprechende Anforde-

rung an das Personal er-

gänzt. 

Gemeinde 

Hasselroth 
  11.05.2023 7.1.2 / S.202 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Wir begrüßen und unterstützen die nachfolgenden beiden 

Punkte 1 und 2 im o.g. Entwurf des Nahverkehrsplans ausdrück-

lich:1. Einrichtung einer neuen Direktverbindung - Linie MKK-50 

(Gelnhausen – Hasselroth – Hanau) Die neue Linie MKK-50 ver-

bindet Gelnhausen mit Hanau und ermöglicht eine direkte 

und umsteigefreie Verbindung von Hasselroth und Rodenbach 

nach Hanau sowie in die Kreisstadt Gelnhausen. Die Linie ver-

kehrt im Zweistundentakt, in Ergänzung zur neuen Linie MKK-60 

ergibt sich auf dem Abschnitt Hasselroth – Hanau und in Er-

gänzung mit der bestehenden Linie MKK-67 auf dem Abschnitt 

Hasselroth – Gelnhausen jeweils ein Stundentakt 

Kenntnisnahme   



   Nahverkehrsplan Main-Kinzig-Kreis 2023 – 2028 

 

 

9 

7.1.2 / S.211 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

2. Einrichtung einer neuen Direktverbindung - Linie MKK-60 

(Gründau – Hasselroth – Hanau) Die neue Linie MKK-60 verbin-

det Gründau mit Hanau und ermöglicht eine direkte und um-

steigefreie Verbindung von Gründau, Hasselroth und Roden-

bach nach Hanau im Zweistundentakt. Durch diese Umgestal-

tung könnte der Haltepunkt Niedermittlau noch attraktiver 

werden (Ausbau von Umsteigeoptonen am Haltepunkt Nie-

dermittlau. In Ergänzung zur neuen Linie MKK-50 ergibt sich auf 

dem Abschnitt Hasselroth – Hanau sowie zwischen Hasselroth 

und Gründau mit der bestehenden Linie MKK 67 jeweils ein 

stündliches Angebot. 

Kenntnisnahme   

7.1.2 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot Darüber hinaus regen wir in diesem Zusammenhang die Prü-

fung einer Umsteige- oder Direktverbindung nach Gründau-

Lieblos an! 

Kenntnisnahme 

Eine Umsteigeverbindung 

zwischen Hasselroth und 

Gründau-Lieblos besteht 

mit der Linie MKK-67 mit 

Umstieg in Rothenbergen 

bzw. künftig mit der Linie 

MKK-60. 

7.1.2 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

3. Anmerkungen/Prüfauftrag Bahnhof Langenselbold: Wir 

möchten einen Prüfauftrag für einen Ergänzungs- oder Freizeit-

verkehr zu Heimspielen von Eintracht Frankfurt 

zum Bahnhof Langenselbold (sowohl Hin- als auch Rückfahrt) 

anregen. Dies würde vielen Fußballfans eine umwelltfreundli-

che Anreise-, Abreise- sowie Umsteigemöglichkeit bieten und 

den Umstieg von Auto auf Bus/Bahn erleichtern. 

Kenntnisnahme 

Mit der Ausweitung des 

Bedienungsangebotes auf 

dem Abschnitt Hasselroth 

- Langenselbold Bf wird 

auch Freitagsabends so-

wie am Wochenende ein 

verbessertes Angebot mit 

Anschluss an die Züge 

Richtung Frankfurt (und 

Offenbach) umgesetzt. 

5.5.2 
Barrierefrei-

heit 

In diesem Zusammenhang möchten wir auf die fehlende Barri-

erefreiheit der Haltestelle Abzweig Langenselbold Bahnhof hin-

weisen. Der steile Auf- und Abstieg zur Haltestelle wird nach 

unserer Meinung nicht ausreichend durch die aufgestellten Kri-

terien des Querschnittsthemas der Barrierefreiheit abgebildet. 

Die Haltestelle hat eine immense Bedeutung für die bestehen-

den und auch künftigen Linien als Umsteigepunkt auf die Kin-

zigtalbahn. Wir bitten die KVG zu prüfen (und ggfs umzuset-

zen), wie ein möglicher Umbau der o.g. Haltestelle im Nahver-

kehrsplan priorisiert werden kann. Gegenüber dem Straßen-

baulasträger ist auf eine erforderliche Umsetzung hinzuwirken. 

Keine Berück-

sichtigung 

Die Haltestelle wird nach 

Umsetzung des Maßnah-

menkonzeptes ihre Be-

deutung als Umstiegshal-

testelle verlieren, da alle 

Busse aus Richtung Has-

selroth die Haltestelle Lan-

genselbold Bahnhof (Süd-

seite) anfahren werden, 

die deutlich bessere Be-
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dingungen für dien Um-

stieg zur Schiene und an-

deren Buslinien bietet. 

7.1.2 / S. 205 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Zunächst befürworten wir die Verdichtung der Linie MKK-53 auf 

einen Halbstundentakt zwischen Langenselbold Bf. – Freige-

richt Mo-Fr in der HVZ und TVZ, sowie einen T60 in der SVZ Mo-

Fr. 

Nach den Parametern zu den Bedienungsangeboten bzw. 

den Bedienungszeiträumen möchten wir betonen, dass es 

wichtig ist, den T60 auch in der SVZ zumindest zu der RE-Verbin-

dung ab 2025 bis mind. 24 Uhr sicherzustellen. Es ist für die Erfül-

lung der Mobilitätsbedürfnisse außerordentlich wichtg, auf sehr 

vielen Verbindungen der Kinzigtalbahn auch in den Abend-

stunden eine Umsteigeverbindung nach Hasselroth und Freige-

richt zu haben. 

Kenntnisnahme 

Der Bedienungszeitraum 

bis 24 Uhr ist auf dieser 

Relation des Vorzugsan-

gebotes vorgesehen. 

7.1.2 / S. 235 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

On-Demand-Verkehr: 

Wir sehen hier großes Potenzial für eine flexible und bedarfsge-

rechte Mobilität im ländlichen Raum. Unter Berücksichtigung 

der zukünftigen Ergebnisse des (zweijährigen(?)) Projektver-

suchs „On-Demand-Verkehr Rodenbach/Freigericht“ wäre 

eine Einbindung von Hasselroth und weiterer umliegender 

Kommunen wie bspw. Gelnhausen, Gründau oder Langensel-

bold inkl. Anbindung Bahnhof Langenselbold in die möglichen, 

zukünftigen On-Demand-Verkehre in Betracht zu ziehen. Es 

wäre aus heutiger Sicht zwingend erforderlich, dass bereits in 

dem o.g. Projektversuch der Bahnhof Langenselbold angefah-

ren wird. Wir unterstützen dabei grds. die Bewertung der KVG, 

das Gebiet um Rohrstraße, Hasselbachstraße, Erlenstraße, Wie-

senstraße, Rathausstraße, Karlstraße durch ein entsprechendes 

Bedarfsverkehrsangebot besser zu erschließen. 

Kenntnisnahme 

Ein entsprechender Prüf-

auftrag zur Fortführung 

(flexibler) Bedarfsverkehre 

im  Main-Kinzig-Kreis ist in 

Kap. 7.1.2.2 enthalten. 
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  Allgemein 

In dem vorliegenden Entwurf des Nahverkehrsplans sind viele 

Ideen und Anregungen auch im Rahmen von Bürgerbeteili-

gungen u.v.m. eingeflossen. Die Gemeinde Hasselroth erkennt 

hierbei die geleistete Arbeit an und würdigt in diesem Zusam-

menhang das hohe Engagement vieler Menschen. Es ist uns 

aber auch bewußt, dass Kosten-Nutzen auch noch entspre-

chend zu würdigen sind. Die durch eine spätere Umsetzung 

des NVP entstehenden Kosten dürfen den heute schon sehr 

engen finanziellen Spielraum der Kommunen nicht noch weiter 

belasten oder einschränken, so dass entweder andere Finan-

zierungsmöglichkeiten geprüft werden müssen oder ggfs auch 

wieder Abstriche im NVP vorgenommen werden müssen. 

Kenntnisnahme   

Stadt Main-

tal 
  11.05.2023 

7.1.2.2 

Prüfaufträge 

Netz und 

Angebot 

Die Stadt Maintal begrüßt die Prüfaufträge zu den Maintaler Li-

nien MKK-22, -23 und -24. 

Kenntnisnahme   

7.1.2 / S. 198 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Ebenso die Verlängerung der Linie MKK-30 sehen wir als sehr 

positiv an 

Kenntnisnahme   

7.1.2 / S. 198 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Die Integration der Express-Linie MKK-25 in die Linie MKK-30 se-

hen wir als kritisch an, da sich dadurch Nachteile wie z.B. Fahr-

zeitverzögerungen für die Maintaler*innen ergeben können. 

Kenntnisnahme 

Die Vor- und Nachteile ei-

ner Integration dieser 

Fahrten soll im Rahmen 

des Prüfauftrages näher 

betrachtet werden. 

9.6. / Anhang 
Barrierefrei-

heit 
Die Haltestellen Opeleck und Mittelbuchener Straße (jeweils 

PDF Seite 480) sind seit 2022 barrierefrei ausgebaut. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

9.6. / Anhang 
Barrierefrei-

heit 

Der barrierefreie Ausbau der Maintaler Bushaltestellen richtet 

sich nach einer internen Prioritätenliste. Die angegebenen 

Jahre in der Spalte „umzusetzen bis Ende“ (PDF Seiten 478-485) 

können wir auch aus Kapazitätsgründen nicht bestätigen. 

Kenntnisnahme 

Der NVP hat ein Umset-

zungskonzept zum barrie-

refreien Aus- und Umbau 

von Haltestellen aufzu-

nehmen, in dem auch 

eine zeitliche Priorisierung 

vorgenommen werden 

muss. Die konkrete Um-

setzung steht dabei u.a. 

auch in Abhängigkeit der 

verfügbaren personellen 

Kapazitäten der verschie-

denen beteiligten Ak-

teure. 
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Gemeinde 

Gründau 
  12.05.2023 

7.1.2.1 / 

S.211 

Netz und 

Angebot 

Es betrifft die neue Buslinie MKK-60, die ab Gettenbach starten 

soll. Hier wird angeregt, dass die neue Linie nicht direkt von 

Gettenbach nach Lieblos führt, sondern eventuell besser 

über die Ortsteile Mittel-Gründau, Niedergründau und Rothen-

bergen in Richtung Hasselroth und weiter nach HU führen 

sollte. Der OT Lieblos wird doch über die Linie MKK – 68 ange-

dient. 

Kenntnisnahme 

Der vorgesehene Fahrweg 

der Linie ist so berücksich-

tigt wie in der Stellung-

nahme genannt. 

Gemeinde 

Birstein 
  12.05.2023 

  Allgemein 

Der Gemeindevorstand begrüßt die im Entwurf enthaltenen 

Verbesserungen für die Gemeinde, insbesondere die Einfüh-

rung einer neuen Direktbuslinie nach Grebenhain, sprich, erst-

malig und endlich eine kreisübergreifende Verbindung in den 

Vogelsbergkreis. Für diese Verbindung hat die Gemeinde Birs-

tein jahrzehntelang gekämpft. 

Kenntnisnahme   

  Allgemein Der Gemeindevorstand nimmt den Entwurf des Nahverkehr-

planes zur Kenntnis und stimmt diesem zu. 
Kenntnisnahme   

Gemeinde 

Sinntal 

Ortsbeirat 

Alten-

gronau 

12.05.2023   
Netz und 

Angebot 

Der Ortsbeirat hat folgende Vorschläge eingebracht: 

- Schaffung einer Direktverbindung von Altengronau nach 

Schlüchtern. Idealerweise sollte die Linie 94 (Salmünster-Alten-

gronau) nicht in Altengronau enden, sondern nach Schlüch-

tern weitergeführt werden. 

Kenntnisnahme 

Geprüft wird eine Ver-

dichtung der Linie MKK-97 

mit Umstieg in Sterbfritz. 

    
Netz und 

Angebot 

Engere Taktung der Verbindungen, 60-Minuten-Takt statt 120-

Minuten-Takt 

Keine Berück-

sichtigung 

Aufbauend auf den Fest-

legungen des Leitbildes 

Mobilität erfolgt im NVP 

die Festlegung der Netz-

hierarchie und der jeweili-

gen Angebotsstufen mit 

Bedienungsqualitäten. 

Dabei sind für die Ergän-

zungsverkehre (Achsen 

und Bereiche mit schwa-

cher bis mittlerer Ver-

kehrsnachfrage) Ange-

bote im 120 Min.-Takt vor-

gesehen (tlw. mit Verdich-

tung in der HVZ). 

    Haltestellen 

Schaffung von barrierefreien Zugängen an den Bushaltestellen 

Kenntnisnahme 

Ein entsprechendes Um-

setzungskonzept ist im 

NVP dargestellt. 
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  7.1.2.1 

Prüfauftrag 

Netz und 

Angebot 

Prüfung der Schaffung eines Bahnhaltepunktes in Altengronau 

(zwischen Oberdorfstraße und Ziegenberg-Tunnel, Nähe Hans-

Elm-Schule) 

Kenntnisnahme 

Die Anregung wird an die 

zuständige Aufgabenträ-

gerorganisation RMV wei-

tergeben. 

Ortsbeirat 

Jossa 
    

Netz und 

Angebot 

Durch den Ortsbeirat Jossa wird bemängelt, dass kein direkter 

Bus mehr nach Schlüchtern fährt. Das betrifft auch die Orte 

Altengronau und Mottgers. Es ist ein Umstieg in Sterbfritz nötg, 

wobei die Wartezeiten erheblich sind. Gleiches gilt für die um-

gekehrte Richtung. 

Kenntnisnahme 

Durch die Umsetzung des 

Maßnahmenkonzeptes 

werden die Umstiegszei-

ten verbessert, so dass 

insgesamt kürzere Reise-

zeiten entstehen. 

      
Netz und 

Angebot 

Die letzte Fahrt der Buslinie MKK-91 endet um 21:59 Uhr in 

Sterbfritz. Danach fährt der Bus offensichtlich zurück nach 

Schlüchtern in das Depot. Es wird angeregt, diese Fahrt noch 

in den Fahrplan aufzunehmen, da die Spätschicht des örtli-

chen Industrie-Betriebes um 22:00 Uhr endet und den Mitarbei-

tern so nahezu ohne Mehrkosten eine Nutzungsmöglichkeit ge-

schaffen werden könnte. (Anregung bereits mit Mail vom 

23.05.2022 an Frau Avdic gesendet) 

Kenntnisnahme 

Die Prüfung einer Umset-

zung erfolgt im operativen 

Geschäft der KVG MK. 

Stadt 

Bruchköbel 
  12.05.2023 

  Allgemein 

Die Stadt Bruchköbel begleitet den Entwurf des Nahverkehrs-

plans 2023 - 2028 für die Belange ihrer Stadtteile Bruchköbel, 

Roßdorf, Niederissigheim, Oberissigheim und Butterstadt im 

Lichte der Beratungen des Arbeitskreises ÖPNV der Stadt 

Bruchköbel vom 04.05.2023 und der Darstellungen in der Prä-

sentation der KVG an diesem Tage (Folie 38 f.) positiv. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 /S. 

198 ff. 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Die Maßnahmen im Zielkonzept zur Relation Bruchköbel - F-

Enkheim (MKK-30, MKK-25 bzw. MKK-25S in Verbindung mit X95) 

werden besonders im Hinblick auf den angestrebten fakti-

schen Takt T30 unterstützt. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 /S. 

198 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Hinsichtlich der insgesamt unterstützten Relation Bruchköbel - 

Maintal (MKK-22, MKK-30) wird im Hinblick auf die Nordmaini-

sche S-Bahn gebeten, den angestrebten Haltepunkt Maintal 

Dörnigheim mit dem Vorschlag Haltepunkt Wilhelmsbad - Sit-

zung des hiesigen Arbeitskreises ÖPNV vom 04.05.2023 - ver-

gleichend darzustellen. 

Kenntnisnahme 

Die im NVP vorgesehene 

direkte Verbindung nach 

Maintal bietet Vorteile, da 

für diese Relation eiun 

größeres Nachfragepo-

tenziale gesehen wird, so-

wie auch bessere An-

schlüsse in Maintal-Dör-

nigheim zum SPNV. 
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7.1.2.2 / S. 

239 

Prüfaufträge 

Netz und 

Angebot 

In der Relation Neuberg - Oberissigheim - Niederissigheim - 

Roßdorf wird gebeten, zumindest die Möglichkeit eines Halts 

am Bahnhof Bruchköbel in Betracht zu ziehen. Bei guter An-

nahme des AST mag über eine Linie mit dann kleinen Gefäßen 

(wie Familienbus Erlensee) nachgedacht werden. Die Maß-

nahme wird im Übrigen unterstützt. 

Kenntnisnahme 

Die Verknüpfung am 

Bahnhof Bruchköbel ist im 

Prüfauftrag bereits darge-

stellt (Kap. 7.1.2.2). 

7.1.2.2 / S. 

249 

Prüfaufträge 

Netz und 

Angebot 

Für die Relation Hanau - Bruchköbel - Nidderau (MKK-33, 562 

und 563) sowie Bruchköbel- Erlensee (MKK-30, X95) werden et-

waige zusätzliche Fahrten infolge ausgeweiteter Bedienzeiten 

begrüßt. 

Kenntnisnahme   

7.1.1 / S. 191 

ff. 
SPNV 

Im Übrigen wird gebeten, die Bahnlinie Hanau - Friedberg als 

Vorzugslinie vorzusehen. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

Stadt Nid-

derau 
  12.05.2023 

2.3 / S. 9 
Zuständig-

keiten 

Hier fehlt auf der Seite 9 in der Tabelle 3: Zuständigkeiten unter 

dem Zuständigkeitsbereich der KVG in der Aufzählung die Nid-

derauer Stadtbuslinien: Linie MKK 45, 46 &47. Bitte noch ergän-

zen. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

2.4 / S.10 Beteiligung 

Wir stellen erfreut die starke Beteiligung der Teilnehmer mit 

Wohnsitz in Nidderau fest; Abbildung 3 zeigt, dass aus Nid-

derau “60 oder mehr” Teilnehmer an der Befragung teilge-

nommen haben. Wir sehen hier ein eindeutiges Indiz dafür, wie 

wichtig den Nidderauerinnen und Nidderauern das Thema 

Nahverkehr ist. 

Kenntnisnahme   

3.1.4.6 / S. 

40-41 

Rahmenbe-

dingungen 

Auf der Seite 40 begrüßen wir ausdrücklich das Tangentenkon-

zept zum Schienenring. Auf Seite 41 wird dargestelt, dass als 

Zielkonzept des RMV wesentliche Maßnahmen vorgesehen 

sind, u.a. die Planung neuer Expressbuslinien. Hier wird die X 27 

genannt, die seit Jahren bereits fährt und somit über die Pla-

nungsphase hinaus ist. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

3.3.2 / S. 72 Nachfrage 

Unterkapitel 2.3.2 “Nachfrageverhalten” wird in der Abb. 8 auf 

Seite 72 unter den Top 10 Pendelndenrelationen Nidderau auf 

dem 3. Platz direkt hinter Hanau und Maintal dargestellt, d.h. 

rund 2.500 Menschen pendeln täglich von Nidderau nach Ffm. 

Kenntnisnahme   
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5.1.5 / S. 116 
Schulver-

kehr 
Hier regen wir an – aufgrund von Erfahrungen aus dem Schul-

anfang nach den Sommerferien 2022- auf Seite 116 für den 

Grundschulschülerverkehr, der über eine längere Streckenfüh-

rung auf Landes- oder Kreisstraßen geht, einen Sitzplatz für je-

den Grundschüler vorzuhalten und ergänzend auch ein Ausbil-

dungsangebot für Grundschüler und Fahrpersonal durchge-

führt wird: “Wie nutze und verhalte ich mich im Schulbus vom 

Einsteigen bis zum Aussteigen”. 

Kenntnisnahme 

Ein Anspruch, für jeden 

Grundschüler grundsätz-

lich einen Sitzplatz vorzu-

halten, kann aus betriebli-

chen und wirtschaftlichen 

Gründen nicht umgesetzt 

werden. Für die Beförde-

rung der Schülerinnen und 

Schüler sind umfangrei-

che Anforderungen im 

NVP im Kap. 5.1.5 darge-

stellt. Das Angebot einer 

Busschule ist bereits vor-

handen und kann bei der 

KVG MK gebucht werden. 

5.3.1, 5.3.2 / 

S. 130; 136 
Haltestellen 

Hier begrüßen wir den Ansatz die Unterhaltung und des Aus-

bau der Haltestellen bei der KVG anzusiedeln, um eine rasche-

ren Ausbau und ein einheitliche Ausstattung zu gewährleisten. 

Kenntnisnahme   

5.3.3. / S.137 Infrastruktur Vorzuhalten ist die Ausstattung an Endhaltestellen mit sanitä-

ren Anlagen für das Fahrpersonal. Sie schreiben, dies sei ein 

Anforderung an den zuständigen Baulastträger, vorrangig für 

die Kommunen im MKK beträfe die Aufgabe. An welchen 

Standdard ist hier gedacht bzw. was ist hier Mindeststandard? 

Gibt es hier finanzielle Zuschussmöglichkeiten von dem für die 

Linie zuständigen Verkehrsverbund? 

Berücksichti-

gung 

Die Maßnahme "Verbes-

serung der Ausstattung an 

Haltestellen und Verknüp-

fungspunkte" wird um die 

Anforderung an die Aus-

stattung mit sanitären An-

lagen ergänzt. Konkrete 

Standards hierzu werden 

im Rahmen der Umset-

zung der Maßnahme in 

Abstimmung mit den be-

teiligten Akteuren entwi-

ckelt. 

5.4 / S. 144 Tarif 

Zu Ihrer Festellung, dass in verschiedenen Gemeinden eigene 

Ortstarife existieren, die gegenüber dem RMV Tarif subventio-

niert werden, damit das Angebot für Gelegenheitsfahrgäste 

attrativer wird. Wir begrüßen ausdrücklich, dass es Ziel des NVP 

MKK ist, solche vergünstigesten Angebote als Ergänzung der 

übrigen Tarifpalette anbieten zu können, besser wäre noch 

das Tarifsystem entsprechend seitens des RMV anzupassen, 

damit diese Individuallösungen nicht notwendig werden. 

Kenntnisnahme   
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5.4 / S. 145 Personal 

Wir begrüßen ausdrücklich die Feststellung und Zielvorgabe 

auf Seite 145, dass das Fahrpersonal auf den Gebieten: Tarif, 

Beförderungsbedingungen und Systembedingungen regelmä-

ßig geschult werden muss 

Kenntnisnahme   

5.4 / S. 148 Personal 

Gleiches gilt für den Beitrag auf Seite 148 Schulung des Fach-

personals, damit es fachkompetent und freundlich Auskunft 

über Fahrtweg, Tarif, Umsteigemöglichkeiten und Störungen 

Auskunft geben kann. Erfreulicherweise wird auch die Notwen-

digkeit noch mal in dem Kapitel 5.4.3 Personal ab Seite 149 -

151 manifestiert, dass eine regelmässigen Schulung des Perso-

nals/Fahrpersonals zukünftig stattfinden muss. 

Kenntnisnahme   

5.5.2 / S. 157 
Barrierefrei-

heit 

„Standards zur Barrierefreiheit bei Haltestellen“ begrüßen wir 

den Ansatz im NVP den barrierfreien Ausbau zu priorisieren 

(Seite 157). Allerdings würden wir bezüglich der Umsetzungsfris-

ten zugunsten einiger Haltestellen die Frist nach vorne setzen 

und bei anderen die Frist nach hinten, beispielsweise halten wir 

die Umsetzung der Haltestellen „Kirche“ und „Oberburg“ für 

dringlicher (auch in 2024) als die Umsetzung der Haltestelle 

„Neue Mitte“. Ganz generell fehlen in der Aufstellung im An-

hang ganz viele Haltestellen im Stadtgebiet Nidderau, die 

nach unserem Dafürhalten noch in die Tabelle und zu den vor-

deren Prioritäten gehören. Wir würden als dringlichste Halte-

stellen hier die Haltestellen an den Bahnhöfen un die Bahn-

höfe selbst nennen: Bhf Heldenbergen, Bhf Ostheim und (et-

was weniger prioritär) Bhf Eichen. Dann würden wir die Prioritä-

ten im Ausbau auf die komplett barrierefreie Umgestaltung der 

Haltestellen an der Regionalbuslinie 562 vorschlagen. Hier feh-

len in Ihrer Tabelle vor allem auch Haltestellen in Windecken 

und noch eine wichtige Haltestelle in Ostheim an der Raiffei-

senbank. Wir haben Ihnen als Anlage eine komplette Aufstel-

lung der Nidderauer Haltestellen angehängt. 

Berücksichti-

gung 

Derzeit läuft die Abstim-

mung mit den kreisange-

hörigen Kommunen zur 

Umsetzung/Zeitpunkt an 

den einzelnen Haltestellen 

und zu ggf. bereits ge-

planten Baumaßnahmen. 

Das Umsetzungskonzept 

wird kontinuierlich durch 

die KVG MK weiter bear-

beitet. Dabei werden 

auch die noch fehlenden 

Haltestellen ergänzt. 

5.5.2 / S. 157 

Barrierefrei-

heit / Schul-

verkehr 

Wir vermissen in der Tabelle auch die Benennung der Schul-

bushaltestellen, trotz der Tatsache, dass diese– teilweise- nicht 

an öffentlichen Straßen liegen, sollten diese doch im NVP ta-

bellarisch miterfasst werden. Hier wäre als Sonder-Haltestellen 

die Schulbushaltestelle der Bertha von Suttner zu nennen, aber 

unter Umständen auch die Schulbushaltestelle in Ostheim in 

der Jahnstraße. Diese wird zwar nur als Schwimmbushaltestelle 

genutzt, aber sie wird genutzt. Demzufolge muss auch hier 

Berücksichti-

gung 
s.o. 
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eine Barrierfreiheit angestrebt werden. Falls die Nutzung dieser 

Haltestelle aufgeben werden soll und nur noch die Schulbus-

haltestelle an Ortsausgang von Ostheim genutzt werden soll, 

wäre es sinnvoll zu dokumentieren, wie da in den nächsten 

Jahren die Planungsziele sind. Die Schulbushaltestelle „Johan-

nesweg“ an der Grundschule in Heldenbergen ist erwähnt mit 

dem Hinweis „Außer Betrieb“. Nach unserem Dafürhalten und 

einer Mail vom Marz 2023 aus Ihrem Haus fahren dort noch 

Busse der Linie 42 S hin. 

6.1 / S. 164-

170 

Umsetzungs-

bilanz 

„Umsetzungsbilanz NVP 2013-2018 „– (Seite 164-170) Hier fehlt 

nach unserem Dafürhalten unter der Angebotskonzeption 

West die Aufzählung des Stadtbuskonzeptes Nidderau, also 

die MKK 45,46,47 und die Einführung/Verlängerung des X 27 

nach Nidderau. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

6.2.1.1 / S. 

172 

Netz und 

Angebot / 

Redaktionell 

In der Abbildung 65 in Kapitel 5.2.1.1 können wir (auflösungs-

technisch) nicht erkennen ob die drei Nidderauer Stadtbusli-

nien eingezeichnet sind, wir bitten das noch mal gegenzuprü-

fen. 

Kenntnisnahme Die Linien sind enthalten. 

6.2.3 / S. 184 Redaktionell 

„Handlungsfeld Infrastruktur“ – Seite 184 Abb. 75 Bike und Ride 

Anlage Bhf Ostheim: Bitte dieses veralterte Bild nicht verwen-

den, da der Fahrradständer nach Ankauf der Fläche durch 

die Stadt Nidderau erneuert wurde. Wir empfehlen ein Bild von 

einem anderen Haltepunkt oder Bahnhof zu verwenden. 

Berücksichti-

gung 

Die Abbildung wird ge-

löscht. 

7.1.1 / S. 191 Lärmschutz 

Unter dem Passus Strecke Hanau Friedberg empfehlen wir, 

dass im NVP neben der Erwähnung der Modernisierung der 

Bahnsteige und Gleisanlagen für eine weitergehende positive 

Akzeptanz in der Gesellschaft auch noch Investitionen im 

Lärmschutz wichtig sind. Uns ist bewusst, dass der Lärmschutz 

vor allem mit dem Komplex Güterverkehre zusammenhängt, 

der Vollständigkeithalber sollte er dennoch im Text Erwähnung 

finden. 

Kenntnisnahme 

Zu diesem Themenfeld 

liegt die Zuständigkeit 

nicht beim Aufgabenträ-

ger für den ÖPNV. 

7.1.2.1 / S. 

201 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Hier Seite 201, Wir begrüßen ausdrücklich die Einrichtung einer 

neuen Direktbuslinie zwischen Hammersbach und Nidderau. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.2 / S. 

240 

Prüfaufträge 

Netz und 

Angebot 

Hier Seite 240 Wir begrüßen ausdrücklich den Prüfauftrag der 

Einrichtung einer neuen Direktbuslinie Nidderau Heldenbergen 

Bhf- Kilianstädten-Niederdorfelden-Enkheim 

Kenntnisnahme   
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7.1.2.2 / S. 

248 

Prüfaufträge 

Netz und 

Angebot 

Hier Seite 248 Wir begrüßen den Prüfauftrag: Angebotsverdich-

tung zur Verbesserung der Anbindung der Linie FB-70 von Nid-

derau Erbstadt nach Friedberg 

Kenntnisnahme   

7.1.2.2 / S. 

248 ff. 

Prüfaufträge 

Netz und 

Angebot 

Ab Seite 248 – wir haben zur Kenntnis genommen, dass für die 

Stadtbuslinien Mkk 45,46,47 keine Projekte/ Maßnahmen oder 

Prüfaufträge vorgesehen sind und somit das Bestandangebot 

erhalten bleibt. Wir würden uns den Prüfauftrag wünschen, 

dass der Fahrplan oder Linienplan der Stadtbuslinien, die auf 

der Hauptachse Windecken Rathenauring – Eugen-Kaiser-

straße - Konrad Adenauer Allee fahren, zu bestimmten Uhrzei-

ten nicht mit allen anderen Linien – fast in Traktion- auf der 

Hauptachse hintereinander her fahren (erst die 42 S dann die 

562 und dann noch der Stadtbus). 

Kenntnisnahme 

Die Linie 42 S ist auf den 

Schulverkehr ausgerich-

tet,  und ergänzt das An-

gebot der Linie 562 (mit 

Ausrichtung auf SPNV-An-

schlüsse u.a. in Hanau 

und das Angebot der Linie 

563). Der Stadtbus hat 

wiederum andere Ver-

knüpfungen zum SChie-

nenverkehr in Nidderau. 

In Einzelfällen kann es da-

her vorkommen, dass 

Fahrten zeitlich in dichtem 

Abstand verkehren. Eine 

saubere Taktung lässt sich 

nicht überall einrichten. 

7.3.1 / S. 262 
Prüfaufträge 

Infrastruktur 

„Projekte im Handlungsfeld Infrastruktur“ Hier Seite 262 – Mobili-

tätsstationen; hier würden wir gerne den Prüfauftrag bewer-

ben, den Standort vor der Willi-Salzmann-Halle direkt am Halte-

punkt Windecken als zukünftigen Mobilitätstationsstandort zu 

bewerten bzw. zu berücksichtigen. Hier sind nach unserem Da-

fürhalten alle Voraussetzung optimal um 

eine moderne und verknüpfende Station zu etablieren: die 

große Einfahrtsituation kann rückgebaut werden und es kön-

nen dort Infrastrukturen für E-ladestationen, einen großen B&R - 

Platz, E-Car Sharing-Angebot und vieles mehr entstehen. Der 

Haltepunkt Windecken liegt zentral und ist – wie in diesem NVP 

bereits dokumentiert- einer der stärksten Pendlerhaltepunkte 

(siehe Seite 295 Tabelle 31 Pendlerrelationen). 

Kenntnisnahme 

Die Anregung wird im 

Rahmen der Prüfung 

gerne aufgenommen. 

7.4.2 / S. 267 

Prüfaufträge 

Service / Ta-

rif 

„Prüfauträge Handlungsfeld Service“, hier Seite 267, wir wür-

den hier zu dem Kapitel Prüfaufträge „Einführung vergünstigter 

Ortstarife“ gerne für einen Prüfautrag für den Stadtverkehr Nid-

derau werben. Unser Fachgremium AK Nahmobilität sowie der 

kommunale Fachdienst ÖPNV und FD Klimaschutz halten es für 

einen essentiellen Baustein um die Nutzung von Busverkehren 

Kenntnisnahme 

Die Anregung wird im 

Rahmen der Prüfung 

gerne aufgenommen. 



   Nahverkehrsplan Main-Kinzig-Kreis 2023 – 2028 

 

 

19 

zu steigern, wenn man einen Kurzstreckentarif oder sogar Null-

tarif für Einzelfahrkarten/Gelegenheitsfahrgäste einführt. 

7.5.2 / S. 271 

Prüfaufträge 

Barrierefrei-

heit 

Zu dem Thema Steigerung der Nutzung des Busverkehrs passt 

die in Kapitel 6.5.2 aufgeführte Maßnahme regelmäßig Mobili-

tätstraining für Seniorinnen und Senioren sowie mobilitäteinge-

schränkte Personen anzubieten. Diesen Prüfauftrag auf Seite 

271 begrüßen wir. 

Kenntnisnahme   

7.5.2 / S. 273 

Prüfaufträge 

Barrierefrei-

heit 

Wir begrüßen ebenso besonders den Prüfauftrag auf Seite 273 

für die Etablierung eines kreisweites Haltestellenmanagements 

Kenntnisnahme   

7.9 / S. 280 
Linienbün-

delung 

„Konzept zur Linienbündelung“ -hier Seite 280 Wir freuen uns 

über das Linienbündel 02 Nidderau Stadt mit der Prüfung der 

neuen Verbindung Nidderau - Hammersbach als neue Linie 

MKK 48, hier ist allerdings die Finanzierung der Linie MKK 48 

noch nicht ganz klar geworden? Können Sie uns erläutern, wie 

diese Linie finanziert wird, da diese Linie zum Linienbündel 

Stadtverkehr Nidderau zugewiesen wurde. 

Kenntnisnahme 

Die Liniennummer MKK-48 

stellt zunöchst einen Ar-

beitstitel dar. Die Linien-

nummer sowie die Zuord-

nung der Linie zu Linien-

bündel lassen keine Aus-

sage zur künftigen Finan-

zierung der Linie zu. 

Anhang 9.3/ 

S. 292-293 

Schulstand-

orte 

Seite 292/293 – Hier ist die Bertha von Suttner nur als Gesamt-

schule bis 2028 erwähnt, hier sollte in jedem Fall die Entwick-

lung zum Gymnasium Erwähnung finden, da dies den Schüler-

verkehr deutlich erhöht und verkehrsplanerische Auswirkungen 

nach sich zieht, die schon im Geltungszeitraum dieses NVPs 

geprüft werden sollten. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

Anhang 9.6 / 

S. 319 ff. 

Ausbauzu-

stand und 

Priorisierung 

Zu der im Anhang des Gesamtberichtes befindlichen Priorisie-

rungstabelle der Haltestellen im MKK haben wir bereits weiter 

oben Stellung genommen, hier fehlen wichtige Haltestellen 

des Stadtgebietes Nidderau, siehe angehängte Tabelle an 

diesem Schreiben. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

Anlagen-

band 1 
Tourismus 

Zur Darstellung auf Seite 12 Tourismus fällt auf, dass im westli-

chen Teil gar keine Wanderrouten verzeichnet sind, hier wür-

den wir als Beispiel die überregionale Wanderroute „Bonifatius-

route“, die „Apfelwein- und Obstwiesenroute“ aber auch den 

„Waldenserpfad“ als touristisch interessante Routen zum Ein-

zeichnen vorschlagen. Aktuell arbeitet Nidderau zusammen 

mit Spessart Regional an einem Premiumwanderweg, der am 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 
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Bahnhof Eichen beginnen aber in seienm Verlauf auch als Ein-

stiegsstelle den Bahnhof Windecken vorsieht. 

Anlagen-

band 1 
Beteiligung 

Zum Dokument „Öffentlichkeitsbeteiligung zum NVP“ im Anla-

genband 1: Auf der Seite 25 unter Punkt 4 in der Dokumenta-

tion Öffentlichkeitsbeteiligung zum NVP (Dokumentenseiten-

zahl ist 173) ist seitens der Öffentlichkeit ein wichtiger Schwach-

punkt im Nahverkehrskonzept des MKK sowie auch des WK do-

kumentiert. Der dort formulierte Mangel wird uns als Standort-

kommune wöchtenlich berichtet und ist in den Sitzungen der 

AGNV seit Jahrzehnten ein immer wiederkehrender Tagesord-

nungspunkt. Wie zu Beginn dieses Schreibens erwähnt sind wir 

hocherfreut, dass auf Seite 27 und 28 in der Dokumentation 

Öffentlichkeitsbeteiligung NVP beschrieben ist, dass von 955 

Teilnehmern die meisten Teilnhmer (nämlich 9%) aus Nidderau 

kamen. 

Kenntnisnahme   

Anlagen-

band 2 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Zum Kapitel 1.22 Nidderau ab Seite 97 begrüßen wir alle ge-

planten Maßnahmen zur Einrichtung neuer Direktbuslinien zwi-

schen Hammersbach und Nidderau und vor allen zwischen 

Nidderau Bhf Heldenbergen -Kilianstädten – Enkheim sowie die 

Prüfung einer Angebotsverdichtung zwischen Erbstadt und 

Friedberg. Wir bestätigen die Dokumentation des Status Quo 

des bestehenden Stadtbuslinienkonzept Mkk 45, 46 und 47 

Kenntnisnahme   

Anlagen-

band 2 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Bezüglich des Betriebes der Regionalbuslinien wurden fol-

gende Forderungen artikuliert: 

- die Buslinie 562 soll eine höhere Taktung erhalten, 

- die Taktung der Regionalbuslinien soll auch zu Randzeiten 

ausgebaut werden und die zweistündige Pause der Nachtbus-

linie soll reduziert werden,die zweistündige Pause der Nacht-

buslinie soll reduziert werden, 

Kenntnisnahme 

Im Korridor zwischen Nid-

derau, Bruchköbel und 

Hanau werden die Anfor-

derungen an die  Bedie-

nungsqualität im Zusam-

menspiel von SPNV und 

Busverkehr mit den beste-

henden Angeboten be-

reits erfüllt, so dass aus 

Sicht der KVG MK  keine 

Verdichtung notwendig 

ist. 

  Allgemein Grundsätzlich befürwortet die Stadt Nidderau den vorgestell-

ten Entwurf des Nahverkehrsplans des MKK durch die KVG. Wir 
Kenntnisnahme   
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bitten Sie jedoch die Hinweise und Forderungen der Stadt Nid-

derau in der Planung zu berücksichtigen und dazu Stellung zu 

nehmen 

Stadt 

Schlüch-

tern 

  12.05.2023 

  Allgemein 

Seitens der Verwaltung wurde bei der Prüfung des Entwurfs 

festgestellt, dass der Nahverkehrsplan keine Verschlechterung 

des Status Quo beinhaltet und zum Teil sogar gewisse Verbes-

serungen vorgesehen sind . 

Kenntnisnahme   

  Allgemein 

Die Stadt Schlüchtern unterstützt sowohl die grundsätzlichen 

Ziele, wie die Sicherstellung und Weiterentwicklung einer aus-

reichenden Verkehrsbedienung, die Erhöhung 

des ÖPNV-Anteils am Gesamtverkehrsaufkommen sowie eine 

möglichst weitreichende Barrierefreiheit. 

Kenntnisnahme   

  Allgemein 

Es ist sicher schön, auf einen engen Fahrplan zu verweisen, es 

macht aber nur Sinn, wenn diese Angebote auch genutzt wer-

den. Hier sind wir bei einem Kardinalproblem 

des ÖPNV per Bus im ländlichen Raum - große Strecke, ge-

ringe Fahrtgastzahlen Gerade die jüngere Generation ist ent-

gegen aller Behauptungen und ökologischen Einsichten mobil 

mit dem eigenen PKW. Die massiven Angebotslücken an Sonn- 

und Feiertagen sind zu schließen: Auch am Wochenende muss 

es möglich sein, auch ohne Auto mobil zu sein 

Kenntnisnahme   

7.1.2.2 

Netz und 

Angebot / 

Verknüp-

fung 

Die Busabfahr- und –ankunftszeiten sind im Rahmen des 30-Mi-

nuten-Takts an die Zeiten der Regionalzüge ab/an Bahnhof 

Schlüchtern anzupassen. Die Taktung zum und vom Bahnhof in 

die Innenstadt sollte erhöht werden. 

Kenntnisnahme 

Durch die dargestellten 

Maßnahmen wird das Be-

dienungsangebot auf die-

sem Abschnitt erhöht. 

7.1.2.2 
Netz und 

Angebot 

Die bisherige Taktung stellt für unsere Bürgerinnen und Bürger 

einen klaren Standortnachteil dar. Es muss ihnen möglich sein, 

ohne PKW-Nutzung am beruflichen und öffentlichen Leben 

teilzunehmen. Gerade für Senioren, Kinder und mobilitätsein-

geschränkte Personen wäre dies von sehr großer Bedeutung. 

Kenntnisnahme 

Durch die dargestellten 

Maßnahmen wird das Be-

dienungsangebot auf 

zahlreichen Achsen im 

Ostkreis erhöht. 

  On-Demand 

Ideal wäre zur Verdichtung in Randzeiten die Einführung von 

On-Demand-Verkehr. 

Kenntnisnahme 

Ein entsprechender Prüf-

auftrag zur Fortführung 

(flexibler) Bedarfsverkehre 

im  Main-Kinzig-Kreis ist in 

Kap. 7.1.2.2 enthalten. 
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7.1.2.2 
Netz und 

Angebot 

Konkreter Bedarf aus dem Stadtteil Hohenzell, insbesondere für 

Pendler, besteht an einer früheren werktäglichen Verbindung 

zum Bahnhof Schlüc.htern: aktuell kommt der erste mögliche 

Bus dort um 7.13 Uhr an, was für Pendler nach Fulda oder Ha-

nau/Frankfurt zu spät ist. Wünschenswert und vermutlich auch 

gut angenommen wäre eine frühere Verbindung zu den Zü-

gen gegen 6.30 Uhr. Gleiches gilt für die Rückfahrtmöglichkei-

ten: letzte Fahrtmöglichkeit vom Bahnhof nach Hohenzell: 

18:46 Uhr ist zu früh 

Kenntnisnahme 

Das Maßnahmenkonzept 

der Linie MKK-90 sieht für 

Hohenzell sowohl frühere 

als auch spätere 

Fahrtnöglichkeiten vor. 

  
Fahrradmit-

nahme 

Ferner wünschenswert wäre für Pendler eine Mitrlahmemög-

lichkeit für Fahrräder/Pedelecs . 

Kenntnisnahme 

In Kap. 7.2.2 ist ein Prüf-

auftrag zur verbesserten 

Fahrradmitnahme bzw. 

Fahrradnutzung im multi-

modalen Verkehr darge-

stellt. 

  
Schulver-

kehr 

Aus verschiedenen Richtungen wurde Kritik am Schülerverkehr 

geäußert. Die Busse in Stoßzeiten der Schüler*innen sind teil-

weise so überfüllt. dass sich die Anfahrt zur Bildungseinrichtung 

zu einem Stressfaktor entwickelt hat. Wir bitten daher, die Aus-

lastung der Busse in den Schulanfangs- und endzeiten ge-

nauer zu analysieren und das Fahrtangebot bei erhöhter 

Nachfrage zu ergänzen. Auch regen wir eine stärkere Sensibili-

sierung der Schulen für das Thema ÖPNV an. Veränderte Un-

terrichtszeiten sollten mit der Nahverkehrsorganisation themati-

siert werden. 

Kenntnisnahme 

Im Kap. 7.3.1 ist ein Prüf-

auftrag zur Umsetzung der 

Initiative "Optimierung 

Schulanfangszeiten" und 

Prüfung erweiterter Anfor-

derungen an den Schul-

verkehr enthalten. 

7.1.2.2 
Netz und 

Angebot 

Im Bereich EImer Landstraße 1, 3, 5 und 5 a ist ein Medizini-

sches Versorgungszentrum entstanden. Nach Fertigstellung 

entstehen über 100 barrierefreie Wohnungen. 

Beide Objekte werden von der entsprechenden älteren Ziel-

gruppe positiv angenommen. Die ÖPNV-Anbindung ist derzeit 

nicht gegeben, da der ÖPNV sich aktuell nur 

an der Umgehungsstraße (L3180) angebunden ist, was zum 

Nachteil sowohl für die Patienten des MVZ als auch für die Be-

wohner der barrlerefreien Wohnungen ist. Es 

wird um Prüfung gebeten, ob eine Anbindung geschaffen 

werden kann. 

Kenntnisnahme 

Die Prüfung einer Anbin-

dung erfolgt im operati-

ven Geschäft der KVG 

MK. 
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7.1.2.2 Haltestellen 
Ferner wird um Prüfung einer Haltestelle im Bereich Hanauer 

Straße gebeten, hier soll in Kürze ein Fachmarktzentrum entste-

hen, der eine gewisse Frequenz erzeugen wird 

Kenntnisnahme 

Die Prüfung einer Anbin-

dung erfolgt im operati-

ven Geschäft der KVG 

MK. 

Stadt Lan-

genselbold 
  16.05.2023 

  Allgemein 

Ihr vorgelegter Nahverkehrsplan ist ein strategisches Doku-

ment, um die zukünftige Entwicklung des öffentlichen Nahver-

kehrs zu planen und zu optimieren. Ziel ist es, eine 

effiziente und nachhaltige Nutzung des öffentlichen Nahver-

kehrs sicherzustellen und die Bedürfnisse der Fahrgäste sowie 

der Region zu berücksichtigen. 

Kenntnisnahme   

  Allgemein 

Ein fundierter Nahverkehrsplan trägt dazu bei, den öffentlichen 

Nahverkehr für die Nutzer attraktiver zu machen, indem er bei-

spielsweise die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit von 

Verbindungen verbessert und ein ausreichendes Angebot an 

Haltestellen und Linienbündeln bereitstellt. Außerdem kann er 

dazu beitragen, die Umweltbelastung durch den Individualver-

kehr zu reduzieren, indem er Anreize für eine umweltfreundli-

che Fortbewegung schafft. 

Kenntnisnahme   

  Finanzierung 

Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass die Umsetzung eines 

Nahverkehrsplans oft mit erheblichen Kosten verbunden ist 

und die Finanzierung daher eine Herausforderung 

darstellen kann. Es ist daher notwendig, dass wir zukünftig aus-

reichende Mittel bereitstellen, um die Umsetzung eines umfas-

senden Nahverkehrsplans zu unterstützen, jedoch auch ein 

Auge auf die Wirtschaftlichkeit des ÖPNV haben. 

Kenntnisnahme   

  Allgemein 

Vor dem Hintergrund der Mobilitätswende und der angezeig-

ten Umstellung auf neue Antriebsarten, stehen die kommuna-

len Haushalte der Region hier vor einer schweren 

Aufgabe. Insgesamt kann ein gut gestalteter Nahverkehrspian 

dazu beitragen, den öffentlichen Nahverkehrzu verbessern, 

die Lebensqualität in der Region zu steigern und die Umwelt-

belastung zu reduzieren. 

Kenntnisnahme   

  Allgemein 

Daher ist es wichtig, dass die öffentlich-rechtlichen Institutio-

nen und andere beteiligte Akteure die Erstellung und Umset-

zung von Nahverkehrsplänen unterstützen und sicherstellen, 

dass sie den Bedürfnissen der Nutzer und der Region gerecht 

werden. 

Kenntnisnahme   
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Netz und 

Angebot 

Das verkehrliche „Nadelöhr“ des Umsteigebahnhofs in der 

Ringstraße wird durch die Umstellung im Zuge des neuen Nah-

verkehrsplans weniger durch wartende Busse belastet, da der 

Begegnungsverkehr reduziert wird und führt hoffentlich in Tei-

len zu einer Entlastung. Eine Verlegung an einen anderen 

Standort wäre aus Sicht der politisch Verantwortlichen Langen-

selbolds wünschenswert gewesen bzw. war das erklärte Ziel. 

Dies scheint jedoch in Ermangelung von alternativen Standor-

ten nicht umsetzbar zu sein. Inwieweit die Änderung der Tak-

tung letztlich tatsächlich den Verkehr hier entlastet, bleibt zu-

nächst abzuwarten, dennoch wurde die Forderung nach Opti-

mierung der Stadt Langenselbold aufgegriffen und eine Ver-

besserung angestrebt. Es muss erklärtes Ziel sein, weiterhin ge-

meinsam zu versuchen die Durchfahrt auch durch mögliche 

Baumaßnahmen der vorhandenen Bushaltestelle (südlich der 

Ringstraße) zu verbessern. 

Kenntnisnahme   

  Allgemein Im Übrigen sehen wir alle wesentlichen Punkte umfassend ab-

gedeckt und stimmen daher zu. 
Kenntnisnahme   

Stadt 

Steinau an 

der Straße 

  17.05.2023     

Die am 13.06.2022 übersandte Mitteilungen zu Stärken und 

Schwächen im ÖPNV-Angebot sind im Anlageband Seite 56 

und 57 nicht enthalten und werden daher nochmals über-

sandt (siehe Anlage). 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 
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Wochen-

endverkehr 

und Verkehr 

an schul-

freien Tagen 

Eine grundsätzliche Schwäche im ÖPNV-Angebot stellt eine 

fehlende Anbindung an Wochenenden und eingeschränktem 

Angebot in schulfreien Zeiten dar. Weitere Schwäche ist eine 

fehlende Verbindung bei 8 von 11 Stadtteilen zur Innenstadt. 

Dieser Mangel wird nur beim Stadtteil Ulmbach aufgegriffen, 

sollte jedoch auch in den übrigen Stadtteilen, insbesondere 

Stadtteil Uerzell, angegangen werden, damit eine Verbesse-

rung erzielt werden kann. Hinsichtlich Linienverkehre des Stadt-

teils Hintersteinau für Pendler ins Rhein-Main-Gebiet bzw. zum 

Industriegebiet Diestelrasen wird auf die beigefügte Stellung-

nahme des Ortsbeirates Hintersteinau verwiesen. 

Kenntnisnahme 

Grundsätzlich wird im 

Maßnahmenkonzept des 

NVP eine Verbesserung 

des Abend- und Wochen-

endverkehrs sowie des 

Angebots an Ferientagen 

auf allen Relationen ver-

folgt. Dies betrifft konkret 

im Stadtgebiet von 

Steinau a.d.Straße die Li-

nien MKK-90 (u.a. Mar-

born, Bellings), MKK-94 

(Marjoß), MKK-95 (u.a. Ul-

mbach, Ürzell, Sarrod, 

Neustall), MKK-95A (u.a. 

Hintersteinau, Oberull-

richsberg), MKK-98 (u.a. 

Hintersteinau), auf ver-

schiedenen Linien den 

Hauptort sowie den Prüf-

auftrag der Linie MKK-99 

(u.a. Ulmbach, Seiden-

roth, Marjoß) und den 

Prüfauftrag der Einrichtung 

einer direkten Verbindung 

zwischen Ulmbach und 

dem Hauptort.  
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Ortsbeirat 

Hinter-

steinau 

Bei der Neuaufstellung des NVP des Main Kinzig Kreis sind er-

klärlicher Weise vor allem Projekte in den Ballungsräumen und 

entlang der Bahnstrecken vorgesehen. Im strukturschwäche-

ren Ostkreis und hier vor allem in den Stadtteilen wie bei uns 

hier in Hintersteinau ist es für uns aber wichtig nicht abgehängt 

zu werden. Auch bei uns muss es möglich sein über den ÖPV 

besser angebunden zu sein. Hier sollte auch die Erreichbarkeit 

der Pendlerzüge in Schlüchtern mit in Erwägung gezogen wer-

den. Es ist anzustreben, dass man mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln in vertretbarer Zeit in das Rhein-Main Gebiet pendeln 

kann. Dies erfordert Busse von Hintersteinau aus zum Bahnhof 

Schlüchtern, die mit den Abfahrtzeiten der Züge in Richtung 

Frankfurt getaktet sind. Für Hintersteinau ist die Linie MKK 98 in 

Richtung Schlüchtern von großer Bedeutung, (Eine direkte Ver-

bindung in die Innenstadt Steinau gab es noch nie.) Das be-

gründet sich historisch durch die Schulbusse über Wallroth 

nach Schlüchtern. Deshalb wäre es für Hintersteinau wichtig, 

die im NVP auf Seite 46 aufgefuhrte Änderung der Verbindung 

von Schlüchtern nach Wallroth auf einen 2-Stunden-Takt, bis 

nach Hintersteinau zu erweitern. Damit wäre auch eine bes-

sere Erreichbarkeit des neuen Industriegebietes am Diestelra-

sen mit z.B. Engelbert Strauss oder Bien-Zenker per Bus für 

Pendler gegeben. 

Der Ortsbeirat bittet die Verwaltung diesen Punkt in die Stel-

lungnahme der Stadt Steinau aufzunehmen und sich für die 

Umsetzung einzusetzen. Ein zusätzlichen Angebot wie auf Seite 

49 beschrieben, welches ein AST in Richtung Freiensteinau (Li-

nie 95A) vorsieht, begrüßen wir zwar, sehen die Priorität aber in 

der Linie MKK 98. 

Kenntnisnahme 

Im Prüfauftrag zur Linie 

MKK-98 ist die regelmä-

ßige Anbindung von Hin-

tersteinau nach Schlüch-

tern zum Bahnhof über 

das Gewerbegebiet Dis-

telrasen enthalten. 

Stadt Geln-

hausen 
  17.05.2023   

Netz und 

Angebot / 

Haltestellen 

Es wird gebeten die Errichtung von weiteren Haltestellen in die 

laufenden Planungen aufzunehmen: 

Gewerbegebiet Hailer-Ost Das Gewerbegebiet verfügt über 

eine Vielzahl von unterschiedlichsten Einzelhandelsgeschäften 

und Gewerbebetrieben. Bisher wird das Gebiet lediglich durch 

den Stadtbus (MKK-61/MKK-62) bedient. Es besteht der 

Wunsch, dass das Gewerbegebiet zukünftig auch durch die 

überörtlichen Linien angefahren wird, um dadurch eine einfa-

chere und schnellere Erreichbarkeit für Fahrgäste auch aus 

Berücksichti-

gung 

Die Anpassung des Linien-

wegs der Linien MKK-50 

und MKK-67 über das Ge-

werbegebiet wird geprüft. 
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den benachbarten Gemeinden (Linsengericht, Hasselroth, 

etc.) zu gewährleisten. 

  

Netz und 

Angebot / 

Haltestellen 

Gründer- und Gewerbepark Barbarossa 

Der Gründer- und Gewerbepark Barbarossa befindet sich in 

Gelnhausen-Roth direkt an der Leipziger Straße (L3333). Seitens 

der Stadt Gelnhausen besteht auch hier der Wunsch, dass das 

Gelände auch durch überörtliche Linienbusse angefahren 

wird, um so die Attraktivität insbesondere für ältere bzw. für 

körperlich eingeschränkte Personen beispielsweise aus der 

Nachbarkommune Gründau, aber auch aus der westlichen 

Kernstadt, zu steigern. Die zurzeit vorhandene Haltestelle befin-

det sich in einiger Entfernung und ist somit, insbesondere nach 

dem Einkauf, nicht gut für alle Personenkreise erreichbar. 

Berücksichti-

gung 

Die Prüfung einer zusätzli-

chen Haltestelle auf der 

Leipziger Str. ist bereits im 

NVP vorgesehen. 

  

Netz und 

Angebot / 

Haltestellen 

Vor der Au - Linsengericht. Seitens der städtischen Gremien 

besteht der Wunsch eine Verbindung in das neu entstandene 

Nahversorgungsgebiet „Vor der Au“ für die Gelnhäuser Bürge-

rinnen und Bürger zu schaffen. 

Berücksichti-

gung 

Geprüft wird die Einrich-

tung einer zusätzlichen 

Haltestelle für die Linien 

MKK-63  und AB-30 auf 

der bestehenden Strecke 

in diesem Bereich. 

Fachämter 

MKK 

    
          

Kreisent-

wicklung, 

Main-Kin-

zig-Kreis 

    

    

Die Kreisentwicklung konnte im Zuge der Aufstellung des NVP 

als Mitglied des Lenkungskreises bereits deren Belange inhalt-

lich umfangreich einbringen. Die Anhörung dient somit einem 

letzten Abgleich der Aussagen mit zu beteiligenden Fachäm-

tern innerhalb der Kreisverwaltung. Hierzu wurden folgende 

Fachämter angefragt: 

- Amt 70, Abteilung Umwelt- und Naturschutz (Immissions-

schutz) sowie das Klimateam 

- Amt 65, Amt für Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwal-

tung 

- Amt 40, Amt für Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalge-

schichte 

- Amt 51, Jugendamt 

- Amt 57, Gesundheitsamt 

Kenntnisnahme   
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Aufbauend auf die im Jahr 2019 vom Main-Kinzig-Kreis in Auf-

trag gegebene Einstiegsberatung zum kommunalen Klima-

schutz wurde 2022 durch eine NKI-Förderung das Klimaschutz-

team fest in der Kreisverwaltung verankert. 

Kenntnisnahme   

    

3.1.4.14.4 / S. 

52+53 
Klimaschutz 

Das Klimateam wird bis Herbst 2023 das erste Integrierte Klima-

schutzkonzept für den Kreis erstellen, das neben einer Analyse 

des lokalen und regionalen Status Quo auch Klimaschutzziele 

und Handlungsbereiche festlegt, sowie diese mit konkreten Kli-

maschutzmaßnahmen verbindet. Es ist geplant, dass die Maß-

nahmen auch Themen wie ein Energiemanagement für die 

kreiseigenen Liegenschaften und ein Energiesparmodell für 

Schulen sowie den Ausbau der Elektromobilität behandeln 

werden. Darüber hinaus hat der Kreis über eine weitere Bun-

desförderung seit April 2023 auch eine Klimaanpassungsmana-

gerin, die ein Klimaanpassungskonzept für den Kreis sowie teil-

nehmende Kommunen erstellen wird. 

Kenntnisnahme   

  12.05.2023 

  Redaktionell 

Im finalen NVP-Dokument sollten die Seitenzahlen des späte-

ren PDF-Dokuments mit den Seitenzahlen auf Papier überein-

stimmen. Dies erleichtert die Auffindbarkeit einzelner Passa-

gen, insbesondere wenn das Lesen auf mobilen Endgeräten 

erfolgt. Dies gilt auch für die Anlagen-Bände. 

Berücksichti-

gung 

Die Seitenzahlen werden 

überprüft. 

S.18 Redaktionell S. 18, letzter Absatz: Der Zusatz …“am Main“… kann entfallen. 
Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

4.1.4.1 / S. 29 Redaktionell 

S. 29, letzter Satz vor Kapitel 3.1.4.2: Hier ist unklar, was mit dem 

Begriff „Konzept“ verbunden wird. Ist der Bundesverkehrs-

wegeplan hier gemeint? 

Berücksichti-

gung 

Ja. Die Angaben werden 

ergänzt bzw. angepasst. 

4.1.4.2; 

4.1.4.2  / S. 

29 

Redaktionell 

S. 29: Die Kapitel 3.1.4.2 (Regionalplan) und 3.1.4.3 (Landesent-

wicklungsplan) sollten im Sinne der aufeinander aufbauenden 

Planungsgrundsätze in der Reihenfolge getauscht werden. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

S. 63 Daten 

Die Angaben zum Krankenhaus Schlüchtern sind zu überprü-

fen. Entsprechend den Angaben im Deutschen Krankenhaus-

verzeichnis weist das Krankenhaus Schlüchtern 366 Betten und 

rund 500 Mitarbeiter*innen auf. Die weitaus zu geringen An-

gabe im Entwurf des NVP vermittelt einen falschen Eindruck 

von der bedeutenden Größenordnung und diese werden der 

tatsächlichen Situation nicht gerecht. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

6.1.1.1/ S. 98 
Netz und 

Angebot 

S. 98, 3. Absatz: Sollten Ringverkehre einrichtbar sein, so emp-

fieht es sich, Parallelverkehre zu dulden. Der Ausschluss von Pa-

rallelverkehren über kurze Strecken sollten nicht dazu führen, 

Kenntnisnahme   
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dass Ringverkehre im Sinne der schlüssigen zeitsparenden Ver-

bindung und Erschließung von Räumen unterbrochen werden. 

6.2.1.5 / S. 

121 
Fahrzeuge 

Die Forderungen an das Höchst- und Durchschnittsalter sind 

nicht unmittelbar einsichtig und zu erläutern, ggf. auch im Hin-

blick auf Nachhaltigkeitsaspekte und angesichts aktueller Be-

schaffungsprobleme zu überprüfen. 

Kenntnisnahme 

Die festgelegten Anforde-

rungen an das Fahrzeug-

alter sind bei den Verga-

ben im Main-Kinzig-Kreis 

erprobt, stellen einen gu-

ten Kompromiss unter den 

Gesichtspunkten der 

Nachhaltigkeit, des Fahr-

gastkomforts und der Wirt-

schaftlichkeit dar und ha-

ben sich aus Sicht der 

KVG MK bewährt. 

S. 126 
Bevorrechti-

gung 

Der Umgang mit Planungskonflikten im Rahmen von Beschleu-

nigungsprogrammen ist hier als Wunsch an die übrigen Ver-

kehrsarten/Verkehrsträger zu formulieren. Die Bevorrechtigung 

des ÖPNV ist zwar wünschenswert, liegt aber nur geringfügig 

im Einflussbereich der KVG/des MKK. Relevante Institutionen, 

die eine solche Bevorrechtigung erwirken könnten, sind zu be-

nennen. 

Keine Berück-

sichtigung 

In diesem Kapitel werden, 

wie im Text dargestellt, 

die Anforderungen aus 

Sicht der Nahverkehrspla-

nung formuliert. 

S. 137 Infrastruktur 

An wen richtet sich die Forderung, sanitäre Einrichtungen für 

das Fahrpersonal vorzuhalten? Bei der Linienplanung sind öf-

fentliche Gebäude (Rathäuser, Schulen, Kindergärten, Ge-

meinschaftshäuser, Tourismusbüros u.ä.), die sanitäre Einrich-

tungen vorhalten, für das Fahrpersonal stärker zu berücksichti-

gen. Diese Einrichtungen sind für das Fahrpersonal regulär frei-

zugeben. Bei Ringverkehren sind an diesen öffentlichen Ge-

bäuden entsprechende Pausenzeiten einzuplanen. 

Keine Berück-

sichtigung 

Nur im Einzelfall sind sani-

täre Einrichtungen in öf-

fentlichen Gebäuden 

auch druchgehend wäh-

rend der Betriebszeiten 

des ÖPNV für das Fahrper-

sonal nutzbar; daher ist 

die Einrichtung von sani-

tären an betrieblich ge-

eigneten Standorten im Li-

niennetz wichtig. 

7.1 / S. 170 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Die Linien MKK 94, 96 und 97 sind neu zu konzeptionieren. Ein 

Ringverkehr, der die Unter- und Mittelzentren verbindet ist ent-

sprechend dem Grundangebot anzustreben. Die Bahnhöfe 

Jossa, Sterbfritz, Schlüchtern, Steinau, Salmünster sind als Min-

destleistung direkt verbindend anzufahren. Zeitraubende In-

nenstadtverkehre sind zu vermeiden. 

Kenntnisnahme 

In diesem Kap. wird die 

Umsetzungsbilanz des 

letzten NVP dargestellt. 

Maßnahmen zu den ein-

zelnen Linien sind in Kap. 

7 dargestellt. 
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S. 175 
Netz und 

Angebot 

S. 175, letztes Aufzählungszeichen: Die Aufzählung der fehlen-

den direkten ÖPNV-Verbindungen erscheint nicht vollständig. 

Mittelzentren sollten stets auch im Grundangebot direkt an-

fahrbar sein, auch an Wochenenden. 

Kenntnisnahme 

Die Aufzählung ist bei-

spielhaft, die Mittelzentren 

sind mindestens aus den 

Hauptorten der jeweiligen 

Einzugsbereichen direkt 

angebunden. 

S. 192 SPNV 

Fernbahntunnel Frankfurt: Gibt es einen Beschluss des Kreis-

tags, dass der Main-Kinzig-Kreis das Vorhaben begrüßt? Ggf. 

wäre dieser hier zu benennen. 

Kenntnisnahme 

Die Planungen zum Fern-

bahntunnel werden unter-

stützt, da dadurch eine 

Kapazitätserweiterung im 

Fernverkehr erreicht wird, 

aber auch die Nutzung 

der vorhandenen Netzka-

pazitäten im SPNV auf 

den Strecken von Frank-

furt in den Main-Kinzig-

Kreis verbessert werden 

kann. Dies hilft auch der 

Verbesserung der Be-

triebssituation auf der 

Schiene und damit der 

Anschlusssicherheit zu 

den Buslinien im Kreis. 

S. 227 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

MKK-91 Schlüchtern-Sinntal: Die Linie sollte erweitert werden 

auf den Bahnhof Jossa, weil hierdurch die Mittelpunktschule 

Altengronau ohne Umstieg von und nach Schlüchtern erreicht 

werden könnte. Umstiege in Sterbfritz sind zu vermeiden und 

senken die Attraktivität der Linie insgesamt. Eine Verknüpfung 

mit der Linie 94 ist zu prüfen, um einen Ringverkehr in beide 

Richtungen zu ermöglichen. Damit wäre eine geringere Zahl 

an Fahrzeugen einsetzbar. 

Kenntnisnahme 
s.o. zur Verdichtung der 

Linie MKK-97 

S. 229 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

MKK-94: siehe vorstehend. 

Die Anbindung von Alsberg ist als Sackgasse fragwürdig und 

mindert die Attraktivität für die übrigen Fahrgäste mit einem 

Zeitverlust von 20 min erheblich. Die Durchfahrung der gesam-

ten Stadt Salmünster erhöht die Fahrzeit um weitere 15 min. 

Dies macht die Linie für Fahrgäste, die den Bahnhof Salmüns-

ter erreichen möchten unattraktiv. 

Kenntnisnahme 

Die Anbindung von Als-

berg ist auf dieser Linie 

am besten zu realisieren; 

i. d. R. finden keine Um-

wegfahrten in Salmünster 

statt, sondern es wird der 

direkte Fahrtweg gewählt. 



   Nahverkehrsplan Main-Kinzig-Kreis 2023 – 2028 

 

 

31 

S. 232 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

MKK-96: siehe Anm. zu S. 227. Eine Verknüpfung mit den Linien 

91 und 94 ist zu prüfen um Umstiege in Sterbfritz zu vermeiden. 
Kenntnisnahme 

s.o. zur Verdichtung der 

Linie MKK-97 

S. 233 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

MKK-97: Die Linie fährt kein Mittelzentrum an. Eine zeitliche Er-

weiterung des Angebots erscheint fragwürdig und sollte be-

gründet bzw. erläutert werden. Die Ermittlung von aktuellen 

Fahrgastzahlen wäre hier hilfreich. 

Kenntnisnahme 

Die Funktion der Linie um-

fasst die Anbindung der 

Sinntaler Ortsteile an den 

Hauptort Sterbfritz, dort 

besteht Anschluss zum 

Mittelzentrum Schlüchtern. 

S. 280 
Linienbün-

delung 

Bei der zukünftigen Abstimmung der Linienfahrpläne und der 

Ausschreibung der Linienbündel sind die Gemeinden und lo-

kalen Funktionsträger (Ortsbeiräte, Fahrgastverbände, Touris-

musverbände u.a.) verstärkt einzubinden 

Kenntnisnahme 

Die KVG MK stimmt sich 

im Rahmen der Umset-

zung von Maßnahmen re-

gelmäßig mit den betei-

ligten Akteuren ab. 

  Allgemein 

Insgesamt ist mit dem vorliegenden Entwurf des NVP eine posi-

tive, innovative und zukunftsgerichtete Weiterentwicklung des 

ÖPNV zu erwarten. Für die angenehme Zusammenarbeit und 

die Einbeziehung in den Aufstellungsprozess sei an dieser Stelle 

ganz herzlich gedankt. 

Kenntnisnahme   

RMV und 

benach-

barte 

LNOen 

              

RMV    12.05.2023 

2.2 Redaktionell 

Wir schlagen vor, zur besseren Orientierung bei Hinweisen / 

Verweisen auf den Anlagenband genauere Gliederungsanga-

ben zu ergänzen. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

2.3. / S. 8-9   

Wir weisen darauf hin, dass der RMV gemäß dem Hessischen 

ÖPNVG nicht Aufgabenträger, sondern zuständige Aufgaben-

trägerorganisation für den SPNV und den Regionalbusverkehr 

ist (siehe auch Abb. 2: 3-Ebenen-Model im RMV). 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

S. 9 
Zuständig-

keiten 

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Verbundwei-

ten Nahverkehrsplan des RMV (RNVP), der vor dem Hinter-

grund des verkehrlichen Charakters der Linien eine teilweise 

Neuordnung der Zuständigkeiten vorsieht. Insbesondere bei 

den drei Schulbuslinien 42S, 44S und 46S ist mittelfristig die 

Übertragung des Angebots in die lokale Verantwortung der 

KVG vorgesehen. Mit dem Angebot auf der Schulbuslinie 42S 

Kenntnisnahme 

In Kap. 7.1.2.2 ist ein Prü-

fuaftrag zur Lokalisierung 

regionaler Buslinien ent-

halten. 
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wird insbesondere der bestehenden Kooperationsvereinba-

rung zwischen der Stadt Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis zur 

Schulentwicklung (bis zum Schuljahr 2027/2028) Rechnung ge-

tragen. Vor diesem Hintergrund lag die Ausgestaltung des 

schulspezifischen Angebots (bei den Linien 42S, 44S und 46S) 

vor allem in der Hand der KVG. 

2.4. / S. 10 Redaktionell 

Wir schlagen vor, zur besseren Orientierung bei Hinweisen / 

Verweisen auf den Anlagenband genauere Gliederungsanga-

ben zu ergänzen. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

3.1.2 / S. 22   

Wir weisen darauf hin, dass neben dem TV-N auch der LHO 

benannt werden kann. Dieser ist auch Bestandteil des HVTG 

bzw. der darin benannten relevanten Tarifverträge für Hessen. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

3.1.4.1 / S. 27 Redaktionell 

Wir schlagen vor, zur besseren Orientierung bei Hinweisen / 

Verweisen auf den Anlagenband genauere Gliederungsanga-

ben zu ergänzen. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

3.1.4.6 / S. 35 RNVP 

Im ersten Absatz des Kapitels möchten wir um folgende Ände-

rung bitten: Die Formulierung "Mit der Offenlegung Ende 2021 

wurde der Verbundweite Nahverkehrsplan für die Region 

Frankfurt Rhein-Main (RNVP) des RMV offiziell gültig." ändern in 

"Ende 2021 wurde der Verbundweite Nahverkehrsplan für die 

Region Frankfurt Rhein-Main (RNVP) des RMV veröffentlicht". 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

3.1.4.6 / S. 35 RNVP 

Wir weisen darauf hin, dass nach dem im Hessischen ÖPNV-

Gesetz verankerten Gegenstromprinzip lokale Nahverkehrs-

pläne aus den verbundweiten Nahverkehrsplänen zu entwi-

ckeln sind, während diese die Inhalte der lokalen Nahverkehrs-

pläne zu berücksichtigen haben. Anforderungen, die Ver-

bundthemen wie beispielsweise den Tarif oder Regionalver-

kehr betreffen, können im lokalen NVP benannt werden. Eine 

direkte Verbindlichkeit ist daraus aber grundsätzlich nicht ab-

zuleiten. Im Weiteren können die Themen jedoch bei der Fort-

schreibung des RNVP oder in die Gremien des RMV als Antrag 

eingebracht werden. 

Kenntnisnahme   

3.1.4.6 / S. 36 
Barrierefrei-

heit 

Im zweiten Absatz auf S. 36 wird die Erreichung der vollständi-

gen Barrierefreiheit bis zum 1. Januar 2022 thematisiert. Wir 

schlagen vor, zur Konkretisierung einen Hinweis auf das PBefG 

zu ergänzen. Wir möchten anregen, die Empfehlungen zur 

Fortschreibung von Nahverkehrsplänen seitens Hessen Mobil in 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 
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einem eigenen Kapitel auszuführen, da diese nicht in direktem 

Zusammenhang mit dem RNVP stehen. 

3.1.4.6 / S. 38 Redaktionell 

Zu dieser Grafik gibt es im NVP keine textliche Erläuterung. Wir 

regen an, hier einen Hinweis auf die Empfehlungen aus dem 

entsprechenden Baustein des RNVP zu geben (Baustein 5 – 

Klassifizierung lokaler Busverkehre). Ergänzend zu Abb. 34 wei-

sen wir auf Anlage 4c des RNVP (Produktklassifizierung Bus 

RMV) hin. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

3.1.4.6 / S. 38 RNVP 

Auf S. 38 wird die Nordmainische S-Bahn thematisiert. Mit der 

Inbetriebnahme wird das bisherige ÖPNV-Angebot im Ab-

schnitt zwischen Hanau und Frankfurt neu ausgerichtet wer-

den müssen. In diesem Zuge wird die Expressbuslinie X57 gänz-

lich entfallen und die X95 entsprechend angepasst werden. 

Die Inbetriebnahme hat zweifellos auch Einfluss auf die lokalen 

Linien der Stadtverkehr Maintal GmbH (Linien MKK-22, -23, -24, 

-25 und -27). 

Kenntnisnahme 

In Kap. 7.1.2.2 ist ein Prüf-

auftrag zur Linie X57 ent-

halten. 

3.1.4.6 / S. 38 RNVP 

Ziel des auf S. 38 thematisierten Ausbaus der Station Hanau-

Steinheim ist nicht eine Angebotsverdichtung, sondern die Ver-

besserung der Betriebsqualität und Pünktlichkeit. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

3.1.4.6 / S. 39 RNVP 

Auf S. 39 regen wir an, ergänzend zu erläutern, dass die Fahr-

zeitänderungen auf der Kinzigtalbahn als überlastetem Korri-

dor grundsätzlich fernverkehrsbedingt sind. Mit Umsetzung des 

Kinzigtalbahn-Konzeptes (S. 39) ändern sich die jeweiligen An- 

und Abfahrtzeiten der Kinzigtalbahn (RE50 und RB51) im Minu-

tenbereich. Mit den damit verbundenen Änderungen sind An-

passungen beim regionalen und lokalen Bus notwendig. Be-

troffen sind alle zentralen Bahnhöfe im Verlauf der Kinzigstre-

cke (im MKK) mit den Bahnhöfen in Hanau, Langenselbold, 

Gelnhausen, Wächtersbach, Bad Soden-Salmünster, Steinau 

a.d. Straße und Schlüchtern, wo Buslinien eine wichtige Zu- 

und Abbringerfunktion erfüllen sollen. Vor diesem Hintergrund 

eröffnen sich im Zusammenspiel zwischen einzelnen Buslinien – 

hier sind z.B. die Buslinien mit Bedienung der Haltestelle Limes-

kreisel in Erlensee- Rückingen (X93/X94 und MKK-54) zu nennen 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 



Nahverkehrsplan Main-Kinzig-Kreis 2023 - 2028    

 

 

34 

– neue Spielräume, die z.B. die Anschlussmöglichkeiten und 

insbesondere die Anschlusssicherheit in Erlensee-Rückingen er-

höhen können. 

3.1.4.6 / S. 41 RNVP 

Die auf S. 41 dargestellten Maßnahmen im straßengebunde-

nen ÖPNV (u.a. Planung neuer Expressbuslinien) resultieren aus 

dem RNVP 2014-2019 und wurden bereits weitestgehend um-

gesetzt. Dies betrifft die Expressbuslinien X27, X57, X64 und X93 

(Umsetzung zum Fahrplanjahr 2017/2018). Die Verlängerung 

der X27 nach Nidderau wurde bereits zum Fahrplanjahr 2019 

umgesetzt. Aktuelle Maßnahmen (RNVP bis 2030, Kap. 6.3.3 

Straßengebundener ÖPNV, S. 203), die den Main-Kinzig-Kreis 

betreffen, umfassen die Korridore Herbstein – Steinau/Wäch-

tersbach und Erlensee – Bruchköbel – Frankfurt-Enkheim sowie 

Büdingen – Hanau. Diese Korridore waren einer vertiefenden 

Planung zu unterziehen. Mit der Expressbuslinie X95 zwischen 

Büdingen Bf – Ronneburg – Erlensee – Bruchköbel – Ffm-Enk-

heim, die zum Fahrplan 2022 (nach Neuausschreibung) umge-

setzt wurde, sind die beiden letztgenannten Korridore bereits 

bearbeitet (siehe auch Abb. 130 RNVP, S. 203). 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

3.1.4.10 / S. 

48-49 
On-Demand 

Wir schlagen vor, den Text folgendermaßen anzupassen: 

Im Sommer 2022 hat sich die Möglichkeit ergeben, sich in die 

im Rahmen vom Verbundprojekt OnDeMo-FRM geschaffenen 

Strukturen und Standards zu integrieren. OnDeMo-FRM steht für 

On-Demand Mobilität in Frankfurt RheinMain. Das Projekt wird 

vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) ge-

fördert. Bereits neun Partner im RMV-Gebiet machen bei die-

sem Förderprojekt mit. Im Zuge dessen hat die KVG MK die 

Möglichkeit, den Einsatz von On-Demand Shuttles zu testen. 

Die Kommunen Freigericht und Rodenbach sowie Wächters-

bach und Bad Orb werden Teil dieses Pilotprojektes sein. Durch 

die gute geografische Lage lassen sich so zwei Bediengebiete 

ableiten. Die Gemeinde Freigericht bildet zusammen mit der 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 
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Gemeinde Rodenbach ein Bediengebiet. Das zweite Bedien-

gebiet besteht aus den Städten Wächtersbach und Bad Orb. 

3.1.5 / S. 53 

Planungen 

benachbar-

ter Aufga-

benträger 

Der ZOV hat die Prüfung beschleunigter Verbindungen bei 

den beiden Regiolinien 562 und 563 angeregt. Im Rahmen der 

Überplanung wurden bei der Linie 562 erste schnelle Verbin-

dungen (vorbei an Bruchköbel über B45) eingerichtet. Das An-

gebot auf der Linie 563 inklusive des integrierten Schulverkehrs 

blieb unverändert. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

3.1.5 / S. 53 

Planungen 

benachbar-

ter Aufga-

benträger 

Darüber hinaus möchten wir im Zusammenhang mit dieser 

Thematik auf folgende Ausführungen im RNVP (Kap. 6.3.3, S. 

204) hinweisen: 

„Soweit die Einrichtung neuer Expressbuslinien aus verkehrli-

chen oder wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll ist, aber 

dennoch ein Bedarf an schnellen Verbindungen besteht, sol-

len auf vorhandenen Regiolinien einzelne schnelle Fahrten, ins-

besondere in der HVZ, eingerichtet werden. Diese Fahrten wei-

sen einen direkteren Linienweg und eine geringere Haltestel-

lendichte auf als das übrige Linienangebot.“ 

Kenntnisnahme   

3.2.3 / S. 60 SPNV 

Im dritten Absatz auf S. 60 wird ausgeführt, dass die Strecken 

Fulda – Hanau – Frankfurt sowie Aschaffenburg – Hanau – 

Frankfurt durch verschiedenen Verkehrsarten hochbelastet 

und 

daher extrem störanfällig seien. Wir regen an, hier die Erläute-

rung zu ergänzen, dass die Verkehrsarten Fern-, Güter- und 

Nahverkehr auf einer Mischstrecke mit unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten unterwegs sind und es dadurch bei bereits 

kleinen initialen Verspätungen häufig zu Folgeverspätungen 

kommt. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 
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3.2.6 / S. 62-

63 

Schulstand-

orte 

Aus den insgesamt 115 benannten Schulen geht nicht hervor, 

ob auch Schulen in Hanau in der Aufzählung genannt werden. 

Auf Grund der bestehenden Verflechtung im Schulverkehr 

spielen die Schulen in Hanau und in seinem näheren Umfeld 

eine wichtige Rolle bzgl. der Bemessung des Angebots und 

der notwendigen Kapazitäten. In diesem Zusammenhang 

möchten wir nochmals auf die Kooperationsvereinbarung zwi-

schen der Stadt Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis zur Schul-

entwicklung (bis zum Schuljahr 2027/2028) hinweisen. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

4 / S. 82 Redaktionell Kap. 2.1.3.6 ist im NVP nicht enthalten. Bitte Verweis prüfen. 
Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

5.1.1.1 / S. 

99-100 
Redaktionell 

Kap. 0 ist im RNVP nicht enthalten. Bitte Verweis auf S. 99 prü-

fen. Ebenfalls auf S. 99 bitte Verweis auf Baustein 13 des RNVP 

prüfen. Vermutlich ist Baustein 5 (Klassifizierung lokaler Busver-

kehre) gemeint. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

5.1.1.1 / S. 

99-100 

Netz und 

Angebot 

Die Anforderungen an den Regiobus (insbesondere zu einem 

15-Minuten-Takt) werden zur Kenntnis genommen. Die Anfor-

derungen werden aus den definierten Standards gemäß 

Anlage 4c Produktklassifizierung Bus RMV im RNVP abgeleitet. 

Über Angebotsstandards des RNVP hinausgehende Wünsche 

und Anforderungen können gegebenenfalls durch eine 

Finanzierung seitens der lokalen Ebene realisiert werden. 

Kenntnisnahme   

5.1.1.3 / S. 

105 / 108 
Produkte 

In diesem Kapitel und in Tabelle 12 (Seite 108) werden einige 

lokale Expressbuslinien auf ausgewählten direkten Verbindun-

gen ergänzend zu den X-Bussen des RMV genannt. Diese 

werden aber im Nachfolgenden nicht als Maßnahmen konkret 

benannt oder ausgeführt. Das Angebot soll in der Regel addi-

tiv zum bestehenden Angebot angeboten werden. Auf das 

regionale Produkt „Regionalbus“ wird in dem Kapitel nicht ein-

gegangen. Ebenso wird das Produkt Regionalbus in der Ta-

belle 12 nicht angeführt. 

Kenntnisnahme 

In diesem Kapitel werden 

die Produkte im Main-Kin-

zig-Kreis dargestellt. Die 

Produkte des RMV sind in 

Kap. 5.1.1.1 dargestellt. 

5.1.1.3 / S. 

105 / 108 
Produkte 

Mögliche Nachfragekorrelationen in dem betroffenen Ab-

schnitt in Richtung Hanau (zwischen SPNV und X-Bus) sind wei-

testgehend zwischen den betroffenen Aufgabenträgerorgani-

sationen gemeinsam abzustimmen. 

Kenntnisnahme   
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5.1.1.4 / S. 

111 
Redaktionell 

Abbildung 61: Umsetzung der Angebotsstufen im Main-Kinzig-

Kreis. Die Abbildung ist nur eingeschränkt lesbar. Bitte Verbes-

serung der Lesbarkeit prüfen oder auf entsprechende Darstel-

lung im Anlagenband verweisen. 

Kenntnisnahme 

Ein Verweis auf die im An-

lagenband dargestellten 

Karten ist zu Beginn des 

Berichts enthalten. 

5.1.1.4 / S. 

111 
Redaktionell 

Auf S. 111 wird auf Kap. 2.1.3.2 verwiesen. Dieses Kapitel ist im 

NVP nicht enthalten. Wir bitten um entsprechende Prüfung. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

5.4.1 / S. 145 On-Demand 

Wir schlagen vor, den Text folgendermaßen anzupassen: Die 

Bezahlung erfolgt ausschließlich bargeldlos. Bei Buchungen 

über die App erfolgt die 

Bezahlung über die im Profil hinterlegte Kreditkarte, per PayPal 

oder per _Karte im Fahrzeug. Der Fahrpreis wird bei Buchung 

über die App bereits vor Abschluss der Buchung in 

der App angezeigt. Bei telefonischer Buchung besteht die 

Möglichkeit, im Fahrzeug bargeldlos mit EC-Karte, Kreditkarte 

oder Smartphone-Bezahldiensten (Google Pay, Apple Pay) zu 

bezahlen. Bei telefonischer Buchung teilt die Telefonzentrale 

dem buchenden Fahrgast den im Fahrzeug zu entrichtenden 

Fahrpreis mit. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

6.2.1.1 / S. 

172 
Redaktionell 

Die Abbildung 65 ist nur eingeschränkt lesbar. Bitte Verbesse-

rung der Lesbarkeit prüfen oder auf entsprechende Darstel-

lung im Anlagenband verweisen. 

Kenntnisnahme 

Ein Verweis auf die im An-

lagenband dargestellten 

Karten ist zu Beginn des 

Berichts enthalten. 

6.2.1.2 / S. 

178 
Redaktionell 

Die Abbildung 68 ist nur eingeschränkt lesbar. Bitte Verbesse-

rung der Lesbarkeit prüfen oder auf entsprechende Darstel-

lung im Anlagenband verweisen. 

Kenntnisnahme 

Ein Verweis auf die im An-

lagenband dargestellten 

Karten ist zu Beginn des 

Berichts enthalten. 

7.1.2.1 / S. 

194 

Liniennum-

mernkon-

zept 

Hier ist darauf zu achten, dass Konflikte mit bereits bestehen-

den Liniennummern der Expressbuslinien (RMV) vermieden 

werden. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / S. 

198 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Bei der Verlängerung der Linie MKK-30 über Wachenbuchen 

bzw. Erlensee hinaus nach F-Enkheim und Hanau Hbf weisen 

wir darauf hin, dass es mit den Linien X93 und X94 im 

Abschnitt Erlensee-Rückingen (Limeskreisel) – Hanau Hbf sowie 

zu der Linie X95 im Abschnitt Bruchköbel – Hanau Hbf. eine 

Nachfragekorrelation gibt. Die Integration der bereits 

bestehenden Schnellbusfahrten (MKK-25) wird grundsätzlich 

begrüßt. 

Kenntnisnahme   
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7.1.2.1 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Die vorgesehene Direktverbindung Buslinie MKK-50 zwischen 

Gelnhausen und Hanau Hbf, die vorgesehene Buslinie MKK-51 

zwischen Langenselbold und Hanau Hbf sowie die 

vorgesehene Buslinie MKK-52 stellen Parallelverkehre im dich-

ten Takt zur Regionalbahnlinie RB51 dar. Der RMV sieht in die-

sem Zusammenhang eine Nachfragekorrelation, die bei der 

Angebotsplanung zu berücksichtigen ist. Der Busverkehr sollte 

weiterhin die Zubringerfunktion zum regionalen Schienenver-

kehr erfüllen. Es wird daher eine Abstimmung der Fahrzeiten 

und Verkehrsfunktionen sowie eine Verknüpfung an den Bahn-

höfen angeregt. 

Kenntnisnahme 

Aus Sicht der KVG MK sind 

diese Linien gut geeignet, 

weitere Fahrgastpotenzi-

ale auf den einzelnen Li-

nienabschnitten abzu-

schöpfen und die Anbin-

dung der bedienten Zen-

tren zu stärken. Die Ab-

stimmung der Fahrzeiten 

und Verkehrsfunktionen 

sowie die Verknüpfung an 

geeigneten Verknüp-

fungspunkten im Schie-

nen- und Busverkehr ist 

selbstverständlich. 

7.1.2.1 / S. 

206 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Die Verlängerung der Buslinie MKK-54 über den Hanauer Frei-

heitsplatz zum Hanauer Westbahnhof wird begrüßt. Mit dem 

neuen Kinzigtalbahn-Konzept zum Fahrplanjahr 2026 

eröffnen sich neue Möglichkeiten der Anschlussoptimierung – 

insbesondere am Haltepunkt Limeskreisel in Erlensee-Rückin-

gen zu den Expressbuslinien X93 und X94 sowie X95. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / S. 

207 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Die vorgesehene Buslinie MKK-55 stellt quasi eine Ergän-

zung/Verlängerung zur Buslinie MKK-54 von/nach Ronneburg 

dar. Im Rahmen der genaueren Ausgestaltung des Angebots 

sind die beiden Expressbuslinien X93 und X94 sowie die Express-

buslinie X95 zu berücksichtigen. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / S. 

209 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

MKK-57. Der hier angeregte zusätzliche Halt der Expressbuslinie 

X94 an der Haltestelle Erich-Simdorn-Schule widerspricht den 

im RNVP verankerten Bedienungsstandards für Expressbusli-

nien. Die Andienung der Schule soll weiterhin durch die lokalen 

Linien erfolgen. 

Kenntnisnahme 

In Prüfung ist die Einrich-

tung einer zusätzlichen 

Haltestelle im Bereich der 

Erich-Simdorn-Schule auf 

dem bestehenden Linien-

weg auf der Hauptstre-

cke; diese könnte dann 

auch durch  die Linie X94 

bedient werden, womit 

das Fahrgastpotenzial für 

diese Linie durch das 

Neubaugebiet in diesem 
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Bereich vergrößert wer-

den würde.  

7.1.2.1 / S. 

211 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

MKK-60. Mit der neuen Verbindung zwischen Gründau und 

dem Hanauer Hbf entsteht eine weitere Verbindung, die in 

dem von der Bahn bedienten Abschnitt verkehrt. Der RMV 

sieht in diesem Zusammenhang eine Nachfragekorrelation, die 

bei der Angebotsplanung zu berücksichtigen ist. Der Busver-

kehr sollte weiterhin die Zubringerfunktion zum regionalen 

Schienenverkehr erfüllen. Es wird daher eine Abstimmung der 

Fahrzeiten und Verkehrsfunktionen sowie eine Verknüpfung an 

den Bahnhöfen angeregt. 

Kenntnisnahme 

Aus Sicht der KVG MK ist 

diese Linie gut geeignet, 

weitere Fahrgastpotenzi-

ale auf den einzelnen Li-

nienabschnitten abzu-

schöpfen und die Anbin-

dung der bedienten Zen-

tren zu stärken. Die Ab-

stimmung der Fahrzeiten 

und Verkehrsfunktionen 

sowie die Verknüpfung an 

geeigneten Verknüp-

fungspunkten im Schie-

nen- und Busverkehr ist 

selbstverständlich. 

7.1.2.1 / S. 

215 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Die Ausrichtung des Angebots auf der Buslinie MKK-70 steht im 

Zusammenhang mit dem Prüfauftrag aus dem RNVP für Korri-

dor Herbstein – Steinau/Wächtersbach (Kap. 6.3.3 

Straßengebundener ÖPNV im RNVP, S. 203) Die Einrichtung ei-

ner regionalen Expressbuslinie in dem betroffenen Korridor wird 

geprüft. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / S. 

222 ff. 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Die Einrichtung verbundübergreifender Direktverbindungen 

(z.B. von/nach Partenstein) und Freizeitlinien (von/nach Bad 

Brückenau) wird grundsätzlich begrüßt. 

Kenntnisnahme   
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7.1.2.2 / S. 

235 

Prüfaufträge 

Netz und 

Angebot 

Lokalisierung von regionalen Buslinien. Mit Inbetriebnahme der 

nordmainischen S-Bahn entsteht eine neue direkte Verbindung 

über die Frankfurter Innenstadt hinaus zum Hauptbahnhof und 

in den Frankfurter Westen. Die Expressbuslinie X57 verliert somit 

ihre bisherige verkehrliche Funktion/Bedeutung und kann wei-

testgehend entfallen. Vor diesem Hintergrund ist das Buslinien-

angebot in dem betroffenen Korridor grundsätzlich neu auszu-

richten, was u.a. auch Auswirkungen auf weitere Expressbusli-

nien hat (X95, X97, etc.). In diesem Zuge ist auch die Buslinie 

MKK-22 (S. 236 ff) zu sehen. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.2 / S. 

238 

Prüfaufträge 

Netz und 

Angebot 

Bei einer Verlängerung der Buslinie MKK-25 könnte sich eine 

Nachfragekorrelation mit der Expressbuslinie X95 ergeben. Vor 

diesem Hintergrund ist abzuwägen, inwieweit das Angebot 

evtl. auch auf bestehenden Buslinien angepasst werden muss. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.2 / S. 

240-241 

Prüfaufträge 

Netz und 

Angebot 

MKK-40 (Nidderau – Kilianstädten- Niederdorfelden – Enkheim 

U-Bahn) Im Rahmen der Prüfung einer neuen Direktverbindung 

zwischen Nidderau und Frankfurt- 

Enkheim sollte ggf. ein mehrstufiges Konzept, in dem u.a. auch 

die Umsetzung der nordmainischen S-Bahn enthalten ist, ange-

dacht werden. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.2 / S. 

247 

Prüfaufträge 

Netz und 

Angebot 

X57. Bitte Anmerkungen oben bzgl. S. 235 beachten. Kenntnisnahme   

7.1.2.2 / S. 

247 

Prüfaufträge 

Netz und 

Angebot 

Die Buslinie 566 verkehrt in dem von mehreren Bahnlinien 

(Main-Spessart- und Kahlgrundbahn) bedienten Korridor. Inner-

halb Hanaus stellt die Buslinie eine wichtige innerstädtische 

Verbindung (in HVZ in T15) dar. Von dem verdichteten Ange-

bot profitiert auch die Gemeinde Großkrotzenburg (im MKK), 

die ebenfalls in der HVZ im T15 bedient wird. Vor diesem Hinter-

grund ist die Buslinie im RNVP als Lokalbus eingestuft und sollte 

grundsätzlich in lokale Verantwortung (Stadt Hanau oder auch 

Main-Kinzig-Kreis) überstellt werden. 

Kenntnisnahme 

In Kap. 7.1.2.2 ist ein Prü-

fuaftrag zur Lokalisierung 

regionaler Buslinien ent-

halten. 
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7.1.2.2 / S. 

249 

Prüfaufträge 

Netz und 

Angebot 

Die Buslinie MKK-33 verkehrt überwiegend in dem von den Bus-

linien 562 und 563 sowie 42S und der Bahnlinie RB49 bedienten 

Korridor. Vor diesem Hintergrund ist hier das Gesamtangebot 

in dem betroffenen Korridor zu berücksichtigen. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.3 /S. 

255 
Redaktionell 

Abbildung 78: Liniennetz bei Umsetzung der Projekte (Maßnah-

men) und Prüfaufträge des Zielnetzes Netz und Angebot. Die 

Abbildung ist nur eingeschränkt lesbar. Bitte Verbesserung der 

Lesbarkeit prüfen oder auf entsprechende Darstellung im An-

lagenband verweisen. 

Kenntnisnahme 

Ein Verweis auf die im An-

lagenband dargestellten 

Karten ist zu Beginn des 

Berichts enthalten. 

7.3.1 /S. 262 
Maßnahmen 

Infrastruktur 

Wir schlagen vor, den Text folgendermaßen anzupassen: 

Prüfung der vorgenommenen Kategorisierung für Mobilitätssta-

tionen für den Main-Kinzig-Kreis (Grundlage sind die Anforde-

rungen des RMV und Untersuchungsergebnisse von meet 

& ride dem Radverkehrskonzept des Main-Kinzig-Kreises und 

den im Rahmen von RaMo - Raum für neue Mobilität – Mobili-

tätsstationen und mehr in der Region FrankfurtRheinMain erar-

beiteten Planungskonzepte) 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

7.4.2 / S. 268 
Prüfaufträge 

Service 
autonom statt autonomy 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

7.9 / S. 280-

281 

Linienbün-

delung 

Bezüglich Linienbündel 03 Teil 2 Bruchköbel/ Schöneck bitte 

Anmerkungen oben bzgl. S. 249 beachten. Das Angebot auf 

der Linie hat unmittelbar Einfluss auf die Buslinien im Linienbün-

del MKK-Hanau Nord-Süd (im vorl. Entwurf als „04 Regionalbus 

MKK Nord-Süd“ bezeichnet) und sollte entsprechend ausge-

richtet werden. Es wäre hier ggf. hilfreich, wenn die Laufzeiten 

der hier betroffenen Linien(-bündel) angeglichen werden 

könnten. Darüber hinaus ist in dem Zusammenhang auch die 

vorgesehene Übertragung der Schulbuslinie 42S in die Verant-

wortung der KVG MK (Lokalisierung) zu berücksichtigen. 

Kenntnisnahme s.o. 

7.9 / S. 280-

281 

Linienbün-

delung 

Bezüglich Linienbündel 04 Regionalbus MKK(-Hanau) Nord-Süd 

bitte folgendes beachten: In dem Linienbündel sind neben der 

Schulbuslinie 42S auch die Schulbuslinien 44S und 46S zu be-

trachten und in die lokale Verantwortung der KVG MK zu über-

tragen (siehe auch Ausführungen zu Kap. 2.3, Tab. 3). Mögli-

Kenntnisnahme s.o. 
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che Nachfragekorrelationen insbesondere im Abschnitt zwi-

schen Bruchköbel und Hanau zwischen SPNV (RB49) und den 

Buslinien (562, 563, 42S und MKK-33) sind in dem Zusammen-

hang zu beachten. 

7.9 / S. 280-

281 

Linienbün-

delung 

In der Tabelle wird auf regionale Linienbündel verwiesen. Dort 

sind die Bündel gemäß RMVVergabekalender als 

- „MKK-Hanau Nord-Süd“ sowie 

- „MKK X-Bus Hanau“ 

zu benennen. Die Vertragslaufzeit begann am 12.12.2021 und 

endet am 08.12.2029, da die Tabellenüberschrift als „Laufzeit“ 

benannt ist. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

9.3 / S. 290 ff. 
Schulstand-

orte 

In der Tabelle sind lediglich die weiterführenden Schulen in Ha-

nau, für die eine Kooperationsvereinbarung zwischen der 

Stadt Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis besteht, 

aufgeführt. Diese umfasst die Karl-Rehbein-Schule (KRS) in der 

Hanauer Innenstadt, die Hohe Landesschule (HoLa) im Ha-

nauer Norden und die Otto-Hahn-Schule (OHS) im Hanauer 

Westen mit mehr als 5.000 Schüler:innen insgesamt. Weitere 

weiterführende Schulen im Hanauer Stadtgebiet mit den be-

rufsbildenden und anderen Schulen (Kaufmännische Schulen, 

Ludwig-Geißler-Schule (LGS), Eugen-Kaiser-Schule (EKS) und Li-

messchule, Paul-Gerhardt- Schule, St-Josel-Schule, etc.) mit 

deutlich mehr Schüler:innen sind in der Tabelle nicht gelistet. 

Letztere haben zweifellos ebenfalls großen Einfluss auf das Ver-

kehrsgeschehen in Hanau und in seinem Umfeld. Ähnliches 

trifft auf das Franziskanergymnasium Kreuzburg in Großkrotzen-

burg zu. Mit über 1.200 Schüler:innen und einem großen Ein-

zugsbereich, der auch den Landkreis Aschaffenburg umfasst. 

Mit dem Bahnhof in unmittelbarer Nähe der Schule sind hier 

besondere Voraussetzungen für den ÖPNV gegeben. 

Berücksichti-

gung 

Es wird ein Hinweis er-

gänzt, dass es noch mehr 

Schulen in Hanau gibt. 

Das Franziskanerymna-

sium qird aufgenommen. 

9.6 / S. 319 ff. 

Ausbauzu-

stand und 

Priorisierung 

Eine Übersicht über die Anzahl der Haltestellen und deren vor-

gesehene Umsetzung des Ausbaus (zur Barrierefreiheit) fehlt. 

Diese Angaben können nur aus der nachfolgenden Tabelle 

einzeln übernommen werden. Wir möchten anregen, die ent-

sprechende tabellarische Darstellung der einzelnen Haltestel-

len um eine Zusammenfassung zu ergänzen. 

Berücksichti-

gung 

Eine zusammenfassende 

Darstellung wird ergänzt. 
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Anlage 1 Redaktionell 

Auf Grund der höheren Druckqualität werden einige ausge-

wählte Karten des Berichtsbandes im Anlagenband erneut 

dargestellt. Fehlende Hinweise auf die jeweils betroffenen Ka-

pitel und die Seitenzahlen im Berichtsbands erschweren die Zu-

ordnung und damit die Orientierung innerhalb des Planwerkes. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

Anlage 2   

Stellungnahme der KVG MKK im Rahmen der Anhörung zum 

RNVP des RMV (aufgesplittet nach einzelnen Aspekten). Im 

Rahmen der Anhörung zum RNVP wurde der KVG MKK 

geantwortet. Darauf wird in der ergänzenden Dokumentation 

(Auflistung im Anlagenband) jedoch nicht eingegangen. Wir 

regen an, die Antwort des RMV zu den Stellungnahmen zu er-

gänzen. 

Kenntnisnahme 

Aus Sicht der KVG MK ist 

die Darstellung so ausrei-

chend. 

Anlage 2   

Enthalten ist der Leitfaden zum Thema „Unbehinderte Mobili-

tät“ (Heft 54.12/2006). In diesem Zusammenhang weisen wir 

auf den zweiteiligen RMV-Maßnahmenplan 

"Barrierefreie Haltestellen im Busverkehr" hin. Dieser gibt im ers-

ten Band Entscheiderinnen und Entscheidern einen strategi-

schen Überblick und zeigt Best-Practice-Beispiele. Der 

Planungsleitfaden im zweiten Teil richtet sich an die umsetzen-

den Akteure und umfasst wichtige rechtliche Rahmenbedin-

gungen, Empfehlungen des RMV zur konkreten Umsetzung 

sowie Aspekte zur Finanzierung. Ergänzt wird der Maßnahmen-

plan durch Hinweise zur barrierefreien Gestaltung von Halte-

stellen im dritten Band "Gestaltungsrichtlinien für Haltestellen 

und Wartehallen im RMV-Verbundgebiet". Wir bitten um Be-

rücksichtigung des Maßnahmenplans. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

Anlage 5   

Ergebnisvermerk der zweiten Sitzung des Lenkungskreises vom 

11.11.2022, S. 4 

Handlungsfeld Betrieb - Umsetzung CVD 

Der Verweis der KVG Main-Kinzig auf den RMV in seiner Beur-

teilung der Quotenvorgaben sollte im NVP MKK entfallen. 

Kenntnisnahme 

Es wird ein Vermerk einer 

Sitzung vom November 

2022 dargestellt. 

Anlagen-

band 2 
  

1 Maßnahmen im Zielkonzept Netz und Angebot (Darstellung 

je Kommune), S. 71 

Linie 566 (Hanau – Großkrotzenburg – Kahl a.M.) Ausführungen 

zur Buslinie 566 siehe oben bzgl. S. 247 im Bericht 

Kenntnisnahme   



Nahverkehrsplan Main-Kinzig-Kreis 2023 - 2028    

 

 

44 

Lokale 

Nahver-

kehrsge-

sellschaft 

Fulda mbH 

  12.05.2023 

  Allgemein 

Eingebettet in das Leitbild Mobilität soll der klassische ÖPNV im 

Main-Kinzig-Kreis auch in Zukunft eine zentrale Rolle im Zusam-

menspiel mit ergänzenden Nahmobilitätsangeboten im Um-

weltverbund einnehmen. Begrüßenswert ist zudem, dass trotz 

der deutlich herausfordernden Rahmenbedingungen der 

Nahverkehr abseits der Schiene auch im eher ländlicher ge-

prägten und dünner besiedelten östlichen Kreisgebiet als an-

gemessene Mobilitätsform im Sinne der Daseinsvorsorge ge-

genüber heute ausgebaut werden soll. Der aktuelle Bestand 

wurde aus unserer Sicht umfassend aufgenommen, die Ziele 

des Nahverkehrsplan hinreichend begründet und auf Basis der 

festgestellten Mängel die geeigneten Maßnahmen definiert. 

Kenntnisnahme   

  

Verknüp-

fung LK 

Fulda 

Verknüpfung und Verflechtung mit dem Landkreis Fulda sind 

historisch bedingt nur schwach ausgeprägt. Das bestehende 

Angebot auf der Kinzigtalbahn deckt unserer Ansicht nach die 

Nachfrage weitgehend ab, auch wenn der vom RMV avisierte 

30-Minuten-Takt (noch) nicht realisiert ist. Daher sind aktuell 

keine Linien der KVG Main-Kinzig sowie der LNG Fulda in den 

Stadtteilen Schlüchterns oder Steinaus an der Straße (beide 

MKK), bzw. in den Ortsteilen der Gemeinde Flieden (LK Fulda) 

zeitlich und räumlich miteinander verknüpft. Sofern hier in den 

nächsten Jahren Veränderungen im Schülerverkehr zu den 

weiterführenden Schulen im Bergwinkel oder bedingt durch 

die Gewerbeansiedlungen Potenziale entstehen lassen, sind 

wir gerne bereit uns über eine Verzahnung der Bus- und Be-

darfsverkehre auszutauschen und mögliche Anpassungen um-

zusetzen. 

Kenntnisnahme   

Hanau lo-

kale Nah-

verkehrs-

gesell-

schaft mbH 

  11.05.2023 

2.3 / S. 9 Redaktionell 

Die Überschrift der Tabelle 3 sollte folgendermaßen ergänzt 

werden: „Zuständigkeiten der Bus- und Bahnlinien im Main-Kin-

zig-Kreis (ohne Hanau)“ 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

3.1.5 / S. 53 

Planungen 

benachbar-

ter Aufga-

benträger 

Der erste Spiegelpunkt zum NVP Hanau 2019-2023 sollte fol-

gendermaßen formuliert werden: „Anbindung des Neubauge-

biets Pioneer Park mit Einrichtung einer neuen SPNV-Station 

(„Sportsfield-Housing“) über die Schienenstrecke Hanau – 

Friedberg sowie Nutzung des bestehenden Haltepunktes 

Bahnhof Wolfgang über eine direkte fußläufige Zuwegung in 

Verbindung mit einem verdichteten Regionalbahnangebot 

bzw. einer Verlängerung der S-Bahn.“ 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 
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7.1.2.1 / S. 

193 ff. 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Das Angebotskonzept sieht neue Verknüpfungen zwischen Ha-

nau und den umliegenden Kommunen des Main-Kinzig-Kreises 

vor, unter anderem Direktverbindungen nach Hasselroth und 

Gelnhausen sowie ein verbessertes Angebot in den Tages-

randzeiten und am Wochenende. Damit wird die Rolle der 

Stadt Hanau als Oberzentrum im östlichen Rhein-Main-Gebiet 

gestärkt und die Pendlerverflechtungen weiter ausgebaut, 

was wir ausdrücklich begrüßen. Darüber hinaus ist und bleibt 

die Stadt Hanau der wichtigste Schulstandort im Main-Kinzig-

Kreis mit der entsprechenden Bedeutung für den ÖPNV. Die 

neuen Busangebote des Main-Kinzig-Kreises sind jedoch mit 

den Angeboten des städtischen Busverkehrs der Hanauer Stra-

ßenbahn GmbH zu koordinieren. Mögliche parallele Verbin-

dungen sollten so gestaltet werden, dass eine Taktverdichtung 

und eine Verlängerung in die Tagesrandzeiten erreicht wird, 

und die Busse somit nicht direkt hintereinander herfahren. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / S. 

193 ff. 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Wir begrüßen die Absicht, die Anbindung des neuen Wohnge-

bietes Pioneer Park zum Hauptbahnhof mit den lokalen Linien 

des Main-Kinzig-Kreises zu ermöglichen. Der mit der Überlage-

rung der Linien 50, 51 und 60 entstehende 30-Minuten-Takt 

stellt für die ÖPNV-Nutzenden ein gutes Grundangebot dar. In-

wieweit die als Prüfauftrag formulierte Anbindung durch das 

Wohngebiet realisiert werden kann, sollte im Rahmen der Um-

setzung abgestimmt werden. Grundsätzlich halten wir eine hin-

reichende Erschließung des Gebietes für wünschenswert. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / S. 

193 ff. 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Da die genannten Linien jeweils über die Haltestellen „Techno-

logiepark“ und „Degussa“ geführt werden, entstehen zusätzli-

che Busverbindungen vom bzw. zum Hauptbahnhof, die un-

mittelbar Auswirkungen auf die HSB-Linie 11 haben. Im Vorfeld 

der Umsetzung ist daher eine Klärung mit der Hanau LNO her-

beizuführen, um für die Bereiche Technologiepark/Industrie-

park Wolfgang und Pioneer Park ein abgestimmtes Nahver-

kehrskonzept zu erstellen. Diese kann ggf. auch im Rahmen 

der Neuaufstellung des Nahverkehrsplanes der Stadt Hanau 

erfolgen. Dementsprechend sollte für die Liniensteckbriefe der 

Linien 50, 51 und 60 sinngemäß folgende Formulierung verwen-

det werden: „Gemeinsam mit der Stadt Hanau wird ein abge-

stimmtes Nahverkehrskonzept zwischen HU-Wolfgang und 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 
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HUHauptbahnhof erarbeitet.“ Der Hinweis auf die eingestellte 

Linie 16 sollte hier entfallen. 

7.1.2.2 / S. 

235 ff. 

Püfauftrag 

Netz und 

Angebot 

Für die Linien 31 und 32 ist als Prüfauftrag eine mögliche Anbin-

dung des Wohngebietes Hohe Tanne formuliert. Dieses wird 

von der Stadtbuslinie 9 erschlossen – in der Hauptverkehrszeit 

im 30-Minuten-Takt – und ist somit sehr gut an den Nahverkehr 

angebunden. Eine zusätzliche Bedienung durch die MKK-Linien 

ist verkehrlich nur sinnvoll, wenn damit ein Mehrwert für die 

Fahrgäste im Bereich Hohe Tanne verbunden ist und sollte 

dementsprechend im Focus der Prüfung stehen. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.2 / S. 

235 ff. 

Püfauftrag 

Netz und 

Angebot 

Zudem soll für die Linien 31 und 32 die bedarfsgerechte Takt-

verdichtung in der HVZ auf den T 30 geprüft werden. Innerhalb 

der Stadt Hanau sehen wir hierfür auf den Linienabschnitten 

zwischen Freiheitsplatz und Bahnhof Wilhelmsbad bzw. Mittel-

buchen keine verkehrliche Notwendigkeit. Auch hier sind Sy-

nergien mit der Linie 9 anzustreben. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / S. 

193 ff. 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Der Hauptbahnhof als einer der wichtigsten Knotenpunkte für 

den Busverkehr in Hanau wird mit dem Linienkonzept weiter 

gestärkt, nachdem in den vergangenen Jahren bereits mit 

dem Expressbuskonzept des RMV ein Bedeutungszuwachs er-

zielt wurde. Konkret ist die Verlängerung der Linie 30 zum 

Hauptbahnhof vorgesehen, die Linien 50, 51 und 60 kommen 

ebenfalls neu hinzu. Die Umsetzung der Anbindung steht je-

doch unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit von Haltepunk-

ten im Bereich des Busbahnhofes. Gleichzeitig müssen für län-

gere Standzeiten ggf. geeignete Halteplätze im Umfeld gefun-

den werden. Zu dieser Frage sind zu gegebener Zeit bilaterale 

Abstimmungen erforderlich. Perspektivisch ist von der Stadt 

Hanau eine Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes vorgese-

hen, der u. a. den Bau eines neuen Busbahnhofes beinhaltet. 

Dieser wird die Verkehrsbedürfnisse des städtischen und regio-

Kenntnisnahme   
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nalen Busverkehrs besser abbilden können und zudem für ei-

nen barrierefreien Zugang und eine bessere Verknüpfung der 

Verkehrsträger sorgen. 

7.1.2.1 / S. 

193 ff. 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Gleichermaßen sind auch am ZOB Freiheitsplatz Änderungen 

des Fahrplanangebotes oder der Fahrplanlagen in bewährter 

Weise im Vorfeld der Umsetzung abzustimmen. Insofern ist es 

erfreulich, dass bei den Linien 54 und 55 perspektivisch eine 

Verlängerung der Fahrten zum Westbahnhof angedacht wird. 

Dies kann die Standzeiten am Freiheitsplatz verringern, ohne 

auf die Anbindung dieses wichtigen innerstädtischen Knoten-

punktes für den Busverkehr zu verzichten. Auch für die Halte-

stellenanlage Westbahnhof muss jedoch die Belegung zuvor 

geprüft werden. Da die HSB-Linie 10 ebenfalls die Relation 

Lamboy – Westbahnhof abbildet, ist auch hier vor Umsetzung 

eine Fahrplanabstimmung vorzunehmen, um den größtmögli-

chen Fahrgastnutzen zu erzielen. 

Kenntnisnahme   

7.7 / S. 274 Finanzierung 

Die Finanzierung zusätzlicher Leistungen erfolgt anteilig auch 

über das Instrument des Infrastrukturkostenausgleichs. Grund-

sätzlich besteht die Möglichkeit zur Mitfinanzierung seitens der 

Stadt Hanau, wenn die betreffenden Linien innerhalb der 

Stadt einen verkehrlichen Mehrwert bewirken, wie dies bei-

spielsweise bei der Anbindung des Pioneer Parks an den Ha-

nauer Hauptbahnhof der Fall ist. Hierzu bedarf es entsprechen-

der Gremienbeschlüsse der Stadt Hanau und es sind Vereinba-

rungen zwischen der KVG Main-Kinzig und der Hanau LNO zu 

treffen. 

Kenntnisnahme   

  Allgemein 

Abschließend möchten wir uns für die vielfältigen Beteiligungs-

möglichkeiten im Rahmen des NVP-Verfahrens, beispielsweise 

im Lenkungskreis oder in der Regionalkonferenz, herzlich be-

danken. Gerne werden wir auch den Umsetzungsprozess kon-

struktiv und ergebnisorientiert unterstützen. 

Kenntnisnahme   



Nahverkehrsplan Main-Kinzig-Kreis 2023 - 2028    

 

 

48 

TraffiQ - Lo-

kale Nah-

verkehrs-

gesell-

schaft 

Frankfurt 

am Main 

mbH 

  12.05.2023 

7.1.2. Haltestellen 

Genereller Hinweis zur Infrastruktur in Frankfurt, v.a. in Enkheim: 

Die Kapazität des Verknüpfungspunktes Enkheim für durchfah-

rende und endende Linien ist bereits heute 

hochgradig ausgelastet. Für eine Führung weiterer Fahrten 

oder Linien nach oder über Enkheim muss zusätzliche Kapazi-

tät geschaffen werden. Selbst eine Veränderung der heutigen 

Fahrtenlagen verursacht bereits einen Abstimmungsbedarf. Für 

neue endende Linien wird die Nutzung weiter entfernter War-

tepositionen notwendig sein, evtl. kann der dorthin zurückge-

legte Weg dann auch produktiv durchgeführt werden. Eine 

Führung von weiteren Fahrten oder Linien nach Frankfurt, z.B. 

nach Enkheim, ist in jedem Fall frühzeitig 

mit der traffiQ abzustimmen. Gerade die Einrichtung neuer 

Wartepositionen gestaltet sich oftmals sehr schwierig. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.2 / S. 

237 

Prüfaufräge 

Netz und 

Angebot 

MKK-23: Es wird angeregt, die Umwandlung der Schnellfahrten 

dieser Linie in eine eigenständige Expressbus-Linie mit im RMV 

üblichen vorangestellten X zu prüfen. Die Umstellung des heuti-

gen unüblichen und schlecht merkbaren 45-Minuten-Taktes 

auf ein besser merkbares 30/60-Minuten-Taktraster sollte ge-

prüft werden. Wir regen an, den nachmittäglichen Betriebs-

zeitraum der Schnellfahrten zu überprüfen. Nach unserer Ein-

schätzung liegen sowohl Beginn als auch Ende auffallend 

spät. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / S. 

198; 238 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

MKK-25/MKK-30: Eine Überführung der Schnellfahrten aus der 

Linie MKK-25 in die MKK-30 und die damit verbundene Umstel-

lung auf ein 30/60-Minuten-Taktraster wird begrüßt. In diesem 

Zusammenhang wird auf den obigen generellen Hinweis zur 

Infrastruktur verwiesen. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.2. / S. 

240-241 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Es gibt bereits heute eine lokale Frankfurter Buslinie 40, die die 

U-Bahn in Enkheim mit Bergen verbindet. Wir bitten um eine 

möglichst frühzeitige Abstimmung, ob die angedachte MKK-40 

und die bestehende lokale Frankfurter Linie zwei eigenstän-

dige Linien oder eine gemeinsame Linie sein werden. Ein Ab-

stimmungsergebnis zu den damit verbundenen Fragestellun-

gen muss spätestens 18 Monate vor einer geplanten Inbetrieb-

nahme vorliegen. Auch zur Einrichtung der MKK-40 wird auf 

den obigen generellen Hinweis zur Infrastruktur verwiesen. 

Es sollte geprüft werden, ob in Niederdorfelden eine zusätzli-

che Verknüpfung mit der Niddertalbahn erfolgen kann. 

Kenntnisnahme   
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ZOV Ver-

kehr - 

KreisVer-

kehrsGe-

sellschaft 

Main-Kinzig 

mbH 

  16.05.2023 

2.2 / S. 6 Formelles 
Tabelle 2: Bitte anpassen: ZOV (FB) statt ZOV WTK und ZOV (VB) 

statt ZOV-VBK. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

2.3 / S. 9 
Zuständig-

keiten 

Zuständigkeiten der Bus- und Bahnlinien im Main-Kinzig-Kreis, 

S.9 Bei Wetteraukreis Linie FB-40 ergänzen. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

3.1.4 / S. 46 B+R Anlagen 

Abbildung 40. Zusammenfassende Bewertung der B+R-Anla-

gen an Bahnhöfen, S.46. Die Station Altenstadt-Höchst befin-

det sich im Wetteraukreis. Die Kategorisierung der Orte an der 

Niddertalbahn erscheint nicht umfassend schlüssig. 

Kenntnisnahme 

Dargestellt ist eine Abbil-

dung aus einer anderen 

Untresuchung. 

3.2.5 / S. 62 Formelles 

Abbildung 45: Magnetfunktion im Einkaufsverkehr für die ein-

zelnen Kommunen, S.62. Hier bitte Endpunkt der Linie im Vo-

gelsbergkreis nennen. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

6.2.1.1 / S. 

173 
SPNV 

Analyse Bedienqualität. Liniennummern im SPNV sind nicht ge-

nannt. Es wäre wünschenswert, die Aussagen zu den Schie-

nenstrecken differenzierter darzustellen. Z.B. welcher Takt wo 

gewünscht wird bzw. noch nicht umgesetzt wurde. Gilt insbe-

sondere für die RB34 und RB46. 

Kenntnisnahme 

Für die weiteren Aussagen 

und Bewertungen ist die 

Darstellung aus Sicht der 

KVG MK ausreichend. 

7.1.1 / S. 191-

193 
SPNV 

Weiterentwicklung des SPNV-Angebots. Hier fehlt die Erwäh-

nung der RB46. Der Bahnhof Nidderau ist für Teilbereiche des 

ZOVs- sowie des Main-Kinzig-Kreises von hoher Bedeutung , da-

her wäre sowohl die Erwähnung als auch die Berücksichtigung 

des barrierefreien Ausbaus wünschenswert. 

Kenntnisnahme 

Für die RB 46 werden 

keine über den RNVP hin-

ausgehenden Anregun-

gen gegeben. Der Aus-

bau der Niddertalbahn ist 

benannt. 

7.1.2.1 / S. 

201 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Bei der Anbindung des Gewerbegebietes Limes ist in Langen-

Bergheim die Gewährleistung der Umstiegsbeziehung zur Linie 

563 von und nach Richtung Altenstadt wünschenswert. 

Berücksichti-

gung 

Ein entsprechender Prüf-

punkt wird ergänzt. 

7.1.2.1 / S. 

215 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Hier sollten in Grebenhain Umstiegsmöglichkeiten von und zur 

regionalen Linie 391 bestehen. Startet die Linie - wie ebenfalls 

geprüft werden soll - in Herbstein, dann dürfte sich das Fahr-

gastpotenzial deutlich erhöhen. Im Idealfall würde die Linie in 

Lauterbach (Zugkreuzung Vogelsbergbahn) starten/enden 

und taktversetzt zu den Fahrten auf der 391 verkehren. 

Berücksichti-

gung 

Ein entsprechender Prüf-

punkt wird ergänzt. 

7.1.2.2 / S. 

248 

Ausschrei-

bung 

FB-70. Wir bitten um Kontaktaufnahme noch in diesem Jahr, 

da in dem betroffenen Linienbündel eine Neuausschreibung 

ansteht. 

Kenntnisnahme   
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  Allgemein 
Einige Tabellen sind nur schwer lesbar (teils beim Zoomen ver-

pixelt) Wir empfehlen vektorbasierte Grafiken zu verwenden. 
Kenntnisnahme 

Die Lesbarkeit wird über-

prüft. 

Institutio-

nen 
              

Industrie- 

und Han-

delskam-

mer Ha-

nau-Geln-

hausen-

Schlüch-

tern 

  03.05.2023   

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Als positives Beispiel wollen wir hier die angedachte Verlänge-

rung der MKK-30 bis zum Hanauer Hauptbahnhof nennen, die 

eine direkte Anbindung des Gewerbegebiets Fliegerhorst an 

den Schienenpersonennah- und Fernverkehr. 

Kenntnisnahme   

Regional-

verband 

Frankfur-

tRheinMain 

  04.05.2023   Allgemein 

Der vorgelegte Entwurf des Nahverkehrsplanes ist aus unserer 

Sicht umfassend und beispielhaft dargelegt. Angesichts der 

künftigen Herausforderungen werden für die Kreisverkehrsge-

sellschaft vielfältige neue Aufgaben formuliert und eine Wei-

terentwicklung zur Mobilitätsgesellschaft angestrebt. Wir wün-

schen hierfür gutes Gelingen, erfolgreiche Beratungen zum 

Nahverkehrsplan und freuen uns auf eine weiterhin gute Zu-

sammenarbeit. 

Kenntnisnahme   

Behinder-

tenrat 

Main-Kin-

zig-Kreis 

  12.05.2023 

4.2.5 / S. 92 

ff. 

Barrierefrei-

heit 

Es ist wichtig, die hier zusammengefasste Zielsetzung und die 

formulierten Leitsätzein der Zukunft umzusetzen. 
Kenntnisnahme   

4.2.5 / S. 92 

ff. 

Barrierefrei-

heit 

Die zeitliche Rahmen des barrierefreien Ausbaus der Haltestel-

len ist konkreter zu benennen. Die Aussage „es wird noch ei-

nige Jahre dauern“ ist entsprechend der vorliegenden Pla-

nung der Haltestellen anzupassen. 

Keine Berück-

sichtigung 

Die Konkretisierung der 

Umsetzung erfolgt in den 

nachfolgenden Kapiteln. 

4.2.5 / S. 104. 
Barrierefrei-

heit 

Der barrierefreie Ausbau des ÖPVN ist als Ziel klar zu formulie-

ren. Das Ziel darf nicht als ein nicht zu erreichendes Ideal oder 

eine Kompromisslösung mit anderen Nutzergruppen darge-

stellt werden. Diese Formulierung impliziert, dass Barrierefreiheit 

anderen Gruppen etwas wegnehmen könnte (vgl. S.104 im 

Entwurf). Auf dem Weg zum Ziel sind technische und finanzielle 

Kompromisse möglich und manchmal auch nötig. 

Kenntnisnahme 
Das Ziel ist im Kap. 4.2.5 

klar benannt.  

5.2.1 / S.118 
Barrierefrei-

heit 

Die Ausstattung der Fahrzeuge muss verlässlich und flächende-

ckend den Kundenerwartungen auf ausreichende Barrierefrei-

heit entsprechen. 

Kenntnisnahme   

5.2.1.4 / S. 

120 

Barrierefrei-

heit 

Die Mindestanforderungen für Solobusse und Gelenkbusse sind 

zu gewährleisten. 
Kenntnisnahme   
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5.2.1.4 / S. 

120 
  

Im Hinblick auf die Entwicklung eines größeren Nutzeraufkom-

mens durch die Einführung des Deutschlandteckets dürfte 

diese Mindestanforderung an die Sondernutzungsflächen für 2 

Rollstühle nebst einer Begleitperson nicht ausreichend sein. Es 

ist zu erwarten, dass sich die Zahl der Personen, die darauf an-

gewiesen sind Kinderwagen, Rollstühle, Rollatoren aber auch 

Gepäck mit sich zu führen, erhöhen wird. Geeignete Maßnah-

men wie Einsatz von Verstärkerfahrten oder Taktverdichtung 

wären dann zu ergreifen, um eine Teilnahme am ÖPNV von 

mobilitätseingeschränkten Personen im bisherigen Umfang zu 

gewährleisten. 

Kenntnisnahme 

Die KVG MK wird die Nut-

zung der Busse im opera-

tiven Geschäft im Zuge 

der Einführung des 

Deutschlandtickets be-

obachten und ggf. Maß-

nahmen treffen, wenn ein-

zelne Linien oder Fahrten 

überlastet sind bzw. keine 

ausreichenden Kapazitä-

ten für die Mitnahme von 

Rollstühlen, Rollatoren, 

Kinderwagen etc. aufwei-

sen. 

5.2.1.5 / S. 

121 

Barrierefrei-

heit 

Die Mindestanforderungen für Solobusse und Gelenkbusse sind 

zugewährleisten. 
Kenntnisnahme   

5.2.1.5 / S. 

121 

Barrierefrei-

heit 

Darüber hinaus erfordert Barrierefreiheit, dass ergänzende 

Fahrgastinformationen wie Linien- und Zielanzeige, Haltestel-

lenanzeige oder -ansage etc. in und an den Fahrzeugen auch 

für Seh- und Hörbehinderte jederzeit wahrnehmbar sind. 

Kenntnisnahme   

5.2.1.5 / S. 

121 

Barrierefrei-

heit 

Wichtig ist, dass auf Basis des jeweiligen Standes der anerkann-

ten Regeln der Technik das Ansagen und Anzeigen der Halte-

stellen in den Bussen mit den Örtlichkeiten übereinstimmt, so-

dass besonders Seh- und Hörbehinderten aber auch Ortsfrem-

den und bei Dunkelheit die Orientierung ermöglicht wird. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

5.2.1.5 / S. 

121 

Barrierefrei-

heit 

Ausreichend dimensionierte Abstellflächen mit Befestigungs-

möglichkeit durch Rollstuhlgurte für Rollstühle und Kinderwa-

gen sind erforderlich wie eventuell auch Rückenstützen. Die 

Nutzung dieser Sondernutzungsflächen darf nicht durch Abfall-

behälter eingeschränkt werden. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

5.2.1.5 / S. 

121 

Barrierefrei-

heit 

Klappsitze in diesen Flächen böten weitere Sitzmöglichkeiten 

bei den im Kreisgebiet teilweise langen Fahrzeiten, sollten 

diese Flächen nicht von Rollstühlen und Kinderwagen benötigt 

werden. (Eine bedarfsgerechte Anpassung der Sondernut-

zungsfläche bei Neuanschaffungen wie vielfach bei im Stadt-

verkehr eingesetzten Bussen muss angestrebt werden.) 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 
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5.2.1.6 / 

S.122 

Barrierefrei-

heit / Fahr-

radmit-

nahme 

Ein Anspruch auf die Mitnahme von Fahrrädern im RMV be-

steht nicht. Eine allgemein verbindliche Regelung zur Vorge-

hensweise sollte vorhanden sein, wenn durch das Fahrrad ei-

nes Fahrgastes der für die Mitnahme von Rollstuhl oder Kinder-

wagen vorgesehene Platz belegt ist. 

Kenntnisnahme 

Hierzu wird auf die ge-

meinsamen Beförde-

rungsbedginungen des 

RMV verwiesen ( "Allge-

meine Bedingungen für 

die Mitnahme von nicht 

zusammengeklappten 

Fahrrädern und nicht zu-

sammengeklappten Tret-

rollern im Rhein-Main-Ver-

kehrsverbund - RMV") .  

5.2.1.6 / 

S.122 

Barrierefrei-

heit / Fahr-

radmit-

nahme 

Ebenso muss sichergestellt und geregelt sein, dass durch Fahr-

radmitnahme eine Unfall-/Verletzungsgefahr für weitere 

gleichzeitige Nutzer der Sondernutzungsfläche vermieden 

wird. 

Kenntnisnahme s.o. 

5.3.1 / S. 130 

ff. 

Barrierefrei-

heit 

Eine Vereinheitlichkeit der Ausgestaltung von Haltestellen im 

Kreisgebiet und das Vorhandensein von gefahrlosen Querun-

gen dient im Besonderen der barrierefreien Nutzung durch 

blinde und sehbehinderte Personen. 

Kenntnisnahme   

5.3.6 / S. S. 

141 ff. 

Barrierefrei-

heit 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Kommunen bei der Ausge-

staltung der P+Ranlagen dafür Sorge zu tragen haben, dass 

die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl der barrierefreien Kfz-

Stellplätze eingehalten wird. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

5.4.2.1 / S. 

146-147 

Barrierefrei-

heit 

Auf die barrierefreie und ebenso fehlerfreie Darstellung der In-

formationen bei den angegebenen Medien und die barriere-

freie Erreichbarkeit der Örtlichkeiten - hier auch bei Umstiegssi-

tuationen auf Fahrstrecken - ist besondere Aufmerksamkeit zu 

richten. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

5.4.2.2 / S. 

147 

Barrierefrei-

heit 

Es ist sicherzustellen, dass Informationen an Haltestellen aktuell 

für sämtliche Nutzer des ÖPNV in mindestens der Form der an-

gegebenen Medien vorhanden sind oder bei Verlust zeitnah 

nachgerüstet werden können. 

Kenntnisnahme   

5.4.2.2 / S.  S. 

147 

Barrierefrei-

heit 

Dynamische Fahrgastinformationen inklusive akustischer Ansa-

gen erleichtern Blinden, Sehbehinderten und Hörbehinderten 

die Teilnahme am ÖPNV. 

Kenntnisnahme   

5.4.2.2 /  S. 

147 

Barrierefrei-

heit 

Bussteige an Knotenpunkten sollten im Kreisgebiet einheitlich 

deutlich barrierefrei gekennzeichnet sein. 
Kenntnisnahme   
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5.4.2.3 / S. 

148 

Barrierefrei-

heit 

Die angegebenen Mindestausstattung ist auf jeden Fall erfor-

derlich. Die Wiedergabe der Informationen visuell und akus-

tisch darf nicht eingeschränkt sein. 

Kenntnisnahme   

5.4.3.1 / S. 

150-151 

Fahrperso-

nal 

Beim Fahrpersonal ist die sichere Beherrschung der deutschen 

Sprache erforderlich. Defizite ergeben sich u. a. bei Auskünf-

ten zu Haltestellen der jeweiligen Linie und Anschlussmöglich-

keiten im Umsteigebetrieb. Eine Verpflichtung des Fahrperso-

nals zu entsprechenden Sprachkursen sollte angestrebt wer-

den. 

Kenntnisnahme 

In Kap. 5.4.3 sind Anforde-

rungen an die Sprach-

kenntnisse enthalten. 

5.5.2 / S. 155 

ff. 

Barrierefrei-

heit 

Im Pilotprojekt des On-Demand-Verkehrs muss gesichert sein, 

dass auch barrierefreie Fahrzeuge zur umfassenden Erprobung 

zur Verfügung stehen. 

Kenntnisnahme 

Eine entsprechende Fest-

legung ist in Kap. 3.1.4.10 

dargestellt. 

5.5.4 / S. 160-

161 

Barrierefrei-

heit 

Die vorgegebenen Mindestanforderungen der Standards sind 

unbedingt einzuhalten. Zu berücksichtigen ist hierbei zur Ab-

stimmung über die konkrete Umsetzung der Vorgaben die Ein-

beziehung des Behindertenrates des MKK. 

Kenntnisnahme   

5.5.4 / S. 160-

161 

Fahrgastin-

formation 

Die Fahrgastinformationen an Haltestelllen müssen in vielen 

Fällen verbessert werden. Möglich wären zukünftig auch App-

basierte Lösungen und der Einsatz von QR-Codes. 

Kenntnisnahme 

In Kap. 7.5.1 ist ein Prüf-

auftrag zum Einsatz weite-

rer Instrumente zur Ver-

besserung der (barriere-

freien) Fahrgastinforma-

tion enthalten. 

5.5.4 / S. 160-

161 

Barrierefrei-

heit 

Die Fahrgastinformation in Fahrzeugen, insbesondere in Bussen 

muss verbessert werden. Das bedeutet insbesondere, dass Hal-

testellenansagen und -anzeigen nach dem Stand der Technik 

mit den anzufahrenden Örtlichkeiten übereinstimmen, um Seh- 

und Hörbehinderten aber auch Ortsfremden die rechtzeitige 

Orientierung zu ermöglichen. Die Sprachansage ist auch für 

die Orientierung von Rollstuhlnutzern wichtig, da diese im Roll-

stuhl generell mit dem Rücken zur Anzeige platziert sind und 

somit auf die Ansage angewiesen sind. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 



Nahverkehrsplan Main-Kinzig-Kreis 2023 - 2028    

 

 

54 

5.5.5 / S. 161-

162 

Barrierefrei-

heit 

Die bisherige Schulung des Fahrpersonals im Kreisgebiet beim 

Anfahren der Haltestellen mit Hochborden oder Bordsteinen 

- zum Minimieren der Spaltbreite, 

- Einsetzen der Kneeling-Technik, 

- punktgenaues Anfahren des Aufmerksamkeitsfeldes an die 1. 

Fahrzeugtür, 

- Freihalten von Absenkungen an Bussteigen 

lässt zu wünschen übrig. Es muss bei Schulungen besser und 

genauer darauf hingewiesen werden, dass das Unterlassen 

nicht nur Rollstuhlfahrern Probleme bereitet, sondern Blinde, 

Sehbehinderte und Gehbehinderte durch unzureichendes Her-

anfahren an den Bussteig einer Sturzgefahr ausgesetzt sind. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

6.2.5 / S. 185 
Barrierefrei-

heit 

Der barrierefreie Ausbau der Haltestellen lässt bisher zu wün-

schen übrig. 
Kenntnisnahme   

6.2.5 / S. 185 
Barrierefrei-

heit 

Die barrierefreie räumliche Ausstattung der Busse ist ebenfalls 

in Bezug auf den angestrebten Anstieg des Nutzeraufkom-

mens im ÖPNV im RMV und die Einführung des Deutschlandsti-

ckets nicht ausreichend. 

Kenntnisnahme 

Die KVG MK wird die Nut-

zung der Busse im opera-

tiven Geschäft im Zuge 

der Einführung des 

Deutschlandtickets be-

obachten und ggf. Maß-

nahmen treffen, wenn ein-

zelne Linien oder Fahrten 

überlastet sind bzw. keine 

ausreichenden Kapazitä-

ten für die Mitnahme von 

Rollstühlen, Rollatoren, 

Kinderwagen etc. aufwei-

sen. 

7.5.1 / S. 269-

270 

Maßnahmen 

Barrierefrei-

heit 

Auf das Erfordernis der weitergehenden Schulungen des Fahr-

personals und die Ausweitung der barrierefreien Fahrgastinfor-

mationen wurde von uns bereits hingewiesen.  

Kenntnisnahme   

7.5.2 / S. 271 

Prüfaufträge 

Barrierefrei-

heit 

Die Schulungen für den angegebenen Personenkreis halten 

wir für wichtig. 
Kenntnisnahme   

8 /S.285-286 
Barrierefrei-

heit 

Bezugnehmend auf die in Kapitel 4.2.5 erwähnte Abbildung 

der barrierefreien Gestaltung von Mobilitätsketten wäre es 

wichtig auch die Wegstrecken von Wohnort zu barrierefreien 

Haltestellen sowie die Wegstrecken von der Haltestelle zum 

Zielort in den Focus zu nehmen. Dort wo die Ausgestaltung 

Kenntnisnahme 

Die genannten Wegstre-

cken liegen außerhalb 

der Zuständigkeit des für 

den ÖPNV zuständigen 

Aufgabenträger. 
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barrierefreier Gehwege und Straßenquerungen bautechnisch 

nicht möglich oder finanziell nicht tragbar ist, sollte über einen 

unentgeltlichen Taxidienst (entsprechend AST) für mobilitäts-

eingeschränkte Menschen zur nächsten barrierefreien Halte-

stelle nachgedacht werden. 

8 /S.285-286 
Barrierefrei-

heit 

Ebenso sollte ein allgemein zugängliches Antragsverfahren für 

schwerbehinderte Bürger des Main-Kinzig-Kreises für barriere-

freie Haltestellen eröffnet werden. So könnte die Priorisierung 

des Haltestellenausbaus im Bedarfsfall geändert werden. 

Kenntnisnahme 

Die Abstimmung des Um-

setzungskonzept zur Barri-

erefreiheit im ÖPNV er-

folgt mit den beteiligten 

Kommunen bzw. Straßen-

baulastträgern und weite-

ren Institutionen und Inte-

ressensgruppen. 

8 /S.285-286 
Barrierefrei-

heit 

Wünschenswert wäre eine Fahrplangestaltung, die es den Bus-

fahrern auch dann möglich macht die Endhaltestelle ohne 

Verspätungen zu erreichen, wenn der Ein- und Ausstieg mobili-

tätseingeschränkter Menschen etwas mehr Zeit in Anspruch 

nehmen sollte. 

Kenntnisnahme 

Die Fahrplangestaltung 

stellt immer einen Kom-

promiss zwischen einer 

schwachen und einer 

stärkeren Fahrgastnutzung 

(ohne und mit Mobilitäts-

einschränkung) einer 

Fahrt dar, damit möglichst 

weder Verspätungen 

noch Verfrühungen eintre-

ten. 

8 /S.285-286 
Barrierefrei-

heit 

In der Zukunft sollte auch über eine bessere Gestaltung der 

barrierefreie Nutzung des ÖPNV für Personen mit Konzentrati-

ons- und Orientierungsbeeinträchtigungen, für Personen mit ei-

ner geistigen Behinderung sowie Personen mit Einschränkun-

gen im Bereich der Sprachfähigkeit und mit Lernschwierigkei-

ten (vgl. Kapitel 5.5.1) nachgedacht werden. Für den Anfang 

regen wir an, die ersten beiden Plätze in Bussen neben dem 

vorderen Einstieg dieser Zielgruppe vorzubehalten und ent-

sprechend verständlich zu kennzeichnen. Hierzu wäre es wün-

schenswert den Behindertenrat mit einzubeziehen. Die beiden 

Plätze sind leicht aufzufinden, die Orientierung ist durch den 

Blick auf die Straße auch während der Fahrt besser möglich. 

Die Personengruppe wäre ablenkenden Reizen z.B. durch an-

dere Fahrgäste weniger ausgesetzt. Das Fahrpersonal wäre 

Kenntnisnahme 

Entsprechende Sitzplätze 

sind in den Fahrzeugen 

ausgewiesen, das Fahr-

personal wird im Rahmen 

der regelmäßig stattfinde-

nen Schulungen darauf 

hingewiesen. 
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während der Haltestellen ansprechbar. Für die Personen-

gruppe sollte der Ausstieg vorne entsprechend gewährleistet 

werden. 

Hessen 

Mobil 
FD ÖPNV 12.05.2023 

  Allgemein 

Der Entwurf zur Neuaufstellung des Nahverkehrsplans des 

Main-Kinzig-Kreis ist mit über 500 Seiten überaus umfangreich. 

Hinzukommen fast weitere 500 Seiten in den Anlagenbänden. 

Ein derartiger Umfang ist aus unserer Sicht für einen NVP nicht 

erforderlich. Gerade für fachfremde Leser führt eine präg-

nante, übersichtliche Aufbereitung der wesentlichen Themen 

zu einer verbesserten Handhabbarkeit des NVP. Wir empfehlen 

daher, den Text zu straffen, Doppelungen zu vermeiden und 

wesentliche Inhalte noch mehr auf den Punkt zu bringen (z. B. 

darauf zu verzichten, einleitende Absätze kapitelweise zu wie-

derholen oder die Inhalte von Übersichts-Tabellen oder Grafi-

ken detailliert in Textform wiederzugeben). 

Kenntnisnahme 

Die Stellungnahmen zei-

gen, dass von einzelnen 

Institutionen aber auch 

weitere Erläuterungen  

gewünscht werden. Daher 

ist der Umfang jedes NVP 

ein Balancaekt zwischen 

einer möglichst ausführli-

chen Darstellung und ei-

ner möglichst knappen 

Darstellung. 

  
Barrierefrei-

heit 

Gesetzliche Grundlagen für das Thema Barrierefreiheit in NVP 

sind § 8 Abs. 3 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) sowie §14 

Abs. 4 Nr. 5 ÖPNVG. § 8 Abs. 3 PBefG besagt u. a.: „Der Nah-

verkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilität oder senso-

risch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichti-

gen, für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bis 

zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu errei-

chen. Die (…) genannte Frist gilt nicht, sofern in dem Nahver-

kehrsplan Ausnahmen konkret benannt und begründet wer-

den. Im Nahverkehrsplan werden Aussagen über zeitliche Vor-

gaben und erforderliche Maßnahmen getroffen.“ Es empfiehlt 

sich, das Thema Barrierefreiheit, wie im vorliegenden Entwurf, 

als Querschnittsthema zu behandeln. Aus unserer Sicht ent-

spricht der Entwurf des NVP Main-Kinzig-Kreis grundsätzlich den 

gesetzlichen Vorgaben aus dem Personenbeförderungsgesetz 

(PBefG) sowie §14 Abs. 4 Nr. 5 ÖPNVG. 

Kenntnisnahme   
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5.5.2 - 5.5.4 / 

S. 155 ff. 

Barrierefrei-

heit 

Für die drei maßgebenden Komponenten Fahrzeuge, Infra-

struktur und Fahrgastinformation werden eigene Anforderun-

gen definiert, um den Anforderungen an das Thema Barriere-

freiheit im NVP gerecht zu werden. Hier wäre jedoch noch 

eine Aussage wünschenswert, ob die selbst definierten Anfor-

derungen dem Begriff „vollständige Barrierefreiheit“ (vgl. § 8 

Abs. 3 PBefG) entsprechen. 

Kenntnisnahme 

In Kap. 4.2.5 wird das Ziel 

der Entwicklung und Ge-

staltung einers für alle Mo-

bilitätseingeschränkten 

vollständig barrierefreien 

ÖPNV benannt. 

  
Barrierefrei-

heit 

Mit den eigenen Anforderungen, einer Priorisierung und vorde-

finierten Ausnahmen kann ein realistisches und transparentes 

Umsetzungskonzept entwickelt werden, das auch Aussagen 

zur zeitlichen Umsetzung enthält. Für die Komponente Infra-

struktur ist ein entsprechendes Konzept in den Anlagen enthal-

ten. Für die Komponente Fahrgastinformation in Form von DFI-

Anzeigern fehlt noch ein entsprechendes Konzept und sollte 

ergänzt werden. 

Berücksichti-

gung 

s.o., ein entsprechendes 

Konzept zum Ausbau dy-

namischer Fahrgastinfor-

mationen wird durch die 

KVG MK erarbeitet, die 

Maßnahme in Kap. 7.5.1 

entsprechend ergänzt. 

FD Ver-

kehrsinfras-

rukturförde-

rung 

Südehessen 

  Finanzierung 

Für die Inanspruchnahme von Fördermitteln verweisen wir auf 

die Richtlinie und die Durchführungserlasse zum Mobilitätsför-

dergesetz (MobFöG), welche im April 2021 eingeführt wurde. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

Dezernat 

Verkehr 
  Infrastruktur 

Das Dezernat Verkehr möchte von der KVG Main Kinzig einge-

bunden werden, sollten im Rahmen des NVP entlang von klas-

sifizierten Straßen Bushaltestellen, insbesondere im Nahbereich 

von LSA, umgebaut werden. Von Hessen Mobil findet eine ent-

sprechende Einbindung statt, wenn LSA grundhaft erneuert 

werden. Eine darüberhinausgehende Ertüchtigung von LSA 

hinsichtlich Busanforderungen, -priorisierungen u.ä. kann zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht in Aussicht gestellt werden. 

Kenntnisnahme   

FD Straßen-

verwaltung 

Mittelhes-

sen 

  
E-Ladestati-

onen 

Es ist nicht möglich, dem Wunsch nach privaten E-Ladestatio-

nen auf Flächen der Baulastträger Bund und Land nachzu-

kommen. Die Errichtung einer Ladeinfrastruktur auf Pendler-

parkplätzen bzw. P+R-Parkplätzen bedarf ungeachtet der Bau-

lastträgerschaft einer öffentlichen Ausschreibung nach Verga-

berecht sowie der Beachtung weiterer fachrechtlicher Vor-

schriften. 

Kenntnisnahme   

FD Verkehr 

Mittelhes-

sen 

  Infrastruktur 

Die vom Baulastträger Bund, Land und Kreis zur Verfügung ge-

stellten Straßen sind grundsätzlich auch für den Busverkehr ver-

kehrssicher und vom Bauzustand zur Benutzung geeignet. Von 

Kenntnisnahme   
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Seiten des FD Verkehr bestehen darüber hinaus keine Beden-

ken. 

FD Planung 

Mittelhes-

sen 

  
Barrierefrei-

heit 

Die Aufgabenträger des ÖPNV legen über den Nahverkehrs-

plan fest, ob und an welcher Stelle Bushaltestellen erforderlich 

sind und ob vorhandene Bushaltestellen vollständig barrierefrei 

auszubauen sind. 

Kenntnisnahme   

5.5 
Barrierefrei-

heit 

Für den barrierefreien Ausbau von innerorts liegenden Halte-

stellen ist grundsätzlich die Gemeinde zuständig. Hierzu gehö-

ren: 

• Wartefläche inkl. Bord 

• Gehweg (§ 41 Abs. 4 S. 3 HStrG) 

• Beleuchtung bzw. Haltestelleausstattung (Art. 28 II GG) 

Ausnahme: Für den Bau von Busbuchten ist Hessen Mobil zu-

ständig (§§ 2 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 21 Abs. 1 S. 2 HStrG) und dies 

nur für 

• Landesstraßen bei Gemeinden mit weniger als 30.000 Ein-

wohnern (§ 41 HStrG) 

• Bundesstraßen bei Gemeinden mit weniger als 80.000 Ein-

wohnern (§ 5 FStrG). 

Die Planung für Haltestellen innerorts obliegt der Gemeinde. 

Hessen Mobil trägt die Baukosten für Busbuchten. 

Kenntnisnahme   

5.5 
Barrierefrei-

heit 

Hessen Mobil hat als zuständiger Straßenbaulastträger für die 

Landesstraßen sowie als Auftragsverwaltung für den Bund und 

die meisten Landkreise in Hessen die Busbucht, die Borde und 

den Wartebereich gemäß den Vorgaben des Nahverkehrs-

plans und den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu 

bauen und zu unterhalten. Unter den o.g. Voraussetzungen 

plant Hessen Mobil den barrierefreien Ausbau von Haltestellen 

außerhalb der Ortsdurchfahrten entsprechend der vorhande-

nen Ressourcen unter Beachtung der von den Aufgabenträ-

gern zugewiesenen Prioritäten. Hierzu erfolgte Ende 2020 / 

2021 eine Abfrage durch Hessen Mobil bei den Aufgabenträ-

gern des ÖPNV. Die KreisVerkehrsGesellschaft Main-Kinzig mbH 

übergab am 19.07.2021 per E-Mail eine Liste mit Haltestellen, 

welche die auszubauenden Haltestellen nach Wichtigkeit / 

Dringlichkeit priorisierte. Hierbei wurden keine Haltestellen sei-

tens KVG der obersten Priorität A gemeldet. 

Kenntnisnahme 

Die KVG MK hat die Priori-

sierung des Aus- und Um-

baus er Haltestellen im 

Zuge der Bearbeitung des 

NVP im Jahr 2022/2023 

weiterentwickelt. 
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Anlagen-

band 

Ausbau und 

Priorisierung 

Die im Berichtsband mit Anhang auf den Seiten 319 - 547 auf-

gelisteten Haltestellen und dort hinterlegten Zeiträume zur Um-

setzung des barrierefreien Ausbaus wurde mit Hessen Mobil 

nicht abgestimmt. Zudem ist nicht ersichtlich, ob die Haltestel-

len innerhalb oder außerhalb einer Ortsdurchfahrt liegen, an 

welcher Straße diese sich befinden und um welche Ausbau-

form (Fahrbahnrandhaltestelle, Busbucht oder Haltestellenkap) 

es sich handelt. Aus genannten Gründen sind die auf den Sei-

ten 319 - 547 genannten Haltestellen, Ausbauhorizonte sowie 

Zuständigkeiten daher nicht im Einzelnen prüfbar. 

Kenntnisnahme 

Derzeit läuft die Abstim-

mung mit den kreisange-

hörigen Kommunen zur 

Umsetzung/Zeitpunkt an 

den einzelnen Haltestellen 

und zu ggf. bereits ge-

planten Baumaßnahmen. 

Das Umsetzungskonzept 

wird kontinuierlich durch 

die KVG MK weiter bear-

beitet und auch im Rah-

men der weiteren Umset-

zung des NVP mit Hessen 

Mobil abgestimmt. 

  
Barrierefrei-

heit 

Die vorhandenen Ressourcen bei Hessen Mobil werden dafür 

eingesetzt, den besonders vordringlichen Bedarf an barriere-

freien Umbaumaßnahmen zu bearbeiten, sowie Haltestellen 

(unabhängig von der Priorisierung) zu realisieren, die im Zuge 

von Erhaltungsmaßnahmen bzw. Um- und Ausbaumaßnah-

men von Straßen oder dem Neubau von Radwegen mit um-

gesetzt werden können. Zu beachten ist, dass der barrierefreie 

Ausbau von vorhandenen Haltestellen und der Bau von neuen 

Bushaltestellen aus dem regulären Bauhaushalt mitfinanziert 

werden muss und daher nur sukzessive realisiert werden kann. 

Über die im Rahmen von Erhaltungs- bzw. Um- und Ausbau-

maßnahmen oder dem Neubau von Radwegen von Hessen 

Mobil umzubauenden Haltestellen, findet eine rechtzeitige Ab-

stimmung zwischen Hessen Mobil und der KVG bzw. dem Auf-

gabenträger statt. 

Kenntnisnahme   

5.3.1 / S. 130 
Zuständig-

keiten 

Zuständigkeiten für Planung, Baurechtschaffung, Bau und In-

standhaltung sind oben beschrieben. 
Kenntnisnahme   

9.6 / S. 318 
Zuständig-

keiten 
Zuständigkeiten siehe oben. Kenntnisnahme   

Anlagen-

band / 4 

Zuständig-

keiten 

„Der Nahverkehrsplan wird zur Einrichtung von Mobilitätsstation 

im MKK die relevanten Zielsetzungen und Anforderungen dar-

stellen. Die KVG MK formuliert das Ziel, dass sie die Koordina-

tion, Konzeption und Umsetzung der Mobilitätsstationen orga-

nisatorisch übernimmt (der Bau bleibt bei den jeweiligen Stra-

ßenbaulastträgern)“. Zuständigkeiten für den Bau siehe oben. 

Kenntnisnahme   
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2.2 / S. 5 Redaktionell 

Tab. 1 - Das FD Öffentlicher Personenverkehr von Hessen Mobil 

war nicht Teil des Lenkungskreises zur Neuaufstellung des NVP 

MKK. War eine andere Organisationseinheit von Hessen Mobil 

Teil des Lenkungskreises? Falls nicht, dann bitte Hessen Mobil 

entfernen. 

Berücksichti-

gung 

Hessen Mobil war nicht 

Teil des Lenkungskreises, 

es fand eine bilaterale 

Abstimmung statt. Die An-

gaben werden ange-

passt. 

5.1.1.4 / S. 

111 

Freizeitver-

kehr 

Abbildung 61. Hier wird farblich der Freizeitverkehr abgebildet. 

Im Vorfeld werden jedoch keine Anforderungen an das Ange-

bot definiert. 

Kenntnisnahme 

Für den Freizeitverkehr 

werden keine konkreten 

Anforderungen an das 

Angebot festgelegt, be-

schrieben wird die Aus-

richtung auf die Verkehrs-

bedürfnisse von Wande-

rern, Radfahrenden, Kur-

gästen etc.  

3.1.1 / S. 19 Redaktionell Abbildung 20. Es fehlt eine Legende zu den Kraftstoffarten. Kenntnisnahme 

Da der Verlauf  für alle 

gezeigten Arten annä-

hernd gleich ist, ist eine 

nähere Erläuterung ver-

zichtbar. 

3.1.1 / S. 22 Redaktionell 
Abbildung 25. Kann man die Daten noch bis Anfang 2023 er-

gänzen? 
Kenntnisnahme 

Die Ergebnisse der nächs-

ten Untersuchungswelle 

liegen nicht vor. 

3.1.3 / S. 24 Redaktionell 

Es würde sich anbieten auch die Mindestinhalte aus § 14 

ÖPNVG zu nennen. Auf jeden Fall sollte als wichtige gesetzli-

che Grundlage der § 8 Abs. 3 PBefG genannt und auch der In-

halt an dieser Stelle dargestellt werden. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

3.1.4.1 / S. 28 Redaktionell 
Spiegelstrich 1: „ABS/ NBS-Hanau…““ Bitte Abkürzungen erläu-

tern und diese in das Abkürzungsverzeichnis aufzunehmen. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

3.1.4 / S. 32 Redaktionell Abbildung 30. Es fehlt eine Legende zur Abbildung. 
Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

3.1.4.5 / S. 

34-35 
Redaktionell 

Das Kapitel ist aus unserer Sicht inhaltlich nicht relevant für den 

NVP und könnte entfallen. 
Kenntnisnahme 

Die KVG MK hält die Dar-

stellung der Mobilitätsstra-

tegie für relevant. 

3.1.4.7 / S. 

41-42 
Redaktionell 

Es wäre besser die Verweise präziser anzugeben, z. B. Kapitel 

3.2.3 auf Seite 123 oder wo genau der Verweis im Anlagen-

band zu finden ist. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 
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3.1.4.7 / S. 

41-42 
Redaktionell 

Nimmt der Stellenwert des Führerscheins wirklich ab? Diese 

Aussage sollte begründet werden. 
Kenntnisnahme 

Es werden Ergebnisse des 

Leitbildes Mobilität darge-

stellt. Hinweis: Zwischen 

Jahresbeginn 2010 und 

Anfang 2019 sank die Zahl 

der bis 24-Jährigen mit ei-

nem Führerschein für Pkw, 

Motorrad oder Roller von 

5,1 Millionen auf 4,4 Millio-

nen, wie die "Rheinische 

Post" unter Berufung auf 

Zahlen des Kraftfahrtbun-

desamts berichtet. 

3.1.4 / S. 46 Redaktionell 
Abbildung 40. Es fehlen eine Erläuterung der Bewertungskrite-

rien, die zu der Einteilung von sehr gut bis mangelhaft führen. 
Kenntnisnahme 

Eine nähere Erläuterung 

der Bewertungskriterien ist 

im als Grundlage verwen-

deten Radverkehrskon-

zept nicht benannt. 

4 / S. 82 Redaktionell 

„…inklusive der leeren öffentlichen Kassen…“ Die Formulierung 

ist nicht belegt und umgangssprachlich. Bitte durch andere 

Formulierung ersetzen oder weglassen. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

4.2.2 / S. 87 Redaktionell 

„…unter Nutzung der vorgegebenen Werkzeuge ITCS und der 

Datendrehscheibe des RMV…“ Bitte Abkürzung ITCS ausschrei-

ben oder in das Abkürzungsverzeichnis aufnehmen. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

4.2.3 / S. 88 Redaktionell 

„Die Kundenerwartungen“ in dem Satz: „Sie erfüllen die Kun-

denerwartungen in Bezug auf Sicherheit, Service, Komfort und 

Barrierefreiheit.“ sollte durch „den Stand der Technik“ ersetzt 

werden. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

5.1.1 / S. 104 Redaktionell 

Tabelle 11. Inhaltliche Doppelung in Textform und Tabelle. Bes-

ser wäre es, sich für eine Variante zu entscheiden. Damit 

würde eine Dopplung vermieden. 

Kenntnisnahme 

Die Tabelle gibt einen 

Überblick über die zuvor 

ausführlicher beschriebe-

nen Ausgestaltungsfor-

men der Netzhierarchie. 

5.2.1 / S. 118 Redaktionell 

„Die Kundenerwartungen“ in dem Satz: „Sie erfüllen die Kun-

denerwartungen in Bezug auf Sicherheit, Service, Komfort und 

Barrierefreiheit.“ sollte durch „den Stand der Technik“ ersetzt 

werden. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 
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5.2.1 / S. 118 Redaktionell 

Verweis auf Kapitel 2.1.2.: Es sollte überprüft werden, ob die 

genannten Querverweise existieren bzw. korrekt angegeben 

sind. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

5.2.1.4 / S. 

120 
Fahrzeuge 

Bei den Gelenkbussen sowie bei den Solobussen sollte ergänzt 

werden, ob ein Kneeling möglich ist und falls ja, wie hoch die 

Standard-Einstiegshöhe sowie die Einstiegshöhe im abgesenk-

ten Zustand sind. 

Berücksichti-

gung 

Der Hinweis wird ergänzt, 

dass alle eingesetzten 

Niederflurbusse  über eine 

Kneeling-Funktion zum 

Absenken der Fahrzeuge 

verfügen. Die Einstiegshö-

hen bzw. die Absenkbar-

keit sind benannt. 

5.2.1.5 / S. 

121 
Fahrzeuge 

Wieso weichen die besonderen Anforderungen an Gelenk- 

und Solobusse in der Anzahl voneinander ab? Für Gelenkbusse 

gilt eine besondere Anforderung und für Solobusse gelten 19 

Anforderungen. 

Berücksichti-

gung 

Der Hinweis wird ergänzt, 

dass die genannten An-

forderungen an SL auch 

für GL gelten. 

5.2.1.5 / S. 

121 
Fahrzeuge 

Das Höchstspaltmaß von 5 cm kann bei den Angaben zum 

Kneeling (Absenkbarkeit 60-80mm, Einstiegskante 320-360mm) 

in Verbindung mit einem 22 cm hohen Bord nicht in allen Fäl-

len erreicht werden. 

Kenntnisnahme 

Es ist richtig, dass nicht in 

allen Fällen das Spaltmaß 

von 5 cm erreicht werden 

kann. 

5.2.1.5 / S. 

121 
Fahrzeuge 

Haltewunschtaster, die im Bereich der Aufstellfläche so ange-

bracht sind, dass sie für Rollstuhlfahrer erreichbar sind, wäre 

eine sinnvolle Ergänzung der besonderen Anforderungen. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

5.3.1 / S. 130-

131 

Zuständig-

keiten 

Der Satz: „Insbesondere Hessen Mobil überträgt die Zuständig-

keit teilweise an die Kommunen.“ sollte entweder weiter erläu-

tert werden oder entfallen. 

Berücksichti-

gung 
Der Satz wird gestrichen. 

5.3.1 / S. 130-

131 

Barrierefrei-

heit 

„Haltestellen sind dabei als Gesamteinheit zu betrachten. Ne-

ben der eigentlichen Aufenthaltsfläche sind auch die Zuwe-

gung und eine gesicherte Möglichkeit zur Querung im Ab-

stand von max. 300 Meter Entfernung in der Planung zu be-

rücksichtigen“ Ergänzung: Die Gehwege an Haltestellen sollten 

in allen wesentlichen Richtungen, müssen aber zumindest in 

eine Richtung bis zum nächstgelegenen Knotenpunkt den An-

forderungen der barrierefreien Erschließung entsprechen. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

5.3.1 / S. 134 Redaktionell 
Der Verweis auf Kapitel 4.5 ist nicht korrekt. Das Kapitel ist in 

dem Entwurf nicht enthalten. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

5.3.1 / S. 134 
Barrierefrei-

heit 

Bei den Mindestanforderungen sollte der Begriff „vollständige 

Barrierefreiheit“ z. B. bei Spiegelstrich sechs integriert werden. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 
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5.3.4 / S. 138 Redaktionell 

Abbildung 63. Die Qualität der Abbildung ist schlecht. Die In-

halte sind kaum zu lesen. Daher sollte die Abbildungsqualität 

verbessert werden. 

Berücksichti-

gung 

Die Abbildungsqualität 

wird verbessert. 

5.5.2 / S. 155-

156 

Barrierefrei-

heit 

Es fehlt die Aussage, ob die Standards für den barrierefreien 

Ausbau in Summe dem Begriff vollständige Barrierefreiheit ge-

nügen. Die Verwendung des Begriffs ist zwingend erforderlich, 

um beurteilen zu können, ob die Anforderungen aus dem 

PBefG § 8 Abs. 3 an den Nahverkehrsplan erfüllt werden. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

5.5.2 / S. 156 
Barrierefrei-

heit 

Bei Ausnahmen aufgrund von örtlichen Gegebenheiten sollte 

zumindest versucht werden, den bestmöglichen Zustand in Be-

zug auf die Barrierefreiheit zu erreichen. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

5.5.2 / S. 159 Regelwerk 

Es sollte grundsätzlich stets die Aktualität bzw. Gültigkeit von 

Regelwerken, DIN, Leitfäden, Informationsblätter u. ä. geprüft 

werden. Es ist zu vermeiden, dass bereits bei der Veröffentli-

chung des neuen NVP, der eine Gültigkeit bis 2028 haben soll, 

die Regelwerke nicht mehr aktuell sind und trotzdem auf diese 

verwiesen wird. Der „Leitfaden Unbehinderte Mobilität“, das 

„Informationsblatt für Bushaltestellen“ und das „Informations-

blatt für Nahverkehrspläne“ sind nicht mehr gültig. Eine neue 

„Informationsbroschüre für Bushaltestellen“ ist zurzeit bei Hes-

sen Mobil in Bearbeitung. Generell empfiehlt es sich auf gültige 

Regelwerke, wie z. B. die DIN 18040 oder die DIN 32984 zu ver-

weisen. Es ist auch nicht erforderlich komplette Veröffentli-

chungen als Anlage beizufügen. Es wäre besser einen Verweis 

zu machen oder Downloadlink abzubilden. Dies wäre eine 

Maßnahme die Anzahl der Seiten des Nahverkehrsplanes 

deutlich zu reduzieren 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

5.5.3 / S. 159 Redaktionell 
Hier würde sich ein Verweis auf die besonderen Anforderun-

gen aus Kap. 4.2.1.5. anbieten. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

5.5.4 / S. 160 Regelwerk 

Bei der Aufzählung der Regelwerke zur Orientierung der Ge-

staltung für die Zugänglichkeit von Fahrgastinformation bitte 

die DIN18040 ergänzen. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

6.2.2 / S. 179 Redaktionell 

„Auch sind im Kreisgebiet keine Bustrassen oder Sonderspuren 

für den Busverkehr eingerichtet.“ Bitte ergänzen, ob es geplant 

ist oder nicht, diese in Zukunft einzurichten. 

Kenntnisnahme 

Eine entsprechende Maß-

nahme ist in Kap. 7.2.1 

dargestellt. 

6.2.5 / S. 185 
Barrierefrei-

heit 

Bitte ergänzen, ob die 235 als barrierefrei bezeichneten Hal-

tepositionen auch vollständig barrierefrei sind. Es wäre an die-

ser Stelle aus unserer Sicht eine weitere Abbildung interessant, 

wie viele Haltepositionen vollständig barrierefrei sind, wie viele 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 
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noch ausgebaut werden sollen und wie viele aufgrund be-

gründeter Ausnahmen nicht ausgebaut werden sollen. 

7.1.1 / S. 193 SPNV 

Der Arbeitskreis heißt „Arbeitskreis Potential stillgelegter Stre-

cken“ (AK Reaktivierung). Die Bezeichnung der aktuellen Ver-

öffentlichung lautet „Übersicht zur Reaktivierung von Schie-

nenstrecken für den Personenverkehr in Hessen. Die Strecke 

Jossa – Altengronau wird darin nicht mehr betrachtet. Seitens 

der KVG-MKK ist hier auch keine Reaktivierung mehr vorgese-

hen und muss daher auch nicht benannt werden. 

Berücksichti-

gung 

Der Hinweis auf die Studie 

wird ergänzt, der Hinweis 

auf die Reaktivierung wird 

gestrichen.  

7.8 Finanzierung 
Für die entwickelten Maßnahmen sollen gem. § 14 ÖPNVG in 

einem Investitionsprogramm Prioritäten festgelegt werden. 

Berücksichti-

gung 

Eine Priorisierung nach 

den in den Tabellen aus 

verkehrlichen Gesichts-

punkten für einen geplan-

ten Ausbau der Haltestel-

len angegebenen Jahres-

angaben sowie eine ent-

sprechende Kostenschät-

zung wird ergänzt; die fi-

nanzielle Verantwortung 

für die Umsetzung tragen 

die jeweiligen Straßen-

baulastträger. 

7.5.1 / S. 269 Redaktionell 
„… Die aktuelle Umsetzungsliste ist im Anhang dargestellt. …“ 

Bitte hier eine konkrete Seitenzahl angeben. 

Berücksichti-

gung 

Die Angaben werden er-

gänzt bzw. angepasst. 

Verkehrs-

unterneh-

men 

              

VGF Ver-

kehrsge-

sellschaft 

Region 

Fulda mbh 

  09.05.2023 

7.1.2.1 / S. 

225 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Die Aufsplittung der Linie MKK 90 in drei Linienäste halten wir für 

sinnvoll. Die Bezeichnung der einzelnen Äste muss eindeutig 

sein, insbesondere, um den Kindern an den Schulen die Orien-

tierung zu erleichtern. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / S. 

225 
Haltestellen 

Bei der Einrichtung der neuen Haltestellen im nördlichen Stadt-

gebiet in Steinau an der Straße stehen wir gerne zu einem Orts-

termin bereit. 

Kenntnisnahme   
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7.1.2.1 / S. 

225; S. 228 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 
Die Anbindung der Main-Kinzig-Klinken im halbstündigen Takt 

(90.3, 92 und 93) ist umsetzbar. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / S. 

228 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Die Fahrzeiten sind schon knapp bemessen. Die Anschlüsse 

bzw. Abfahrt Schlüchtern Bahnhof ist zurzeit schon nicht mög-

lich (bei Verspätung der Züge). Bei der Umsetzung des neuen 

Kinzigtalbahn-Konzepts im Jahr 2025 hoffen wir auf eine Ent-

spannung der derzeitigen Situation. (MKK-92/93) 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / S. 

229 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Eine regelmäßige Anbindung von Alsberg an die MKK 94 ist 

aus unserer Sicht möglich. 
Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / S. 

230 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Die Linienverlängerung der Linie MKK 95 über Aufenau nach 

Wächtersbach/Bahnhof ist aus unserer Sicht problemlos um-

setzbar. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / S. 

231 

Fahrzeugei-

nsatz Die Befahrung ist ausschließlich mit Kleinbussen möglich (MKK 

95 A) 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / S. 

232 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

In Oberzell-Ziegelhütte gibt es keine Möglichkeit, ein 12-m-

Fahrzeug zu wenden. Die Einrichtung eines Buswendehammers 

ist notwendig. Alternativ: Die Anbindung mit einem Zubringer-

bus (Kleinbus) mit separatem Fahrplan wäre möglich. (MKK-96) 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / S. 

234 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot/ 

Haltestellen 

Zwischen den Haltestellen „Röhrigs“ und „Am Distelrasen“ be-

steht aktuell keine weitere Zu-/Ausstiegsmöglichkeit für Arbeit-

nehmer im Industriegebiet. Die geplante neue Haltestelle ist 

sinnvoll. (MKK-98) 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / S. 

234 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Durch die Verkürzung der Linie MKK 98 sind mittags 5 Fahrten in 

der Schulzeit von Schlüchtern nach Freiensteinau über Wei-

denau nicht mehr möglich. Eine Integration von Weidenau auf 

der Linie MKK-95 ist nicht zu realisieren. 

Kenntnisnahme 

Die Linie MKK-98 wird nur 

im Regelverkehr verkürzt, 

die Schülberbedienung 

nach Freiensteinau bleibt 

bestehen; ferner erfolgt 

die Prüfung für die Bedie-

nung durch die Linie MKK-

95 wie im Maßnahmen-

konzept dargestellt. 
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7.1.2.2 / S. 

246 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Die geplante Anbindung des Freizeitparks in Steinau wurde in 

der Vergangenheit bereits erfolgreich durchgeführt und ist um-

setzbar. (MKK-99) 

Kenntnisnahme   

7.1.2.2 / S. 

246 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Eine Bedarfsverkehrslinie zwischen Ulmbach und Steinau au-

ßerhalb der Schulzeiten ist sinnvoll. (MKK-99) 
Kenntnisnahme   

RDG, Regi-

onalver-

kehrsdienst 

Gründau 

  12.05.2023 

7.1.2.1 / S. 

211 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Die künftige Linie MKK-60 ist begrüßenswert, zumal Getten-

bach dadurch eine feste Anbindung außerhalb der Schulleis-

tungen erhält. 

Kenntnisnahme   

  Infrastruktur 

Bahnhof Niedermittlau zusätzliche Haltestelle an der Nordseite 

ist unserseits ebenfalls zu begrüßen, sollte aber über 

eine Bucht realisiert werden damit beim einfahrenden Zug auf 

die Fahrgäste gewartet werden kann. 

Kenntnisnahme   

Regional-

verkehr 

Main-Kinzig 

GmbH 

  12.05.2023 

7.3 Infrastruktur 

Begrüßt wird die geplante Vorgabe von Betriebshöfen, beson-

ders im Hinblick auf Abstellung von Fahrzeugen mit emissions-

freien Antrieben, Ladeinfrastrukturen und Qualitätssicherung. 

Kenntnisnahme   

7.3 Haltestellen 

Anregung Haltestellen: Empfehlung der RVMK, an starkfre-

quentierten Haltestellenbereichen, sowie an wichtigen Umstei-

gehaltestellen die Installation und den Betrieb Dynamischer 

Fahrgastinformationssysteme. Zum Beispiel Bad Orb Busbahn-

hof, Birstein, Busbahnhof, Gelnhausen-Busbahnhof und Wäch-

tersbach Busbahnhof 

Kenntnisnahme 
s.o., KVG MK erstellt Kon-

zept DFI 

  
Liniennum-

mern 

Das neue Liniennummernkonzept für lokale Buslinien wird 

ebenfalls begrüßt 
Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / 

S.212 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

MKK-63. Laut Beschreibung bleibt die Linienführung unverän-

dert bestehen. Dies beißt sich jedoch mit dem genannten Li-

nienweg. Status Quo Hauptlinie Gelnhausen -Altenhaßlau - Ei-

dengesäß - Geislitz. Neu lt. NVP, dass die Linie AB-30 ohne Lüt-

zelhausen abgebildet ist. Ziel: Eine der beiden Linien sollte im 

Grundangebot Lützelhausen regelm. bedienen. 

Kenntnisnahme 

Der Linienweg der Linie 

AB-30 bleibt unverändert 

im Linienweg auch über 

Lützelhausen. 

7.1.2.1 / 

S.212 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Sollte generell die Anbindung Waldrode von der MKK-63 über-

nommen werden, so sind die Umläufe auf den Zuganschluss 

dieser Linie zu beachten, sodass kein Fahrzeugmehrbedarf 

entsteht. 

Kenntnisnahme   
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7.1.2.1 / 

S.214 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

MKK-69. Verstehen wir als Bedarfsverkehr mittels AST. Seitens 

der RVMK in Ordnung. 
Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / 

S.215 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

MKK-70. RVMK begrüßt die Direktbuslinie. Es ist ein 30-Minuten-

Takt zwischen Brachttal-Schlierbach und Wächtersbach ange-

dacht. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / 

S.216 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

MKK-71. Die zusätzliche Erschließung von Katholisch-Willenroth 

ist zu begrüßen. Frage: Endet die MKK-71 in Birstein-Fischborn? 

Falls ja, Fischborn wieder bis Busbahnhof Birstein 

durchgebunden? 

Kenntnisnahme 

Ja, die Linie MKK-71 endet 

in Fischborn und fährt den 

gleichen Linienweg wie-

der zurück. 

7.1.2.1 / 

S.216 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Anregung/Ergänzung RVMK: Linie 71 und/oder 74 Endende Li-

nie 71 in Fischborn als Linie 74 von Fischborn über Mauswinkel, 

Illnhausen, … , Burgbracht und Hettersroth nach Birstein, von 

dort weiter im Linienverlauf wie die 71 bis Wächtersbach? Äh-

nelt einem Rundkurs wie bei Linie 82/83. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / 

S.217 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

MKK-72/73Neukonzeption des Ringverkehrs ähnelt der MKK-82 

/ -83. 
Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / 

S.217 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Thema: Wächtersbach Busbahnhof in Betrachtung der weite-

ren Linien kann es dort bei nur 3 Busteigen ein Kapazitätsprob-

lem geben. 

Kenntnisnahme 

Geprüft wird eine betrieb-

liche Lösung für den Ein-

satz weiterer Busse am 

Bahnhof Wächtersbach. 

7.1.2.1 / 

S.217 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Thema: Wächtersbach Neudorf/Weilers Anbindung auf RE? 

RB? Wo ist eine Umstiegs Möglichkeit Richtung Birstein? Da es 

hier aktuell eine Direktverbindung gibt. 

Berücksichti-

gung 

Eine Umstiegsmöglichkeit 

gibt es in Brachttal-

Schlierbach. Die Angaben 

werden entsprechend er-

gänzt. 

7.1.2.1 / 

S.218 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

MKK-74. Linie ist als AST-Linie deklariert. Was bedeutet Schüler-

verkehr im Linienverkehr? Bus? 
Kenntnisnahme 

Ja, im Schülerverkehr 

werden Busse eingesetzt. 

7.1.2.1 / 

S.219 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

MKK-76. Linie ist als AST-Linie deklariert. Was bedeutet Schüler-

verkehr im Linienverkehr? Bus? 
Kenntnisnahme 

Ja, im Schülerverkehr 

werden Busse eingesetzt. 

7.1.2.1 / 

S.220 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

MKK-80.RVMK begrüßt diese neue Direktbuslinie. RVMK erwar-

tet hohe Nachfrage. 
Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / 

S.220 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Linie 80 Knotenpunkt in Bad Orb ZOB (Umstieg von/nach Joss-

grund) Fahrweg über Höchst, dafür Linie 64 langsam über Neu-
Kenntnisnahme   
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Wirtheim/Haitz (Höhenthema Linie 64 Unterführung Haitz 

Höchst gelöst) 

7.1.2.1 / 

S.221 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

MKK-81. Fahrradmitnahme befindet sich aktuell zusammen mit 

der KVG in Prüfung. Durchbindungen auf/von den Linien MKK-

82 / -83 dürfen Umlauftechnisch nicht zu einem Fahrzeugmehr-

bedarf oder einer Fahrzeugbindung von Großfahrzeugen (Ge-

lenkbus) führen. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / 

S.221 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

Prüfung: Im Zuge der Einführung der MKK-86/-87 könnte die 

Fahrradmitnahme anstelle der MKK-81/-82/-83 geprüft werden, 

da hier mehr Freizeitziele bedient werden. 

Kenntnisnahme 

Die Umsetzung einer ver-

besserten Fahrradmit-

nahme auf den Linien 

MKK-81/82/83 bleibt be-

stehen, geprüft wird Aus-

weitung auf weiteren tou-

ristischen Linien. 

7.1.2.1 / 

S.222 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

MKK-86. Prüfung: Im Zuge der Einführung der MKK-86/-87 

könnte die Fahrradmitnahme anstelle der MKK-81/-82/-83 ge-

prüft werden, da hier mehr Freizeitziele bedient werden. 

Kenntnisnahme s.o. 

7.1.2.1 / 

S.222 

Maßnahmen 

Netz und 

Angebot 

MKK-87. Prüfung: Im Zuge der Einführung der MKK-86/-87 

könnte die Fahrradmitnahme anstelle der MKK-81/-82/-83 ge-

prüft werden, da hier mehr Freizeitziele bedient werden. 

Kenntnisnahme s.o. 

Taxi Hanau 

(Taxi Frank-

furt eG) 

    

  Taxiverkehr 

Insgesamt enthält der Entwurf aus unserer Sicht keine, bzw. nur 

wenig und rudimentäre Aussagen zur Rolle und Funktion des 

Taxiverkehrs im Verbundgebiet Main-Kinzig. In dieser Hinsicht 

sollte der Entwurf ergänzt werden. 

Kenntnisnahme   

  Taxiverkehr 

Nach den Bestimmungen des PBefG und der dazu erfolgten 

Rechtsprechung, insbesondere der Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts, ist das Taxi ein öffentliches Verkehrs-

mittel, das den öffentlichen Personennahverkehr ersetzt, er-

gänzt und verdichtet und dessen Funktion von keinem ande-

ren Verkehrsträger erfüllt werden kann. An den vom Taxige-

werbe erbrachten Verkehrsdienstleistungen besteht deshalb 

ein überragendes öffentliches Interesse. Allein dieser Aspekt 

rechtfertigt es, dass der Taxiverkehr in einem Nahverkehrsplan 

mit grundsätzlichen Angaben zum Verkehrsangebot und des-

sen Verbesserung berücksichtigt wird. 

Berücksichti-

gung 

Grundsätzliche Aussagen 

werden ergänzt.  
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  Taxiverkehr 

Zutreffend wird erwähnt, dass in 2021 das PBefG reformiert 

wurde und insbesondere zum Taxiverkehr wichtige Neuerun-

gen eingeführt wurden. Neben der gesetzlichen Regelung der 

Bedarfsverkehre wurde die Abgrenzung zum Mietwagenver-

kehr verbessert und die Möglichkeit zur Tarifflexibilisierung ge-

schaffen. Konkrete Auswirkungen dieser Gesetzesreform ent-

hält der Entwurf des NVP leider nicht. 

Kenntnisnahme   

7.1.2.1 / S. 

235 
On-Demand 

Im Hinblick auf die erwähnten verschiedenen Pilotprojekte zu 

den Bedarfsverkehren sollte der NVP mit dem Hinweis ergänzt 

werden, dass die Planung und Realisierung der Bedarfsver-

kehre in besonderem Maß dem Gebot der Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit unterliegen (vgl.§ 14 Abs. 3 ÖPNVG Hessen). 

Nach einer uns vorliegenden Leistungsstudie des VDV wird der 

Subventionsbedarf für den Linienbedarfsverkehr auf ca. 

185.000 EUR je Fahrzeug geschätzt. Wir sind der Auffassung, 

dass mit der Einbindung der vorhandenen Taxiunternehmen in 

die Planung und Realisierung von Bedarfsverkehren ein wirt-

schaftlich wesentlich günstigeres Ergebnis erzielt werden kann. 

Insbesondere in kleineren Gemeinden könnten durch die Ertei-

lung von Mischkonzessionen für den Taxi- und gebündelten Be-

darfsverkehr Synergieeffekte erzielt werden. Dabei ist insbeson-

dere zu berücksichtigen, dass die Ausweitung des Angebots 

für individuelle Mobilität durch subventionierte Linienbedarfs-

verkehre zu einem Kannibalisierungseffekt zu Lasten des Taxi-

verkehrs führen kann, was wiederum zu einer Verschlechte-

rung des Taxiangebots im Verbundgebiet führt. 

Kenntnisnahme 

Der Hinweis auf das aktu-

ell gültige hessische 

ÖPNV-Gesetz ist in Kap. 

3.1.3 enthalten. Dabei 

müssen NVP den Anforde-

rungen u.a. der Wirt-

schaftlichkeit und Spar-

samkeit insgesamt ent-

sprechen, nicht nur für die 

Planung und Realisierung 

von Bedarfsverkehren im 

besonderen Maße. Dieses 

Ziel verfolgt der Main-Kin-

zig-Kreis. 

  Taxiverkehr 

Die mit der PBefG-Novelle 2021 eingeführten Instrumente zur 

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Taxigewerbe sind 

bislang von den zuständigen Genehmigungsbehörden nicht 

angewendet worden. Das betrifft insbesondere die Auflocke-

rung der Tarifordnungen für den Taxiverkehr. Nach § 51 PBefG 

ist die Bestimmung von Festpreisen und die Bestimmung eines 

Tarifkorridors mit Mindest- und Höchstentgelten für den Taxiver-

kehr möglich. Die Tarifflexibilisierung, insbesondere die Verein-

barung eines Festpreises für bestellte Taxifahrten, ist für die Ein-

bindung des Taxiverkehrs in die ÖPNV-Strukturen unerlässlich. 

Das gilt in besonderem Maße für die Einbeziehung des Taxiver-

kehrs in Mobilitätsplattformen, wie z.B. der RMV-App. Die Bu-

Kenntnisnahme   
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chung und Bezahlung einer Beförderungsfahrt auf einer ver-

kehrsmittelübergreifenden Mobilitätsplattform, die sich aus ver-

schiedenen Beförderungsmodulen zusammensetzt, ist ohne ei-

nen im Voraus verbindlichen Festpreis für die Taxifahrt nicht 

umsetzbar. 

  Taxiverkehr 

Ebenfalls unberücksichtigt ist im Entwurf bislang die Regelung 

zur Festsetzung von Beförderungsentgelten im Mietwagen- 

und gebündelten Bedarfsverkehr gern. § 51a PBefG. 

Insbesondere die Regelung eines Mindestentgelts für den Miet-

wagenverkehr(§ 51 a Abs. 1 PBefG) ist aus unserer Sicht zum 

Schutz der öffentlichen Verkehrsinteressen notwendig. Das 

dauerhafte Angebot von Beförderungsdienstleistungen zu 

nicht marktgerechten Preisen durch Mietwagenbetriebe führt 

zu einer „Flucht" der Verkehrsunternehmer in den Mietwagen-

verkehr, mit allen damit verbundenen Nachteilen für den öf-

fentlichen Verkehr. Im Gegensatz zum Taxiverkehr unterliegt 

der Mietwagenverkehr nicht den ÖPNV-Pflichten (Betriebs-, 

Beförderungs- und Tarifpflicht). 

Kenntnisnahme 

Die Festsetzung von Beför-

derungsentgelten im 

Mietwagenverkehr ist 

nicht Bestandteil des NVP. 

  Taxiverkehr 

Keine Aussage enthält der Entwurf zu einer grundsätzlichen 

Fördermöglichkeit für die Umrüstung der Taxiflotte im Verbund-

gebiet auf elektrisch betriebene Fahrzeuge. Die zum Oktober 

2023 auslaufende Förderung zur Anschaffung für Elektrofahr-

zeuge im gewerblichen Bereich verschärft die wirtschaftlichen 

Probleme für die Taxiunternehmen. Andere Kommunen be-

schließen deshalb Förderprogramme für die Anschaffung von 

Elektrofahrzeugen im Taxigewerbe. Diesem Beispiel sollte auch 

der Aufgabenträger im Main-Kinzig-Kreis folgen 

Kenntnisnahme 

Das SaubFBeschG sieht 

keine grundsätzliche Um-

stellung dieser Flotte vor. 

KOB GmbH 

/ DB Regio 

Bus Bayern 

  05.05.2023   Allgemein von Seiten der KOB GmbH besteht kein Änderungsbedarf.  Kenntnisnahme   
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Stadtver-

kehr Main-

tal 

  11.05.2023 7.9 / S. 280 
Linienbün-

delung 

In der Tabelle 25 wird unter dem Linienbündel 3 Teil l die Prü-

fung einer neuen Verbindung von Nidderau nach Frankfurt 

Enkheim U-Bahnstation gezeigt. Die Linienbezeichnung wird 

mit MKK 40 angegeben. Unseres Wissens soll diese Linie als Ver-

längerung unserer jetzt bestehenden Linie E 25 dienen und 

über unser Stadtgebiet führen. Da die Bezeichnung unserer Li-

nie bereits im Stadtgebiet und darüber hinaus etabliert und Teil 

unserer Werbekampagne ist, möchten wir dass diese Verbin-

dung weiterhin die Bezeichnung E 25 trägt. Außerdem sollte 

bei einer Einführung dieser Linie die Bedienung in unserer Regie 

bleiben und dann entsprechend vergütet werden. 

Keine Berück-

sichtigung  

Die zu prüfende neue Ver-

bindung Nidderau - F-

Enkheim (MKK-40) soll 

nicht als Verlängerung 

der bestehenden Linie 

MKK-25E dienen, sondern 

eine neue Buslinie darstel-

len, die nicht durch Main-

tal verkehrt. 

Heuser 

Omnibus-

unterneh-

men GmbH 

& Co. KG 

  26.05.2023     Keine Anmerkungen oder Bedenken zum NVP Kenntnisnahme   
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